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Die Tätigkeit als lnsolvenzveruralter gehört nur

dann zu den freiberuflichen Einkünften eines

Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters, wenn

sie isoliert die Voraussetzungen erfüllt, die an

eine sonstige selbständige Tätigkeit gestellt

werden.
(BFH-lJrt.v. 11. 8.1994 - lV R 126/91 - StBg 1995, 36

Lexinform 019854 - Steuer-Telex 4515)

lst der Schuldner verurteilt, einem Wirtschafts-
prüfer oder vereid i gte n B uch sachve rständ i g en

Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren,

so muß er grundsätzlich auch dulden, daß der

Wirtschaftsprüfer oder Buchsachverständige

Mitarbeiter als Hilfspersonen hinzuzieht.

(O LG Düssel d orf , Besch l.v. 1 1. 1 0. 1994

- 17 W 63/94 - Sfbg 1995, 217)

Berät der Veräußerer einer freiberuflichen Prais

nach der Veräußerung frühere Mitarbeiter auf
n-.^L^..-^ ,,^l :6 Nl^n.^^ .l^^ Enrrnrharö onnuullllullg ullu llll l\alllttll \lvo Lrvvvrvvror ev

steht das der Anwendung der SS18 Abs. 3'

34 ESIG auf den Veräußerungsvorgang nicht

entgegen. Entscheidend ist, daß der Veräußerer

die wesentlichen wirtschaftlichen Grundlagen

der Praxis ei nschließlich des Mandantenstam ms

zivilrechtlich und wirtschaftlich auf den Erwer-

ber überträgt.
(BFH-lJrt.v.18.5.1994 - t R 109/93 - SfBg 1995, 36

Lexinform 0103850 - Steuer-Telex 4514)

Die innere Tatseite der Steuerhinterziehung

setzt voraus, daß der Täter den angegriffenen

Steueranspruch dem Grunde und der Höhe

nach kennt. Tuminclest muB er die Höhe des

verkürzten Anspruchs für möglich halten. Dies

erfordert aber nicht, daß dem Täter die Grund-

sätze des körperschaftsteuerlichen Anrech-

nungsverfahrens gem. SS27 ff. KSIG und die

sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die

Höhe der Körperschaftsteuer und damit auf die
jeweiligen Steuerhinterziehungsbeträge be-

kannt sind.
(BGH, urt.v.9.2.1995 - 5 SfR 722/94

-Wistra 1995,191)

ÜOt der lnhaber einer Steuerberaterpraxis

neben seiner freiberuflichen auch eine gewerb-

liche Tätigkeit aus, und ist an seiner Praxis ein

Steuerberater atypisch still beteiligt, so sind

gem. S.15 Abs.3 Nr.1 ESIG 1986 sämtliche Ein-

künfte der Mitunternehmerschaft gewerblich'

(BFH-Urt.v. 10. 8.1994 - I R 133/93 -
Lexinform 0126038 - SteuenTelex 5012)
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Neue
BG H-Rechtsprechung

- Verjährungsbeginn

- Bekanntgabb des Steuerbescheids
- Bestandskraft des Steuerbescheids?
- Anmerkung
(BGH, Urt.v. 11.5.1995 - lX ZR 140/94)

Leitsatz:

Die Veriährung eanes yertraglichen
Ersatzanspruchs gegen einen Steuerbe-
rater, der steuerliche Nachteile seines
Mandanten verschuldet hatn beginnt
regelmä8ig mit Bekanntgabe des bela-
stenden Steuerbescheids; dessen Be'
standskraft oder Unanfechtbarkeit ist
für den Veriährungsbeginn nicht erfor-
derlich.
(Ergänzung zu BGHZ 1',9, 69 = Gl 92, 311
: Hllifl 1993,79 - Gräfe)

Die Sekundärhaftung eines Steuerbera-
ters entfällt nicht allein wegen der Beauf-
tragung eines weiteren steuerlichen
Beraters.

Tatbestand:

Die Kläger verlangen vom beklagten Steuerbe-
rater Ersatz eines Schadens, der ihren Eltern

aus dem Scheitern einer Umsatzsteueroption
anläßlich des Erwerbs eines Hauses im Bau-
herrenmodell entstanden sein soll.

lm Dezemberl981 beteiligten sich die Eltern der
Kläger an einer Bauherrengemeinschaft. Dabei
schlossen sie mit dem Beklagten, der,,steuerli-
ch er Be rater" des Vorhabens war, ei n en,,Steuer-
beratungsvertrag"; darin wurde der Beklagte
beauftragt, die Bauherren ,,bei der Durchset-
zung (der) mit der Baumaßnahme zusammen-
hängenden steuerlichen Ziel zu vertreten und
zu unterstützen':

Auf Rat des Beklagten vermieteten die Eltern der
Kläger im Juni 1983 ihr Haus an die A. Vermie-
tungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH

(fortan: A.) als gewerbliche Zwischenmiete-
rin und -vermieterin, damit ihnen - nach Ver-

zicht auf die Steuerfreiheit der Mietumsätze -
die Vorsteuer auf Bau- und Nebenkosten erstat-
tet wurde. Damals war der Vater der Kläger
Alleingesellschafter und -geschäftsführer der
im Jahre 1980 gegründeten A., die das Haus der
Eltern weitervermietete. Das zu diesem Zeit-
punkt zuständige Finanzamt erkannte den Vor-

steuerabzug unter Vorbehalt der Nachprüfung
an und erstattete Vorsteuern von 2.069 DM für
1981,von 13.755 DM für1982 und von 22.326DM
für 1983.

Nach einem Wohnsitzwechsel der Eltern der
Kläger versagte das nunmehr zuständige
Finanzamt mit Bescheiden vom 24.11. und
14.12.1987 den Vorsteuerabzug, weil es die
Zwischenvermietung wegen der Beteiligung
des Vaters der Kläger an der A. als Gestal-
tungsmißbrauch gemäß S42 AO wertete. Die

Einsprüche des Beklagten vom 22.12.1987 wies
das Finanzamt mit Bescheid vom 14.7.1989

zurück; dieser wurde der Steuerbevollmächtig-
ten L zugesandt, die inzwischen von den Eltern

der Kläger beauftragt worden war. Deren

Anfechtungsklage wurde durch Urteil vom
19. 11. 1990 abgewiesen.

Auf den am 8.12.1992 bei Gericht eingegange-
nen Antrag wurde dem Beklagten am 22J1993
ein Mahnbescheid über 45.224,58 DM nebst
Zinsen zugestellt; damit wurde Ersatz der ent-
gangenen Vorsteuerbeträge für 198'1 bis 1983,

der vom Finanzamt festgesetzten Aussetzungs-
zinsen von 3.600 DM und der Kosten des
Fi n anzg e richtsverfah re ns gefordert. De r i m J u n i

1993 verstorbene Vater der Kläger wurde von
deren Mutter beerbt; diese ist im September
1994 verstorben und wurde von den Klägern

beerbt. Das Landgericht hat der Klage stattge-
geben, das Oberlandesgericht hat sie wegen
Verjährung abgewiesen. Mit der - zugelasse-
nen - Revision begehren die Kläger, das Urteil

des Landgerichts wiederherzustellen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und Zurückverweisung der Sache.

Gr- B/95
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Das Beruf ungsgericht hat dahingestellt sein las-

sen, ob der Beklagte durch eine schuldhafte
Pf lichtverletzu n g den geltend gemachten Scha-

den verursacht hat, weil ein Ersatzanspruch
gemäß 568 StBerG verjährt sei. Dazu hat es

ausgeführt:

Ein Schaden aus einem Beratungsfehler des

Beklagten sei entstanden, als die Umsatzsteuer-

bescheide vom 24.11. und 14.12.1987 am

22.12.1987 zugegangen seien, so daß Ver-
jährung am 22.12.1990 eingetreten sei. Die

Verjährungsfrist habe nicht erst mit dem

Absch I u ß des Fi nanzgerichtsverfah rens zu lau-
fen begonnen. Eine Sekundärhaftung des

Beklagten entfalle, weil die Eltern der Kläger

bereits während des Einspruchsverfahrens im

Jahre 1989 durch die Steuerbevollmächtigte l.

beraten und vertreten worden seien.

Eiese Ausführungen halten einer rechtlichen
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen

die Ansicht des Berufungsgerichts, die Verjäh-

rung habe nicht erst mit Rechtskraft des Urteils

des Finanzgerichts von November 1990 be-
gonnen.

a) lm Einklang mit der inzwischen festen
Rechtsprechung des Senats (BG HZ 119, 69 :
Gl 92, 311 : EW\R 1993; 79 [Gräfe]; BGH, Urt. v.

26.5.1994 - IXZR 57/93,WM 1994,1848 m.w.N.
: Gl 94, 259, zustimmend Welf Müller LM
StBerG $68 Nr 53,) ist das Berufungsgericht
davon ausgegangen, daß die Veriährung
eines Ersatzanspruchs gegen einen Steuer-
berater, der steuerliche Nachteile seines
Mandanten verschuldet hat, in der Regel
frühestens beginnt, sobald diesem der bela-
stende Steuerbescheid gemäß $$122 Abs. 1,

155 Abs.l Satz 2 AO bekanntgegeben wird;
erst dann ist grundsätzlich ein Schaden infolge
eines Beratungsfehlers und damit ein Ersatz-

anspruch des Mandanten entstanden ($ 798

BGB), so daß die Verjährungsfrist des $68
StBerG in Lauf gesetzt wird. Entgegen der
Ansicht der Revisionserwiderung wird der
Klageanspruch nicht auf die Empfehlung einer
von vornherein nachteiligen Vermögensanlage

gestützt, die einen Schaden und damit einen

Verjährungsbeginn schon mit der rechtlichen
Bindung an das Beteiligungsobjekt auslösen
kann (BG H, U rt.v. 26. 5. 1 99 4 - lX ZR 57/93, a.a.O.

1 849 m.w. N..). Viel meh r wi rd d ie Klageforderu n g

mit einem fehlerhaften Rat in einer Steuersache

begründet. Dem Beklagten wird vorgeworfen,
er hätte den Eltern der Kläger nicht empfehlen
dürfen, die A. als gewerbliche Zwischenmieterin
einzuschalten, weil dies wegen der Beteiligung
des Vaters der Kläger an der A, als Gestaltungs-

mißbrauch gemäß S42 AO habe bewertet wer-

den konnen. DasVorbringen der Kläger, sie hät-

ten bei ordnungsmäßiger Beratung einen

anderen Zwischenmieter gewählt und, falls ein

solcher nicht zur Verfügung gestanden hätte,

sich an dem Objekt nicht beteiligt, bezieht sich

auf den Ursachenzusammenhang zwischen

Pflichtverletzung und Schaden, nicht aber auf

die Art des Beratungsfehlers,

b) Der Senat hat bisher offengelassen, ob
Schadenentstehung und Veriährungsbe-
ginn im Sinne des $68 StBerG erst mit der
Bestandskraft des Steuerbescheids (55172
4 4 t- ü 

^ 
r -L-_ -_ ^=-J /h^l t= 44  

^Ail, alt u ffv) anzunenmen stnq lDwnL I tY, (JY,

74 :Gl 92, 311 :EW\R 1993, 79 [Gräfe]; BGH, Urt.

v. 1 0. 7 2. 1992 - IXZR 54/92, WM I 993, 703, 704 ; v.

29. 4. 1993 - \XZR 1 01 /92, W M 1993, 1 508, 1 51 0 :
G193,187).Diese Frage ist im vorliegenden Falle

entscheidungserheblich. Die ursprüngliche,
unter Vorbehalt der Nachprüfung gewährte

Steuervergünstigung durfte aufgehoben wer-

den und war deswegen nicht bestandskräftig
(SS 764, 172 AO). Die Anderungsbescheide sind
mit Rechtskraft des Urteils des Finanzgerichts
von November 1990 unanfechtbar geworden
(SS34Z ff AO,110 Abs.l FGO). Wäre erst zu die-
sem Zeitpunkt die Verjährungsfrist in Lauf
gesetztworden, so hätte die Klageerhebung die
Verjährung unterbrochen ($209 Abs.1, 2 Nr.1

BGB).

Der Senat stimmt der Ansicht des Berufungs-
gerichts zu, daß die Verjährung eines Schaden-
ersatzanspruchs gemäß S68 StBerG nicht erst
mit der Unanfechtbarkeit der Bescheide begon-
nen hat. Auf den Eintritt der Bestandskraft
oder Unanfechtbarkeit eines Steuerbe-
scheids ist in der Rechtsprechung und im
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Rechtsmittelauftrag
- Erfolgsaussichten

Schaden
- nach Fristversäumnis
- Kalkulationsschaden, USt

- Pachtnebenkosten, USt

- unrechtmäßiger Vermögensvorteil

- Zinsschaden/abstrakte Berechnung

Schuldnerverzeichnis
- d. stB

Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildung

Steuerberatungsgesetz
- $46 Abs, 3 Nr, 2

Vermögensverfall

- Buchhalter

- Betriebswirt

95,13
95, 30

95, 3
95,144

95,90,142
95,142

StB-GmbH
- ausländische

Steuerberater
95,2 - gewerbliche Einkünfie

95,104

95, 55

95, 17

95,17

95,77
95,64
95,77

95, 64

95,168

95,146
95, 65
95, 80
95, 80
95,17
95, 26

95, 30

95, 26

95,17

95, 117

95,183
95,10

95, 35
95, 91

95,2

95,13
95, 39

95,30

95,102

95, 104
95, 104
95,104

Steuerbe ratungsvertra g

- Auflösung des -: Mitteilungspflicht
- lnhalt d. -
- Laufzeit d. -: Jahreshonorar
- Nachbesserungsrecht
- Pflicht z. Steuerzahlung?

Steuergesetze
- Verfassungswidrigkeit

Steuerhaftung
- d. Gmbl'l-Geschäftsf ührers

Steuerhinterziehung
- Körperschaftsteuer
- Vorsatz

Steuerschuld
- Zahlung d. -: Verantwortungsbereich d. StB?

Steuerzahlung
- durch Steuerberater?

Telefax
- Ausdruck im Empfangsgerät
- Fristlöschung
- Zugangsnachweis
: OK-Vermerk, Sendebericht

Treuhänder
- Haftungsbegrenzung
: unmittelbarer Schaden

- Verjährung von Regreßansprüchen

Umsatzsteuer
- Optionsschaden
- Pachtumlagen, Schaden
- Rechnungsberichtigung

- Steuerausweis, unberechtigter $14 Abs. 3

- tatsächliche Verständigung

Unterschrift
- PKH-Antrag

Urkundenproze8
* Aktenbeiziehung
- Beschleunigungsinteresse

Verdeckte Gewinnausschüttung
- Fehlbuchungen, Scheckverwendung
- Selbstkontrahierungsverbot

Verfassungsmäßigkeit
- d. Steuergesetze

Vergleichsverwalter
- Honorarschuldner f. Bilanz?

Verjährung (S5l BRAO)

- Sekundäranspruch
: neuer RA

- Verjährungsbeginn
: Fristablauf
: Kosten d. Vorprozesses
: Wiedereinsetzung

95,100

95,168
95,16895,2

95, 90
95,2

95,168

95,2

95,142

95, 65

95,58
95, 58
95,16
95, 69

95, 21

95,143

95,146
95,37
95,91
95,82
95, 30

95,144

2
2

95,146
95,142,146

95,142

95,21
95,21

95
95

95,93
95,95

95, 90

64
90

95
95

95, 29

95,3,27
95, 28
95,2895,90
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Betriebsaufgabe
- verzögerte -
Beweislast
- Fehlberatung
- Kausalität
: z. Pflichtverletzung u. Schaden

Bilanz
- Dritthaftung
- Testat
: ohne -

Bilanzveröffentlichung
- Verletzu n g d. al I gem. Persön I ich keitsrechts

Buchführungsauftrag
- Datenerfassung
: du rch Mandanlen, Dipl.-Beiriebsw.

- Mandantenpflichten
: fehlerhaftes Kassenbuch

Darlegungslast/Regre8anspruch
- Schaden
: Umsatzsteueroption

Dokumentationspf licht?
- über Belehrung

Dritthaftung
- stillschweigender Auskunftsvertrag
: Bescheinigung ü. Steuererstattung

-Bilanz: ohne Testat

-Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Kreditgeber
: Testat

Fachanwalt
- besondere Kenninisse

- Erfolgsquote Klausuren

Finanzgerichtsordnung
- Vertagungsantrag

Fristenkontrolle
- Ausgangskontrolle, Fristenkontrollbuch
, : dezentrale -
- Fristausnutzung

- Fristenkontrollbuch
: Telefax
: Vorfristnotierung

- Fristüberwachung durch RA
: Auskunft d. Geschäftsstelle

- Fristversäumnis, unverschuldete -: Falschadressierung, Auszubildender
: Postbeförderung, neue Bundesländer

- lnformation an Mandanten
: Einspruchsentscheidung
: Rückfrage beim Mandanten?

- Postannahme beim Mandanten
: Postleitzahl
: Verlust d. Niederlegungsscheins

- Telefax
: Empfang, Ausdruck
: Fristlöschung
: OK-Vermerk, Sendebericht

Geschäftsbücher
- Einsicht in -
Gewerbebetrieb
- lnfektionstheorie

- Konkursverwalter

GmbH
- Geschäftsführergehalt, Frist 1.1.1996

Grundurteil
95,134 -Schadenentstehung

95, 49

95, 21, 51

95,51

95,51

95, 39

95,131

95,13

95, 35

95,49

95,126

95, 51

95,126
95,126

95,142

95,43
95, 94

95,2
95,25

95,42

95, 90
95,42

95,

95,182
95,44

95,2
95,2

95,117

95,168

95,168
95,168

Haftungsbeschränkung
- im lieuhandvertrag
: unmittelbare Schäden

Honoraranspruch d. RA
- Abtretung
- vorzeitige Beendigung des Mandates,

s13 BRAGO

Honoraranspruch d. StB
- Buchführung
: Überprüfung und Korrektur

- Einnahme-Überschußrechnung,
$25 StBGebV
: Prüfung und Korrektur d. Buchführung,

$25 Abs. 2

- Fotokopierkosten, 917 StBGebV
- Gebührenrahmen, 911 StBGebV: Angabe d. Rahmensatzes?
: Bestimmungsrecht, Auslagenpauschale
: Bestimmungsrecht, Festlegung: Buchführungshonorar
: Höchstsatz
: Lohnbuchhaltung

- Kassenbuch
- nach Kündigung
- Lohnbuchhaltung, 934 StBGebV: Sozialversicheru ngsträger
- Pauschalgebühr, S14 StBGebV
: unwirksame Vereinbarung

- Un kostenpauschale, 919 StBGebV: verschiedene Angelegenheiten
: jeder Buchungsmonat

- Zeithonorar
: Angaben, $13 StBGebV
: Führung des Kassenbuchs
: Sonderarbeiten, S33 Abs. 7 StBGebV

Kassenbuch
- Scheckverwendung
- Vergütung, Zeitgebühr?

Kausalität
- Beweislast: siehe dort
- Fehler' des zweiten RA/Mitverschulden
- zwischen fflichtwidrigkeit und Schaden: Anscheinsbeweis
- Schutzzweck
: der Beratungspflicht

- Unterbrechung der -
Kenntnis d. Steuerrechts
- Zeitschriften
: BSIBI: DSIR: EFG

Konkursverwalter
- Abgabe d. Steuererklärung
- gewerbliche Einkünfte?
- Unternehmensfortführung,

Versicherungsschutz

- Vorsteuerabzug
: Eigentumsvorbehaltsware

Lohnbuchhaltung
- Fahrtkostenerstattung, steuerf rei

Lohnsteuerh i lfeverein
- Mitunternehmereinkünfte

Mandatsniederlegung
- Mitteilungspflicht
- rechtswidrige Weisung

Mitarbeiter d. StB, WP RA
- Scheckweiterleitung durch -

95, 2l

95,'tB3

95,168

95,123

95,35

95, 35
95, 32

95,78
95,13
95, 13

95,32
95,78
95, 32
95, 11

95, 80

95,121
95,121

42
42

95,

95, 32

95,11

95,12
95, 32

95, 12

95,11
95,11

95,13
95,'t1

95, 3

95,74

95,75
95,3

95,15

95, 20

95,39

95, 131

95, 64

95,142
95,168

95,146
95,124

95,39 95, 17

E

Schrifttum nur in dem Sinne abgestellt wor-
den, daß die Verjährungsfrist des S6g
StBerG spätestens zu diesem Zeitpunkt zu
laufen beginne (BGHZ 114,150,152 ff :Gl gl,
171; OLG Sch/eswg- Hotstein DS1R tgg4, 665,
666; OLG Celte Vers? tggt,7g4;LG Kasse/ StB
1985, 224; Mutze StB 1977, l4g, 1SI ; Grosselang_
horst/Kahler StB I)BS, 321, 322 f; woht auch
Wolf NJW 1994,563, 564).Bei der gebotenen
wertenden Betrachtung tritt der Schaden,
der - aufgrund einer schuldhaften pflicht-
verletzung des Steuerberaters - den Ersatz-
anspruch des Auftraggebers und damit den
Veriährungsbeginn gemäß g6g StBerG aus-
löst, jedoch nicht erst dann ein, wenn der
belastende Steuerbescheid gemäß SS1Z2
bis 177 AO bestandskräftig oder unanfecht-
bar wird, weil kein Rechtsbehelf gemäß
SS347 ff AO eingelegt oder nach einem
erfolglosen Vorverfahren nicht oder vergeb_
lich Klage gemäß SS40 ff FGO erhoben wird.
Die Vermögenslage des Mandanten ver_
schlechtert sich infolge der Fehlberatung gegen_
über seinem früheren Vermögensstand, indem
die Finanzbehörde mit dem Erlaß des Steuer_
bescheids ihren hauptsächlichen Entschei-
dungsprozeB zu Ungunsten des Steuer-
pflichtigen abschlieBt, den öffenflich-recht-
lichen Steueranspruch konkretisiert (gg3Z
Abs.1,38,155 Abs. t AOl und - gemäß S2jg
Abs. 1 AO - die Grundlage für die Verwirklichung
dieses Anspruchs schafft (vgt. BGH, tJrt. v.

26.5.1994 - tX ZR 57/93, a.a.O.1849 f; Gräfe/
Lenzen/Rainer, Steuerberaterhaftung 2. Auft.
Rdnr. 877,905,906; prütting WM 197g,1,30,132;
Prütting/Bern StVj lgg2, 224, 230; Stoecker,
Die Verjährungsprobtematik der vertragtichen
Haftu ng des Rechfs anwaltesund des Ste uerbe_
raters 1992 5.72) Daran ändert nichts, daß ein
solcher Steuerbescheid noch geändert oder
aufgehoben werden kann;dies kann auch noch
nach Eintritt der Bestandskraft gemäß SS172 ff
AO und der Unanfechtbarkeit nach S110 Abs. 2
FGO geschehen. Ein Schaden ist auch dann
entstanden, wenn noch nicht feststeht, ob er
bestehenbleibt und damit endgültig wird
(BGHZ 119, 69, 7l m.w.N.). Der bekanntgege_
bene Steuerbescheid gibt dem Mandanten in
der Regel Anlaß zur prüfung, ob der Steuer_

nachteil auf einem Beratungsfehler seines
Steuerberaters beruht. Von diesem Zeitpunkt an
ist dem Auftraggeber zuzumulen, einen Ersatz_
anspruch gegen den Steuerberater im Wege
der Klage geltend zu machen (vgt. BGH, urt. v.

I 0. 1 2. 1 992 - \XZR 54/92, NJW 1993, 11 3Z 11 38 f :
Gl 93, 187; v. 26.5.1994 - tX ZR 57/93, a.a.O.
1850). Ein Hinausschieben des VerjährurlQS:
beginns auf den Eintritt der Bestandskraft oder
der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids
wäre mit dem Sinn und Zweck des g6g StBerG
(vgL dazu - in Anlehnung an die für die Anwalts_
haftung geltende Verjährungsvorschrift des
S57 BBAO o.F.:Sltb BRAO n.F. - BGHZ 83,
17, 22,26:Gl B/82:Zlp 82,451 m. Anm. Gräfe),
die steuerlichen Berater davor zu schützen,
durch die Folgen berufstypischer Risiken in
u n ü berseh barer Weise auf lan ge Zeit wi rtschaft_
lich bedrohtzu werden, unvereinbar (vgl. Spless
DSIR 1993,35,36;Späth DSfB 799A 624,626
und Vers? 1994,790,791 f).

c) Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch
zum Senatsurteil vom 9.7.1992 (tX ZR 50/gI,
NJW 1992, 2828, 2829); danach ist ein Scha-
den eines fehlerhaften prozeßverhaltens
eines Rechtsanwalts regelmäßig nicht schon
mit einer nachteiligen gerichilichen Ent-
scheidung entstanden, solange nicht auszu_
schlieBen ist, daß diese in einem weiteren
Rechtszug zugunsten des Mandanten geän_
dert wird. Daraus kann nicht - mit Späth (DSfB
1993, 624, 626) - gefolgert werden, ein Verjäh_
rungsbeginn gemäß 968 StBerG hänge von
der Bestandskraft oder Unanfechtbarkeit des
Steuerbescheids ab. Diese Entscheidung
könnte allenfalls auf ein Fehlverhalten eines
Steuerberaters oder -bevollmächtigten als
Vertreterdes Mandanten in einem Finanzge-
richtsverfahren (962 FGOI übertragen wer-
den (vgL Schultz Vers? lgg4, 142, l4B).

2, Mit Erfolg beanstandet die Revision jedoch,
daß das Berufungsgericht einen Sekundäran-
spruch verneint hat, der den Steuerberater
gemäß S249 BGB verpflichtet, seinen Auftrag_
geber so zu stellen, als wäre die (primär-)Ver_
jährung des Regreßanspruchs nach S6g
StBerG nicht eingetreten (vgt. BGHZ g3, IZ 22 ff
:Gl 8/82:ZlP 82, 451 m. Anm. Gräfe; l1S, 213,

Gr-8/95
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226 : Gt 92, 29; BGH, lJrt. v' 7.5.1991 - lX ZR

188/90, WM 1991, 1303, 1305 : Gl 91, 223; v'

27.1.11994 - txzR 195/93,WM 1994, 503, 504 ff
:Gl 94,198;v. 8.12.1994 - IXZR 254/93, z'V'b')'

a) Die Primärveriährungsfrist lief nach

tatrichterlicher Feststellung seit Bekanntgabe

der. Steuerbescheide spätestens am

22.12.1987. Der Beklagte hatte begründeten

Anlaß, seinen Mandanten auf die Möglich-

keit einer eigenen Regreßhaftung und die

dafür maßgebliche Veriährungsregelung

hinzuweisen (vgl. dazu BGHI 83, 17, 24 : Gl

8/82 :Zl P 82, 451 m. An m' Gräfe; 11 4, 1 50, 1 59 :
Gt 91,171),als er nach Veriährungsbeginn für
seine Auftraggeber Einspruch gegen die

Bescheide einlegte; zu diesem Zeitpunkt

bestand das Mandat nach den tatrichterlichen

Feststellungen fort. Den geschuldeten Hinweis

hat der Beklagte unstreitig nicht erteilt' Es ist

davon auszugehen, daß dies auf einem Ver-

schulden beruht (5276 BGB), weil der

Beklagte entweder sein eigenes Verhalten

trotz begründeten Anlasses nicht überprüft

oder beieiner solchen Prüfung seinen Feh-

ler übersehen hat, obwohl ihn ein sorgfälti-
ger Steuerberater erkennen konnte und

mußte, oder weil et zwat eine Haftpflicht

erkannt, aber dennoch den gebotcnen Hin'

weis unterlassen hal (vgl' 8GH294,380,386
:G t 32/ 85 ; BG H, IJ rt. v. 3' 11. 1988 - IXZR 203/82

WM 1988,1856,1858). Der Steuerberater muß

darlegen und beweisen, daß ihn an der

obiektiven Verletzung seiner sekundären

Hinweispflicht kein Verschulden trilft (vgl'

BGH, Urt.v.18.9.1986- \XZR 204/85, NJW 1987,

326,327;v.8.12.1994 - IXZR 254/93, z.V'b')'

b) Entgegen der Ansicht des Berufungsge-

richts ist eine Sekundärhaftung des Beklagten

nicht allein deswegen entfallen, weil dessen

Auftraggeber im Jahre 1989 - also vor Voll-

endung der Primärverjährung Ende desJahres

1990 - die Steuerbevollmächtigte I' eingeschal-

tet haben.

lm Rahmen der Sekundärhaftung eines Steuer-

beraters, die derjenigen des Rechtsanwalts

nach gebi ld eI ist (BG HZ 1 1 4, 1 50, 1 57 f ), besteht

erne Pflicht, den Mandanten auf die eigene

Regreßpflicht und deren Veriährung hinzu-

weisen, nicht mehr, sobald dieser rechtzei-

tig vor Ablauf der Veriährung wegen der

Haftungsfrage anwaltlich beraten wird oder

auf anderem Wege von dem Schadenersatz-

anspruch und dessen Veriährung Kenntnis

erhäft (vgt. \GH, \Jrt. v. 14.11.1991 - IX ZR 31/91,

NJW 1992, 836, 837 : GI 92,71; v' 27.1'1994 -
IX ZR 1 

g 5 / 93, NJW 1 99 4, 1 405, 1 407 : G I I 4, 1 9 I ; v'

8.12.1994 - tXZR 254/93, z.V.b.)' ln einem sol-

chen Falle bedarf der Auftraggeber keiner wei-

teren Belehrung durch den haftpflichtigen

SteLrerherater; der Schaden in Gestalt der

Primärverjährung ist dann nicht durch eine

schuldhafte Verletzung der sekundären Hin-

weispflicht des Steuerberaters verursacht (vgl'

BGH, tJtt. v. 18.9.1986 - IXZR 204/85, a.a.O; v'

21.1.1988 - txzR 65/87,WM 1988,629,631 :Gl
88,226).Allerdings muß feststehen, daß der

Mandant über einen möglichen Regreßan-

spruch und dessen Veriährung rechtzeitig

unterrichtet wurde; die Hinweispflicht des

Steuerberaters entfällt nicht schon dann, wenn

dieser von einer solchen Aufklärung ausgeht,

dies aber nicht sicher weiß (vgl' BGH, Urt' v'

18.9.1986 - IXZR 204/85, a-a'.O-t. Der geschä-

digte Auftraggeber muß die anspruchsbe-
gründete Voraussetzung des Ursachenzu-

sammenhangs zwischen seinem Schaden

inGestalt der Primärveriährung und der

Pflichtverletzung seines steuerlichen Bera-

ters beweisen (vgl. BGHZ 123, 311 : NJW 1993,

3259; BGHZ 126, 217 :WM 1994, 2113 : Gl 94,

3). Die damit verbundene Darlegungs- und

Beweislastwird erleichtert durch 5287 ZPO (vgl'

dazu BGH, lJrt. v. 5.11.1992 - lX ZR 12/92, WM

lgg7, SB2 m.w.N.:Gl 93,98,); außerdem kann

insoweit zugunsten des geschädigten Mandan-

ten der Beweis des ersten Anscheins sprechen

(vgt. BGHZ 123, 311, 314 ff : Gl 94, 3; 126, 217,

222; BGH,lJr7.v. 27'5.1993 - IXZR 66/92,WM

1993, 1513, 1516 : Gl 94' 29).

Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungs-

gericht diesen Ursachenzusammenhang

rechtsfeh lerhaft vernei nt hat' Nach dem derzeiti-

gen Sach- und Streitstand waren die Eltern der

Kläger nicht vor Ablauf der Primärverjährungs-

frist in der Haftungsfrage anwaltlich beraten'

Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß

die Eltern der Kläger durch die im Jahre 1989

Abs.2 ZPO) glaubhaft gemacht. Die ASt' ist bei

einem Steuerberater und vereidigten Buch-

prüfer tätig, die Fortsetzung dieser Tätigkeit ist

durch eine Teilnahme an dem mündlichen Teil

der Steuerberaterprüfung erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt nicht gefährdet' Die Nachteile, die

mit einer derartigen späteren Prüfung verbun-

den sind, mögen vielfältigerArtsein und auch in

ihre Familiensituation hineinwirken' Derartige

Nachteile erreichen jedoch nicht das erforder-

liche Ausmaß der Existenzgefährdung' lnsbe-

sondere hat die ASt. nicht glaubhaft dargestellt,

daB im Vergleich iur derzeit bestehenden Sltua-

tion die alsbaldige (erfolgreiche) Teilnahme an

der mündlichen Prüfung die schwere Härte für

ihre gesamte Familie und die Bedrohung deren

Existenzgrundlage entfallen ließe' Soweit die

ASt. geltend macht, in Zeiten der Prüfungsvor-

bereitung könne sie - trotz ihrer Unterhaltsver-

pflichtung gegenüber ihrer Familie - kaum Ein-

kommen aus ihrer Tätigkeit erzielen, ist ent-

scheidend darauf abzustellen, daß allein das

Verschieben der Prüfungsvorbereitung auf

einen späteren Zeitpunkt lediglich zu einer

gewissen zeitlichen Verlagerung dieser vorge-

tragenen Probleme führt'

1. Langenfeld legt Gestaltungs- und Beratungs-

empfehlungen für GmbH-Verträge vor'

Formulierungsvorschläge werden gepaart mit

ausführlichen Erläuterungen und Beratungs-

hinweisen.
Das gesamte GmbH-Recht wird von der Grün-

dung bis zur Liquidation vorgestellt' Das neue

Umwandlungsrecht und die Anstellung des

Geschäftsführers ergänzen den Vertragsteil

und werden Praxisnah erläutert.

Die Neuerscheinung wendet sich in erster Linie

an Notare und Rechtsanwälte. Steuerberater

und Wirtschaftsprüfer erhalten aber sicherlich

i nteressante Beratun gshi nweise'

Das Buch enthälteine Diskette mit denVertrags-

mustern (Langenfeld, GmbH-Vertragsprakti-

kum, 2. Aufl. 1995, Verlag Dr' Otto Schmidt KG,

257 Seiten + Diskette, broschiert DM 78,-,

tsBN 3-504-32605-0).

2. Schuhmann untersucht in einem Aufsatz

,,Beschlagnahme von Mandantenunterlagen

bei den Angehörigen der rechts- und steuer-

beratenden Berufe" in Wistra 1995, 50, die

Frage, ob die beim Rechtsanwalt oder Steuer-

berater vorhandenen Mandantenunterlagen

stets dem Beschlagnahmeverbot des $97 SIPO

unterliegen. Er bejaht dieses, weist aber gleich-

zeitig auch darauf hin, daß es um den Rechts-

schutz gegen Verstöße nicht gut bestellt ist.

(Heft 1- 8, 1995)

Anerkenntnis
- lnformation d. Berufs-Haftpflichtversicherers

Anscheinsbeweis
- Ursachenzusammenhang,

haftungsausfüllender

Belehrungspf licht d. Notars

-,,ins Blaue hinein"

- rechtliche Tragweite

- Vorleistung, ungesicherte

Auskunft d. Gerichtes
- zum Fristenlauf

- zur Zuständigkeit

Belehrungspf licht d. SIB/WP

- Auftragsinhalt

- Beweislast
- DokumentationsPflicht?
- Eindringlichkeit d. -
- Erfolgsaussichten, Rechtsmittel

- über Fehler des Vorberaters

- Kostenbelastung
- Nachprüfung durch StB?

- über steuerliche Risiken
: vermeidbare Steuern

- relativ sicherster Weg
: Verfassu ngsmäßigkeit

- ungefragte -: Auftragsinhalt

Berichtigung (S129 AO)

- unterlassene FA-Prüfung

Berufsrecht d. StB

-Teilnahme an mündlicher Prüfung
: Existenzgefährdung

Berufsverbot
- Schuldnerverzeichnis

Beruf ungsbegründungsf rist
- Verlängerungsantrag
: pauschale Begründung

Bestandskraft
- Wiederholung eines VA

95,131

95,74

95,158
95,158
95,'t58

95,65
95,49,178

95,49
95,178
95,143
95,53

95,143
95,178

95, 30

95, 30

95,65

95,157

95,187

95,144

95,20

95,42
95,42

stichwort- und
Entsch e i d u n g sve rze i ch n is

Gl Hinweise

95,46
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führung der Vorschriften über Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungs-
gesellschaften (DVSIB) von der mündlichen
Prüfung ausgeschlossen. Die ASt. hat gegen
den Bescheid vom 11.1.1995 Klage erhoben,
über die noch nicht entschieden ist.

lhren Antrag auf Erlaß einer einstweiligen An-
ordnung begründet die ASt. wie folgt: Sie, die
ASt., sei vorläufig zum mündlichen Teil der
Steuerberaterprüfung zuzulassen. Die Auf-
sichtsarbeiten seien unter Verstoß gegen den
G leich heitsg ru ndsatz gefertigt worden. Die Vor-
gabe des Ag,, daß Aufsichtsarbeiten mit Namen
und Adresse zu versehen seien, beinhalte eine
Schlechterstellung gegenüber Prüflingen aus
anderen Bundesländern. Dabei sei zu berück-
sichtigen, daß Mitarbeitern des Ag. der andau-
ernde Rechtsstreit zwischen ih6 der ASl., und
i h rem ehemal igen Arbeitgeber bekan nt sei. Tat-

sächlich seien die Prüfungsarbeiten vor allem
des ersten und dritten Tages nicht korrekt
bewertet worden.

Die weiteren Voraussetzungen des $114 FGO

seien ebenfalls erfüllt. Es sei davon auszuge-
hen, daß sich das Klageverfahren über längere
Zeil hinziehe. Ei n e Ve rsch i e bu n g d es Prüf u n gs-
termins führe zu einer erneuten Ungleichbe-
handlung. Auch würde eine effektive Vorberei-
tung auf die mündliche Prüfung erschwert.

Die Abweisung des Antrags führe zu einer
schweren Härte für die gesamte Familie, deren
Existenzg ru nd lage bed roht wü rde. Oh ne alsbal-
dige Teilnahme an der mündlichen Prüfung be-
ständen kaum Möglichkeiten, die derzeitige
Tätigkeit bei dem Steuerberater auszubauen
und effizient zu gestalten.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
vorläufig zum mündlichen Teil der Steuerbera-
terprüfung zugelassen zu werden.

Der Antragsgegner beantragt,
den Antrag abzuweisen.

Die Antrag ist nicht begründet. Die Vorausset-
zungen des $114 FGO sind nicht erfüllt.

Es kann dahingestellt bleiben, inwieweit ein An-
ordnungsanspruch im Sinne von $1'14 Abs. 1

Salz2 FGO besteht. Jedenfalls hat die ASt. den
für eine Regelungsanordnung erforderlichen

Anordnungsgrund nicht glaubhaft gemacht

ß114 Abs. 3 FcO in Verbindung mit 5920
Abs. 2 Zivi I prozeßord n u ng)

Nach den zutreffenden Grundsätzen des Bun-
desfinanzhofs, denen der Senat sich anschließt,
sind einstweilige Anordnungen zur Regelung
eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein
streitiges Rechtsverhältnis nur zulässig, wenn
diese Regelung zur Abwendung wesenflicher
Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt
oder aus anderen Gründen notwendig er-
scheint. Damit nicht im Rahmen des einstweili-
gen Rechtsschutzes das Ergebnis des Haupt-
verfah rens vorweggenom men wi rd, besteht im
Regelfall iedoch kein Anspruch auf Erlaß
einer einstweiligen Anordnung gemäß gl14
Abs. 1 Satz 2 FGO, mit der die vortäufige
Zulassung zur Steuerberaterprüfung insge-
samt oder zu Teilen dieser Prüfung erstrit-
ten werden kann (ebenso: BFH, Beschl. vom
20.9.1988 - Vil B 129/88, BStBt il 1988, 956,
957 f; BFH, Beschl. v. 21.2.1984 - Vil B 78/BS,
BSfB/ ll 1984, 449, 450; Gräber/Koch, Sll4
Rdnr.66 m.w.N).

Sofern Regelungsanordnungen zur Gewäh-
rung eines effektiven Rechtsschutzes gleich-
wohl unumgänglich sind, ist ein solcher Aus-
nahmefall nur anzunehmen, wenn ein Anord-
nungsgrund von besonderer lntensität gege-
ben ist. lnsoweit genügen insbesondere nicht
die allgemeinen Nachteile, die aus einer Teil-
nahme an einer mündlichen Prüfung erst nach
Abschluß des Hauptverfahrens erwachsen kön-
nen. Gleichermaßen sind zusätzliche Kosten
oder Erschwernisse einer erneuten Prüfungs-
vorbereitung nicht als ausreichend anzusehen.
Die Annahme eines Anordnungsgrundes
kommt lediglich in Betracht, wenn die Vor-
aussetzungen einer Existenzgefährdung zu
bejahen sind. Hiernach muß die wirtschaft-
liche oder persönliche Lebensgrundlage
eines Antragstellers unmittelbar bedroht
setn (BFH, Beschl. v. 25.4.1989 - Vtt B 23/89,
BFH|NV 1989,740,742; BFH, Beschl. v. 20.9.1988,
a.a.O., S. 958 f; FG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.

21.3.1990 - 2 V 1201/90, EFG 1991, 49, 4gI

Die diesbezüglichen Voraussetzungen hat die
ASt. nicht in dem erforderlichen Maße (5920

beauftragte Steuerbevollmächtigte - oder auf
anderem Wege - von einem Regreßanspruch
gegen den Beklagten und der Verjährung
gemäß g68 StBerG erfahren haben, Die par-

teien haben dies bisher nicht behauptet; die
Revisionserwiderung vermutet dies mit Rück-
sicht auf das Schreiben des Beklagten an den
Vater der Kläger vom7.4.1989. Das Berufungs-
gericht meint vielmehri die Sekundärhaftung
eines Steuerberaters entfalle allein wegen der
Beauftragung eines weiteren Beraters (in die-
sem Sinne auch OLG Frankfurt Stbg 19gg, 43,
45; OLG Hamburg DSIR 1990, 182 18g; OLG
Hamm StB 1993, 2G4, 265; Kolbeck/peter/
Rawald, StBerG 2.Auft. 968 Rdnr. 109; Späth StB
1985, 323, 328). Dies ist jedoch in dieser Allge-
meinheit nicht richtig. Bei einem Anwaltswech-
sel hat der neue Rechtsanwalt seinen Auftrag-
geber vor einem Schaden infolge Verjährung
eines Regreßanspruchs gegen einen früheren
Anwalt zu schützen, weil dies zur primären,
umfassenden Vertragspflicht des neuen
Anwalts gehört (BGH, tJrt. u 1.2.1990 - lX ZR
82/gg, wM 1990, 915, glgl
Dieser Grundsatz darf nicht ohne weiteres auf
einen Steuerberaterwechsel übertragen wer-
den. Es gehört nämlich grundsätzlich nicht
zu den Aufgaben eines Steuerberaters, auf
mögliche Schadenersatzansprüöhe gegen
seinen Vorgänger hinzuweisen (BGH, IJrt. v.

7.5.1991 - lx zR lgg/90, DStz 1991, 632, 634 :
W M 1 991, 1 303 :G I 92, 223 ; O LGDüsse/dodSfB
1985, 14, 31). Die Vertragspflichten eines
Steuerberaters beschränken sich in der
Regelauf das Steuerrecht f$$7-3, 33 StBerG),
eine Besorgung anderer Rechtsangelegen-
heiten einschließlich der Rechtsberatung
ist ihm grundsätzlich unters agl (Art. / SS7, 4
Abs. 3 RBerG).ln diesem Bereich richten sich
die Aufgaben eines Steuerberaters nach lnhalt
und Umfang des Mandats; nur in den dadurch
gezogenen Grenzen hat der Steuerberater im
Rahmen seiner umfassenden steuerlichen Be-
ratungspflicht auch ungefragt über die bei der
Bearbeitung auftauchenden steuerlichen Fra-
gen zu belehren (BGH, Urt.v. 26.l.lgg\ - IXZR
1 0/94, NJW 1995, 958 :G t gS, OS, z.V.b. i n BG HZ).
Deswegen kann - entgegen der Ansicht von
Späth ( D i e ziv i I rechtl i ch e H aftu n g d es Ste u e r b e -

rate rs 4. Aufl. Rd n r. 459) - eine pf licht des neuen
Steuerberaters, auf einen möglichen Schaden-
ersatzanspruch gegen seinen Vorgänger und
die Verjährung hinzuweisen, nicht aus der
sekundären Hinweispflicht des -früheren - haft-
pflichtigen Steuerberaters abgeleitet werden;
ebensowenig darf dieser auf die Erfüllung sei-
ner Pflicht durch den neuen Berater vertrauen,
mit der Folge, daß ein Sekundäranspruch man-
gels eines Verschuldens entfiele,

Andererseits ist nicht ausgeschlossen, daß die
Eltern der Kläger durch ihre neue steuerliche
Beraterin über einen möglichen Regreßan-
spruch gegen den Beklagten in einer Weise
unterrichtet wurden, die ihnen die rechtzeitige
Klageerhebung ermöglicht hätte. ln diesem
Falle wäre die Primärverjährung nicht durch die
schuldhafte Verletzung der sekundären Hin-
weispflicht des Beklagten herbeigeführt wor-
den, sondern dadurch, daß die Mandanten von
der rechtzeitigen Verjährungsunterbrechung
abgesehen haben. lnsoweit ist also entschei-
dend, ob die neue Beraterin ihre Auftrag-
geber tatsächlich in der vorstehenden
Weise aufgeklärt hat oder nicht. Dies ist nicht
von vornherein auszuschließen. Die Steuer-
bevollmächtigte l. hatte nach dem vorgetrage-
nen Sachverhalt zu prüfen, ob die Anderungs-
bescheide zu Recht ergangen waren, und diese
anzufechten. Dieser Auftrag erstreckte sich auf
die Beantwortung der Frage, ob die Versagung
des Vorsteuerabzugs - gemäß der finanzamt-
lichen Begründung - auf der Einschaltung
eines ungeeigneten Zwischenmieters beruhte.
Da die neue Beraterin den tatsächlichen Hinter-
grund der Umsatzsteueroption spätestens aus
der ihr zugesandten Einspruchsentscheidung
vom 14.21989 erfahren hat,liegt es nahe, daß
sie erkannt oder zumindest für möglich
gehalten hat, daß die Schadenursache auf
einen Beratungsfehler des Beklagten zu-
rückzuführen war, und daß sie ihren Man-
danten eine entsprechende Mitteilung -
möglicherweise unter Hinweis auf die Ver-
jährung gemäB 568 StBerG - gemacht hat.
Es kann hier dahinstehen, ob die neue Beraterin
zu einer solchen Unterrichtung aufgrund des
Mandats verpflichtet war. Zumindest war sie
dazu befugt.

Gr-8/95
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Sie durfte sich für berechtigt halten, zur sachge-

rechten Erfüllung ihres Auftrags ihre sachun-

kundigen Auftraggeber auf steuerliche Tatsa-

chen hinzuweisen, die sie bei der fachlichen, in

unmittelbarer Beziehung zu ihrer Aufgabe ste-

henden Bearbeitung der Steuersache ermittelt

hatte und die einen Regreßanspruch gegen

den früheren Steuerberater in derselben Ange-

legenheit begründen konnten. Eine entspre-

chende Mitteilung an die Mandanten, die man-

gels eigener Fachkunde darauf angewiesen

waren, wäre noch keine unerlaubte Besorgung

einer fremden Rechtsangelegenheit (vgl'

Dumoulin NJW 1966, 810, 812; Späth StB 79B5,

323,328, und in: Bonner Handbuch der Steuer-

beratung 1994 StBerG $7 Bdnr B 35.2, 5,7)'
Allerdings darf der Steuerberater nicht die
Rechtsberatung und'verfolgung bezüglich

eines zivilrechtlichen Regreßanspruchs sei-
nes Auftraggebers gegen einen früheren
Berater übernehmen, sondern muß den Auf-

traggeber insoweit an einen Rechtsanwalt

verweisen ( BG H, t J rt. v. 5. 6. 1 9 85 - lV a ZR 55 / 83,

WM 1985, 1274, 1275 : Gl 33/85).
,- r--- -^.-::L-...^^ ^:^^^ r.)^^-^OcJ öolllg ole rlltllalvulJalllullv ullruü nttvr('rJ-

anspruchs auf einem Pflichtverstoß des Beklag-

ten beruhen, so hat die Veriährung des

Sekundäranspruchs gemäß 568 StBerG -
entgegen der Ansicht der Revisionserwide-
rung - nicht mit dem Mandatsende begon-

nen, da in $ 68 StBerG eine S 51 b Fall2 BRAO

n.F. (:S57 EBAO a.f.) entsprechende Rege-

lung fehlt, sondern mit dem Eintritt der Pri'
märveriährung (vgl. BGHZ 94,380, 389 :Gl
32/85; 114, 150, 158 : Gl 91, 171; BGH, Urt' v'

21.1.1988 - lX ZR 65/87, WM 1988, 629, 631 :
GI 88,226;v.7.5J992 - IXZR 151/91, NJW-RR

1 9 92, 1 1 1 0, 1 1 1 3 : G I 92, 209) ; dieseVe rjäh ru n gs-

frist wurde durch die Klageerhebung unter-

brochen.

il.

Das angefochtene Urteil ist nicht im Ergebnis

aus einem anderen Grunde richtig ($563 ZPO).

Der Klageanspruch auf Schadenersatz wegen

Schlechterfüllung des Beratungsvertrages ist

schlüssig dargelegt; soweit sich der Beklagte

rechtserheblich verteidigt, sind tatsächliche

Feststellu ngen erforderlich.

1. Der Beklagte hat seine Vertragspflicht ver-

letzt, die Eltern der Kläger beider Durchsetzung

der Umsatzsteueroption zu unterstützen (vgl.

$4 Nr 72a, $S9, 15,27 Abs.5 UStG; BGH, Urt.v.

2.7.1992 - lX ZR 268/91, WM 1992, 1738,1741 :
Gt92,311, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ

119,69}

lm Rahmen seines Auftrags hat der Steuerbera-

ter seinen Mandanten umfassend zu beraten

und ungefragt über alle bedeutsamen steuer-

lichen Einzelheiten und deren Folgen zu unter-

richten (BG H, tJ rt. v. 1 6. 9. 1 993 - IXZR 30 /93, W M

1994,602,603 m.w.N). lnsbesondere muß der

Steuerberaer seinen Auftraggeber möglichst

vor Schaden bewahren; deswegen muß der

Steuerberater den sichersten Weg zu dem

erstrebten steuerlichen Ziel aufzeigen und

sachgerechte Vorschläge zu dessen Venruirkli-

chung unterbreiten (BGH, Urt. v. 10.12.1992 - lX
ZR 54/92, WM 1993,703, 704 : Gl 93,187; v.

3. 6. 1 993 - IXZR 173 /92, NJW 1 993, 2799, 2800 :
G193,303).Er hatden Mandanten in die Lagezu

versetzen, eigenverantwortlich seine Rechte

und lnteressen wahren und eine Fehlentschei-
:l,,nn .,nrmainlan att lzÄnnan lRcl-l I lrt v
\l\ll lv vvl I I lvlvvl I au

7.11.1991 - tXZR 288/90,WM 1992,238,239:
Gt92,175).

Der Beklagte hat gegen diese vertraglichen
Pflichten verstoßen, indem er den Eltern der
Kläger mit derA. eine ungeeignete gewerb-

liche Zwischenmieterin empfohlen hat, weil

schon bei der Zwischenvermietung im Juni

1983 die Gefahr bestanden hat, daß die Ein-

schaltung dieser Gesellschaft, deren Alleinge-

sellschafter und -geschäftsführer der Vater der

Kläger damals wa[ als Mißbrauch einer rechl
lichen Gestaltungsmöglichkeit gemäß S42 AO

gewertet und deswegen der Vorsteuerabzug

versagt werden könnte; für den Fall, daß -
gemäß der Behauptung des Beklagten - kein

anderer Zwischenmieter und -vermieter vor-

handen war, hätte der Beklagte die Eltern der

Kläger auf diese Gefahr hinweisen müssen, die

sich später verwirklicht hat.

Zwar konnte der Beklagte vor der Zwischen-

vermietung an A. noch nicht den Erlaß

des Bundesministers der Finanzen vom

27.6.1983 (BB 1983, 1201) betücksichtigen.

den, damit begründet, Zielrichtung der Haf-

tungsbeschränkungsklausel sei es gewesen,

dem Kläger das Haftungsrisiko für solche

Kosten abzunehmen, die ihrem Umfang nach

für ihn nichtvoraussehbar gewesen seien, kann

dem schon deshalb nicht gefolgt werden, weil

der Umfang eines Schadens kein Kriterium

für dessen Unmittelbarkeit bzw. Mittelbar-
keit ist. lm übrigen wäre dann auch kaum ein

einfach fahrlässig herbeigeführter Schaden

ersatzfähig, denn gerade auf dem Bausektor ist

die Höhe eines Schadens selten von vornherein

kalkulierbar.

c) Da die Auslegung des Berufungsgerichts

von Rechtsfehlern beeinflußt ist und weitere

Feststellungen nicht erforderlich sind, kann das

Revisionsgericht die fragliche Vertragsklausel

selbst auslegen. Dies führt aus den genannten

Gründen zu dem Ergebnis, daß der geltend

gemachte Zinsschaden der Beklagten unmittel-

barer Natur ist und sein Ersatz daher durch $5
Abs. 2 des Treuhandvertrages nicht ausge-

schlossen ist.

lll. Eine abschließende Entscheidung über den
n^-,:^:^-^:^^+^^, ^^^^{allnnnn 

-l-ailan-
lll ugl nevlülul lüll lötal lz- ctl lvrJlallsr rer I rvrrur I

spruch der Beklagten ist nicht möglich,weil das

Berufungsgericht - von seinem Standpu nkt aus

konsequen I - zur Höhe des Zinsschadens noch

keine Feststellungen getroffen hat' Hierbei kann

der den Beklagten durch die Bauzeitverzöge-

rung entstandene Zinsnachteil nicht ohne wei-

teres mit dem ihnen entstandenen Schaden

gleichgesetzt werden, denn regelmäßig stehen

einem erhöhten Zinsaufwand anrechenbare

steuerliche Vorteile gegenüber'

Der Rechtsstreit war daher an das Berufungs-

gericht zurückzuverweisen, damit dieses -
gegebenenfalls nach entsprechend ergänztem

Vorbringen der Beklagten, die den ihnen ent-

standenen Schaden konkret darzulegen haben

- die bislang fehlenden Feststellungen nach-

holen kann.

Sollte es in der erneuten Verhandlung wie-

derum auf die Hilfsbegründung der Beklagten

(entgangene Vertragsstrafe) ankommen, weist

der Senat vorsorglich darauf hin, daß die vom

Beruf u ngsgericht vorgenom mene Beg renzu n g

des Ersatzanspruchs der Beklagten auf den

Zeitraum bis zum Zugang der Kündigung
des Generalübernehmervertrages aus Rechts-
gründen nicht in Betracht kommt. Denn hätte

der Kläger einen wirtschaftlich solventen
Vertragspartner als Generalübernehmer aus-
gesucht, wäre es zur Kündigung des Vertrages
mit diesem nicht gekommen. Eine etwa ver-

wirkte Vertragsstrafe wäre neben dem Erfül-

lungsanspruch in vollem Umfang durchsetzbar
gewesen. Da die Beklagten so zu stellen sind,

als hätte der Kläger seine Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt, könnte mithin der volle entgan-
g en e Ve rtragsstraf enans p ruch als Schaden ver-

langt werden.

- Erlaß einer einstweiligen Anordnung

-Teilnahme an der mündlichen Prüfung
(FG Brandenburg, Beschl.v. 1 3. 3. 1995

- 2V149/95 StB)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

Die Antragstellerin (ASt.), die seit Februar 1994

hauptberuflich bei einem Steuerberater alsfreie
Mitarbeiterin tätig ist, fertigte im Rahmen der
Steuerberaterprüf u n g 1 994 d rei Aufsichtsarbei-
ten. Der Antragsgegner (Ag.) teilte in dem
Schreiben vom 11.1.1995 der ASt. mit, daß der
Prüfungsausschuß die Aufsichtsarbeiten - die
nicht mit einer Kennziffer, sondern mit Anschrift
und Unterschrift der ASt. versehen waren - mit

5,0,5,4 und 5,5 Punkten benotet habe.Aufgrund
der Gesamtnote von 5,0 habe die ASt. die Steu-

erberaterprüfung nicht bestanden und sei
gemäß S25 Abs. 2 der Verordnung zur Durch-

Berufsrecht
des Steuerberaters

1., ,i1.,tr:.l-rr i: :ti iii.l;'!,li]rr,'ir.

irili r,ii',' ;,:, , L.rr..''' , ll

'. 1;,: 1;ir,i il,r. l lri ''r ',i.iri ,,"'..!
,,ri';l 1,.; i.t, ;,1ri:,1rri111,','i ti ,'r '\,

',1,'..1 ,: j i',1,' ' li , '.'..i1 iil I i li: i : i , j,; r. ,.
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übernehmerin zu leisten. Das sieht auch das
Berufu ngsgericht nicht anders.

2. Nicht frei von Rechtsfehlern sind indessen
die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit
denen es den Schadenersatzanspruch wegen
des - gegenwärtigen und künftigen - Mehrauf-
wandes für die Zwischenfinanzierung und die
Endfinanzierung der Baukosten verneint. $5
Nr. 2 des Treuhandvertrages rechtfertigt das
nicht.

Hier kann die vom Berufungsgericht bejahte
Wi rksam ke it de r Ve rtragsklau se I u nterste I lt wer-
den, denn der Anspruch der Beklagten auf
Ersatz ihres Zinsmehraufwandes wird schon
vom Wortlaut der Klausel nicht erfaßt.

a) Entgegen der Ansicht der Revision ist aller-
dings die Würdigung des Berufungsgerichts,
der Kläger habe beider Bestellung der l.-GmbH
zur Generalübernehmerin weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt, aufgrund sei-
ner rechtsfehlerfrei getroffenen tatsächlichen
Feststellungen jedenfalls vertretbar und damit
im Revisionsrechtszug hinzunehmen.

b) Nicht gefolgt werden kann dem Berufungs-
gericht jedoch, soweit es den Anspruch auf
Ersatz des Zinsmehraufwandes als nur mittel-
baren Schaden der Beklagten ansieht.

Der lnhalt des in S5 Abs. 2 des Treuhandvertra-
ges verwendeten Begriffs,,unmittelbarer
Schaden" - sowie seines Gegenteils, des
,,mittelbaren Schadens" - ist, wie das Beru-
fungsgericht an sich zutreffend erkennt, in
Ermangelung einer gesetzlichen, von der Rechl
sprechung entwickelten oder in der Literatur
allgemein anerkannten Definition im Wege
der Auslegung aus dem Treuhandvertrag, ins-
besondere der in Rede stehenden Haftungs-
begrenzungsklausel, selbst zu ermitteln.

Die vom Berufungsgericht vorgenommene
Auslegung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Dabei kann zugunsten der Revisionseni'ride-
rung unlerstellt werden, daß diese Auslegung
im Revisionsrechtszug nur eingeschränkter
Überprüfung zugänglich ist, weil der Tieuhand-
vertrag eine lndividualvereinbarung ist oder -
als Formularvertrag - nur im Bezirk des Beru-
fungsgerichts Verwendung findet. Auch dann

kann eine vom Tatrichter vorgenommene Wer-
tung keinen Bestand haben, wenn sie gegen
an e rkan nte Ausl eg u n gsg ru n dsätze ve rstö ßt. So
ist es hier. Der Grundsatz einer nach beiden
Seiten hin interessengerechten Auslegung
(vgl. BGH, Urteile vom 2.7.1992 - tZR t8t/90:
WM 1992,2026 unter ll2b und vom 9.6.1993 -
VlllZR 205/92:NJW-RR 1993,1203 untert 3 B)
ist verletzt.

Die vom Kläger im Treuhandvertrag übernom-
mene wesentliche Vertragspflicht bestand in
einer umfassenden Wahrung der Vermögens-
interessen der Beklagten im Rahmen des Bau-
herrenmodells. lhm war die Rechtsmacht ein-
geräumt, namens der Beklagten die zur Errich-
tu n g i h res Ei nfam i I ien hauses notwend i gen Ver-
träge zu schließen. Die Beklagten konnten und
durften daher nicht nur erwarten, daß der Kläger
die bei Abschluß dieser Verträge erforderliche
Sorgfalt walten lasse, sondern auch, daß er
selbst bei nur einfach fahrlässiger Mißachtung
dieser Sorgfaltspflicht jedenfalls für die Schä-
den einstehe, die bei dem gewöhnlichen Verlauf
der Dinge als naheliegend zu erwarten sind.lst
ein Generalübernehmer weder fachlich noch
finanziell in der Lage, den Bau wie geplant
und termingerecht fertigzustellen, so ist die
regelmäßige Folge eine Erhöhung des
Finanzierungsaufwandes des Bauherren und
damit eine Beeinträchtigung seines Ver-
mögens. Da der Kläger pflichtwidrig die Firma
l.-Bau GmbH zur Generalübernehmerin be-
stellte, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen war
und dadurch eine erhebliche Bauzeitverzöge-
rung verursachte, mußte er auch mit der nahe-
liegenden Folge rechnen, daß sich die
Finanzierungskosten seiner Treugeber, wie
geschehen, drastisch erhöhten. Wenn das
Berufungsgericht den Kläger für derartige,
ihrer Art nach naheliegenden Schäden nur
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung haften lassen will, läßt
es die Interessen der Beklagten in nicht
mehr hinnehmbarerWeise außer acht, denn
dieses Ergebnis läuft auf eine Aushöhlung
der dem Treuhandvertrag sein Gepräge
gebenden Hauptpflicht des Klägers hinaus.
Soweit das Berufungsgericht seine Annahme,
der Zinsmehraufwand sei nur mittelbarer Scha-

Danach besteht Anlaß zur Mißbrauchsprüfung
immer dann, wenn der Eigentümer mit der Zwi-
schenverm ietu n g led ig I ich den Vorsteuerabzu g

erreichen will und für die Zwischenvermietung
wirtschaftliche oder sonst beachiliche Gründe
nicht erkennbar sind, insbesondere im allge-
meinen dann, wenn der Eigentümer das Ver-
mietungsrisiko - infolge der Erst- und Weiterver-
mietung und in Gesalt des Mietausfalls -weiter-
hin wirtschaftlich selbst trägt. Erst nach der
Zwischenvermietung an A. sind die Ent-
scheidungen des Bundesfinanzhofs ab
15.12.1983 ergangen, in denen die Einschal-
tung eines gewerblichen Zwischenmieters
und -vermieters gemäß S42 AO als Gestal-
tungsmißbrauch zur Steuerumgehung ge-
wertet und deswegen der Vorsteuerabzug
versagt wurde (Urt. v. 15.12.1983: BFHE 140,
354, 363, 369, 375; v. 29.11.1984, BStBt tt tgBS,
269:BB 1985,511).

Die Gefahr, daß die vom Beklagten empfohlene
Rechtsgestaltung als Mißbrauch gemäß g42
AO gewertet und damit zum Verlust des Steuer-
vorteils führen könnte, hatte sich jedoch schon
vor der Zwischenvermietung an die A. für einen
steuerlichen Fachmann deutlich abgezeichnet.
Diese Gefahr ergab sich daraus, daß der Vater
der Kläger als Alleingesellschafter der A. trotz
deren Einschaltung als Zwischenmieterin und
-verm ieteri n das Verm ietu n gsrisi ko I etzfl ich wi rt-
schaftlich allein trug und als Alleingeschäfts-
f ü h rer d ieser Gesel lschaft d ie Mietverhältn isse
nach seinem Belieben gestalten konnte. Der
Bundesfinanzhof hatte bereits in den Jahren
1972 ( B FH E I 05, 1 55 zu r Gewäh ru n g ei nes pen si -
onsanspruchs) und 1979 (BSfBt il 1980,247 zur
Rückzahlung von Gese//schaftskapitat) - zu
S42 AO 1977 und der entsprechenden, vorher
geltenden Vorschrift des g6 des Steueranpas-
sungsgesetzes (StAnpG) - ausgeführt, ein Miß-
brauch zur Steuerumgehung liege vor, wenn für
die konkrete Gestaltung keine wirtschafflich
beachtlichen Gründe angeführt werden könn-
ten. ln diesem Sinne konnle eine Zwischenver-
mietung des Hauses der Eltern der Kläger an
die A. gewertet werden, weil ein wirtschaftlich
verständige4 außersteuerlicher Grund dafür,
daß die Eigentümer ihr Haus nicht unmittelbar
den Entmietern überließen, bezweifelt werden

konnte. lm Jahre 1975 hatte das Finanzgericht
Baden-Württemberg (EFG 1975, 500) die Zwi-
schenvermietung an eine GmbH, deren Allein-
gesellschafterin und zur alleinigen Vertretung
berechtigte Mitgeschäftsführerin die Tochter
des Hauseigentümers war, als Gestaltungsmiß-
brauch angesehen, weil der Eigentümer nach
wie vor das Verm ietu n gsrisi ko trage u nd d ie Ver-
mietung über die GmbH entscheidend beein-
flussen könne. Ebenso hatte das Finanzgericht
Münster im Jahre 1975 (EFG 1976,110) die Zwi-
schenvermietung an eine bürgerlich-rechiliche
Gesellschaft von Angehörigen der Hauseigen-
tümer gewertet, weil dies nicht aus wirtschaftli-
chen oder sonstigen außersleuerlichen Grün-
den erfolgt sei, sondern ausschließlich im lnter-
esse der Eigentümer, um diesen den Vorsteuer-
abzug zu ermöglichen. Nach derVerfügung der
Oberfinanzdirektion Nürnberg vom 3.6.1975
(BB 1975,1195) konnle diese Steuervergünsti-
gung u. a. ausgeschlossen sein, wenn zwischen
dem EigentümerA/ermieter und dem Zwischen-
mieter ein Organschaftsverhältnis, ein organ-
schaftsäh n I iches Verhältn is oder U nterneh mer-
einheit bestand.

Dementsprechend kam - nach eigenem Vor-
bringen des Beklagten -auch nach den damali-
gen Richtlinien der Oberfinanzdirektion Köln, in
deren Geschäftsbereich das Bauherrenmodell
abgewickelt wurde, ein Gestaltu ngsmißbrauch
zumindest in Betracht, wenn Eigentümerl/er-
mieter einerseits sowie Gesellschafter der als
Zwischenmieterin eingeschaltenen Gesell-
schaft andererseits identisch waren. Auch im
Schrifttum waren die Voraussetzungen eines
Gestaltungsmißbrauchs im Sinne des g42 AO
seit dem Jahre 1979 - unter Darstellung der
Rechtsprechung - erörtert worden (2. B. Kühn/
Kutter, AO 13. Aufl. - 1979 -; Kein/Orlopp, AO 2.
Aufl. - 979 -; Danzer, Die Steuerumgehung
1981). Unter diesem Gesichtswinkel hatte
Fleischmann (BB 1980, 199) die ,Vorsteuer-
Erstattung beim Bauherrenmodell" behandelt;
nach Darlegung der Standpunkte der Finanz-
verwaltung und -gerichte war er zu dem Ergeb-
nis gelangt, daß die Erstattung derVorsteuer nur
_dann envartet werden darf, wenn der einge-
schaltete Zwischenmieter zum Wohnungs-
eigentümer weder in verwandtschaftlicher

a
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Beziehung noch in finanzieller, wirtschaftlicher

oder organisatorischer Abhängigkeit steht und

ein fester Mietzins vereinbart wird.

Danach hätte der Beklagte die Eltern der
Kläger bei der Durchsetzung der Umsatz-

steueroption vertragsgemäß in der Weise

unterstützen müssen, daß er ihnen einen
geeigneten gewerblichen Zwischenmieter
empfahl oder, falls ein solcher nicht vorhan'
den war, über die Gefährdung des erstreb-
ten Steuervorteils bei Einschaltung der A:

aufklärte, um den Mandanten für diesen Fall

eine sachgerechte Entschließung zu ermög-
lichen. Dies hat der Beklagte unstreitig unter-

lassen.

2. Diese Pflichtverletzung beruht auf Fahrläs-

si g keit (S 276 BG B). Bei Beachtu n g der erforder-

lichen Sorgfalt hätte der Beklagte die Pflicht-

widrigkeit seines Verhaltens erkennen und die

sich daraus ergebenden Nachteile für seine

Auftraggeber verhindern können und müssen.

An seinem Verschulden, das der Beklagte aus-

zuräumen haI (vg l. BG H, U rt. v. 1 8. 9. 1986 - lX ZR

204 / 85 a.a.O. ; v. 8. 1 2. 1 994 - IXZR 254/93, z.V. b.),

ändert nichts, daß bei der finanzbehördlichen

Prüfung der Bauherrengemeinschaft 1985/86

die Voraussetzungen der Urtrsalzsleueroption

als grundsätzlich erfüllt angesehen wurden,

wobei im Prüfberichtvom 30.9.1986 die im Aus-

nahmefall der Eltern der Kläger gegebene Ver-

flechtung zwischen EigentÜ merA/ermieter und

Zwischenmieter unerwähnt geblieben ist, und

das ursprünglich zuständige Finanzamt den

Vorsteuerabzug vorläufig bzw. unter dem Vorbe-

halt der Nachprüfung gewährt hat.

3. Die Kläger haben den - vom Tatrichter

gemäß 5287 ZPOtestzustellenden - Ursachen-

zusammenhang zwischen der schuldhaften

Pflichtverletzung des Beklagten und dem gel-

tend gemachten Schaden schlüssig dargelegt,

soweit sie behauptet haben, ihre Eltern hätten

bei vertragsgerechter Aufklärung einen ande-

ren,,,u nverdächti gen" Zwischen m ieter u nd -ver-

mieter eingeschaltet. Bei Richtigkeit dieses -
vom Beklagten bestrittenen - Vorbringens, das

von den Klägern zu beweisen ist (vgl. BGHZ123,

311; 126, 217), wäre der behauptete Schaden

nicht entstanden. lnsoweit werden die Kläger

während des weileren Verfahrens noch Gele-
genheit haben, ihren Vortrag zu ergänzen und

unter Beweis zu slellen. Die Parteien können

sich auch noch zu der - im Rechtsstreit bereits

angesprochenen - Möglichkeit äußern, ob der

Vater der Kläger vor einer Zwischenvermietung

an die A. aus dieser Gesellschaft - auch mit

Rücksicht auf seinen,!erpflichtungsvertrag" v.

12.5.1980 u.a. mit dem Beklagten - hätte aus-

scheiden können und ob gegebenenfalls der

Steuernachteil vermieden worden wäre. Die

Kläger sind so zu stellen, wie diese bei
pflichtgemäßem Verhalten des Beklagten
gegenüberderen Eltern stünden ß2a9 BGB;

vg t. BG H, lJ rt. v. 7. 5. 1 991 - IXZB 1 88 /90, W M 1 991,

1303,1305:GI 91, 223).

4. Art und Höhe eines Schadens haben die Klä-

ger schlüssig dargelegt. Soweit dieser vom

Beklagten bestritten wurde, sind tatsächliche

Feststellungen notwendig (S 287 ZPO).

Anmerkung @r.Gräfe):

1. Die für die amtliche Sammlung bestimmte

Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom

11.5.1995 - IXZR 140/94 - behandelte wichtige

Problemstellungen aus dem Bereich der Ver-

jährung vort Scltatlettersatzansprüche gegen

Steuerberater gem. S68 StBerG. Sie scheint die

1979 begonnene ,,Suche" nach dem Entste-

hungszeitpunkt des Schadens und dem Verjäh-

rungsbeginn zu beenden (BGH v. 22.2.1979 -
Vt t ZR 256/77 - BG HZ 73, 363 : NJW 1979, 1 550
:VersR 1979, 419 : BB 1979, 491).

2. Der für Steuerberatersachen zuständige lX.

Zivilsenat hatte zu entscheiden, ob die Scha-

denentstehung und damit der Veriährungs-
beginn i.S. S68 StBerG erst mit der Bestands-

kraft des Steuerbescheides, d. h. nach dem

Finanzgerichtsurteil v. 19.11.1990 anzunehmen

ist. Er hat diese bisher offengelassene Fragever-

neint: Auf den Eintritt der Bestandskraft oder

Unanfechtbarkeit kommt es nicht an (vgl. BGH

ZIP 1991, 589 : BGHZ 114, 150). Der BGH weist

zu Recht daraufhin, daß es für die Schadenent-

stehung auf die Konkretisierung des Steuer-
anspruchs ankommt.1979 sprach der damals

zuständige Vll. Zivilsenat noch von der,,Fühl-

Aus den Gründen:
L

Das Berufungsgericht fÜhrt aus, ein Ersatz-

anspruch in Höhe der Darlehensmehrkosten

stehe den Beklagten nur teilweise unter dem

h i lfsweise vorgebrachten rechtl ichen Gesichts-

punkt der entgangenen Vertragsstrafe zu, nicht

dagegen wegen des behaupteten Mehrauf-

wandes für die Zwischenfinanzierung und die

Finanzierung der Fertigstellungs- und Mängel-

beseitigungskosten. Zwar stehe aufgrund des

inzwischen rechtskräftig gewordenen Teil- und

Grundurteils vom 12.12.1990 fest, daß der Klä-

ger die den Beklagten aus der fehlerhaften Aus-

wahl der Generalübernehmerin entstandenen

Schäden auszugleichen habe, weil er sich vor

Vertragsabschluß nicht in einer die Vermögens-

interessen der Beklagten wah renden Weise von

den fachlichen und finanziellen Fähigkeiten der

Firma l.-GmbH überzeugt habe. Der Schaden-

ersatzanspruch der Beklagten sei aber durch

die die Haftung des Klägers beschränkende

Regelung in $ 5 Ziff. 2 Treuhandvertrag wirksam

ausgeschlossen worden. Bei den von den

Beriagten geiienci gemachierr Kreciitkostet-r

handele es sich um mrttelbare Schäden, die der

Kläger lediglich einfach fahrlässig herbeige-

führt halre.

Da weder das Gesetz noch Rechtsprechung

und Literatur allgemeingültige, auch auf diesen

Fall anwendbare Unterscheidungskriterien für

das Begriffspaar,,unmittelbarer/mittelbarer
Schaden" anböten, müsse dieAbgrenzung aus

dem Regelungszweck des Vertrages selbst ent-

wickeltwerden.Zielrichtung der in Rede stehen-

den Vertragsklausel sei es, das Haftungsrisiko

einfacher Fahrlässigkeit auf solche Schäden zu

begrenzen, die ihrer Art und ihrem Umfang

nach voraussehbar seien. Demgemäß müsse

der Kläger den Beklagten hinsichtlich der feh-

lerhaften Auswahl der GeneralÜbernehmerin
(nur) dafür einstehen, daß er diese wegen deren

I nsolvenz n icht zu r ord n u ngsgemäßen Vertrags-

erfüllung habe zwingen können. Zur Erfüllungs-
pflicht der Generalübernehmerin zählten aber

(lediglich) die fristgerechte Fertigstellung des

Bauprojekts und die Befriedigungvon etwaigen

Gewäh rleistu ngsansprÜchen. Ei ne Ersatzpf I icht

des Treuhänders für weitergehende Schäden,
etwa den Mehraufwand für Finanzierungsdar-
lehen, seivon der Erfüllungspflicht der General-
übernehmerin nicht mehr gedeckt; sie würde

auch dem Treuhänder unabsehbare Kosten-

risiken aufbürden, die die Vertragspartner ihm

ersichtlich nur bei Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit hätten anlasten wollen. Beide Schuld-
formen lägen hier nicht vor, denn der Kläger

habe auf die lnitiatorin W. vertraut, die - wie er
gewußt habe - ebenfalls mit der Firma l.-GmbH
gebaut und in diesem Zusammenhang viel

Geld investiert und später verloren habe. Der

Kläger habe nicht annehmen können, daß Wolf

,,sehenden Auges in den eigenen Ruin steuern"
werde.

Einer lnhaltskontrolle nach S9 AGB-Gesetz

halte die Klausel - falls der Treuhandvertrag

überhaupt mehrfach verwendet worden sein

sollte und damit das AGB-Gesetz Anwendung

fände - schon deshalb stand, weil gegen eine

Herausnahme nicht vorhersehbarer Schäden

aus der Haftung grundsätzlich nichts einzuwen-
den sei. Gleiches müsse für die Haftungsfrei-

stellung von - wie hier - entfernt liegenden

Schäden gelten.

Der von den Beklagten geltend gemachte

Schadenersatzanspruch rechtferti ge sich aber
grundsätzlich aus dem hilfsweise vorgebrach-
ten Gesichtspunkt der entgangenen Vertrags-

strafe.lnsoweit handele es sich um einen unmit-

telbaren Schaden. Der Höhe nach sei dieser

Anspruch aber auf den Zeitraum bis zum

Zugang der Kündigung des Generalüberneh-
mervertrages durch den Kläger Mitte Februar

1986 begrenzt. Denn danach habe eine weitere

Ve rtragsstraf e man g els Akzessorietät zu r Hau pt-

verpflichtung der Generalübernehmerin nicht
mehr verwirkt werden können.

il.

Diese Ausfüh rungen halten revisionsrechtlicher
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Nach dem rechtskräftigen Teil- und Grund-
urteil vom 12.12.1990 steht fest, daß der Kläger

dem Grunde nach verpflichtet ist, den Beklag-

ten Schadenersatz wegen seines Auswahl-

verschuldens bei der Bestellung der General-
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mit Beschluß vom 14.1.1987 mangels Masse ab.
Bereits am 14.2.1980 hatte der Kläger den
Generalübernehmervertrag aus wichtigem
Grund fristlos gekündigt. Wegen zu befürchten-
der Mängel in den teilfertiggestellten Bauten
wurde am 26.3.1986 ein Beweissicherungsver-
fahren eingeleitet und durchgeführt. Da sich die
Beklagten weigerten, dem Kläger ein von ihm
beanspruchtes restliches Treuhandhonorar
sowie aus dem Beweissicherungsverfahren
erwachsene Rechtsanwaltsgebühren zt)
bezahlen bzw Sicherheit zu leisten, kündigte
der Kläger den Treuhandvertrag mit Schreiben
vom 22.5.1986 aus wichtigem Grund fristlos.

Mit der Klage hat der Kläger 4.806,77 DNA

(restliche Treuhandvergütung/Rechtsanwalts-
gebühren) nebst Zinsen geltend gemacht. Die
Beklagten sind der Forderung entgegengetre-
ten und haben darüber hinaus hilfsweise die
Aufrechnung mit ihrer Ansicht nach aus der
schuldhaften Pflichtverletzung des Treuhand-
vertrages durch den Kläger entstandenen
Schadenersatzansprüchen erklärt sowie wider-
klagend in erster lnstanz beantragt, den Kläger
zur Zahlung von 5.500 DM nebst Zinsen zuver-
urteilen. Das Landgericht hat die Klage abge-
wiesen und der Widerklage unter deren Abwei-
sung im übrigen in Höhe von 3.000 DM nebst
Zinsen stattgegeben. Das Oberlandesgericht
hat die Berufung des Klägers mit Teil- und
Grundurteil vom 12.12.1990 zurückgewiesen.
Auf die Berufung der Beklagten, mit der die
Widerklage auf 108.528,05 DM erweitert wurde,
hat das Oberlandesgericht in der genannten
Entscheidung unter Zurückweisung des Rechts-
mittels im übrigen den Kläger verurteilt, an
die Beklaglen 4.471,23 DM zu zahlen. Soweit
die Beklagten von dem Kläger 12340,09 DM
Gerichts- und Anwaltskosten forderten, hat das
Oberlandesgericht die Widerklage abgewie-
sen. Die weitere Widerklage hat das Berufungs-
gericht dem Grunde nach insoweit für gerecht-
fertigt erklärt, als die Beklagten von dem Kläger
Schadenersatz wegen eines Auswah lversch ul-
dens bei der Bestellung der Generalüberneh-
merin verlangen.

Nachdem der Kläger seine gegen dieses Urteil
eingelegte Revision zurückgenommen hatte,

haben die Beklagten im Betragsverfahren be_
antragt, den Kläger auf die Widerklage hin zu
verurteilen, an sie 134.230,93 DM nebst Zinsen
zu zahlen. Sie haben ferner die Feststellung
begehrt, daB der Kläger verpflichtet sei, ihnen
allen Schaden zu ersetzen,der ihnen zukünftig
noch dadurch entstehen werde, daß sie für die
Errichtung und Fertigstellung des streitigen
Hausgrundstücks einen um 75.911,12 DM
höheren Darlehensbetrag hätten aufwenden
müssen..

Sie haben vorgetragen, der Kläger habe ihnen
wegen Auswahlverschuldens bei der Bestel_
lung der Generalübernehmerin neben Fertig_
stellungs- und Mängelbeseitigungskosten in
Höhe von 75.311,12 DM diejenigen Schäden zu
ersetzen, die ihnen in Gestalt des durch die Bau_
zeiVerzögerung notwendig gewordenen Zins_
mehraufwandes in Höhe von insgesamt
58.919,81 DM 1:32.977,35 DM behaupteterZwi-
schenfinanzierungsaufwand zzgl. 25.942,46
DM behauptete erhöhte Endfinanzierungs_
kosten) entstanden seien. Auf die im Treuhand_
vertrag vorgesehene Haftungsbeschränkung
könne sich der Kläger nicht mit Erfolg berufen.
Hilfsweise haben die Beklagten ihren Schaden_
ersatzanspruch darauf gestützt, daß ihnen eine
von der insolvent gewordenen Generalüber_
nehmerin durch die 2?-monatige Bauzeitver_
zögerung verwirkte Vertragsstrafe in Höhe von
53.684,40 DM entgangen sei.

Mit dem jetzt angegriffenen Teilurteil hat das
Oberlandesgericht der Widerklage in Höhe wei_
terer 10.736,92 DM nebst Zinsen stattgegeben.
Abgewiesen hat es die Widerklage, soweit
die Beklagten Schadenersatz in Höhe weiterer
48.181,69 DM nebst Zinsen (Mehraufwand für
die Zwischenfinanzierung ihres Bauvorhabens
und die Finanzierung von Fertigstellungs_ und
Mängelbeseitigungskosten) und die Feststel_
lung der Ersatzpflicht des Klägers für künftige
Schäden wegen der Aufnahme eines um
75.311,12 DM höheren Darlehensbetrages be_
gehren. Mit der Revision verfolgen die Beklag_
ten ihren über die Verurteilung des Klägers hin_
ausgehenden Widerklageantrag weiter. Der
Kläger beantragt die Zurückweisung des
Rechtsmittels.

I

t

barkeit des Schadens,, und stellte auf de nZeit_
punkt der Schlußbesprechung ab. lhr ,,ist mit
der nötigen Klarheit zu entnehmen, ob und
inwieweit sich eine Anderung der Besteue_
rungsgrundlage ergeben hat, die eine neue
Festsetzung der Steuer nach sich ziehen kann,,
(BGH v. 22.2.1979 a.a.O. Tz 3c). Der nunmehr
zuständige lX. Zivilsenat hat die ,,Suchfahrt,,
nach dem Verjährungsbeginn abgeschlossen.
Nachdem er noch in der Entscheidung vom
4.4.1991 (ZlP 1gg1,589: BGHZ114,1S0) auf die
Bestandskraft des Steuerbescheides abstellte,
hat der nun zum wiederholten Mal ,,beiwerten_
der Betrachtung" die Schadenentstehung mit
der Bekanntgabe des Steuerbescheides
gleichgesetzl (BGHZ IIg, 69; Urt.v. 26. S.Igg4 _
IXZR 57/93 - Gt 94,259:NJW-RR tgg4,l2l0).
Eine praktikable Entscheidung. Die Begrün_
dung erscheint aber im Hinblick auf die Außen-
prüfungsfälle des Nachden kens wert: Wen n es
auf den Abschluß des Entscheidungsprozesses
zu Ungunsten des Mandanten und die Konkreti_
sierung des öffenflich-rechflichen Steueran_
spruchs ankommt, so stellte das Aufgreifen des
Steuertatbestandes durch den Außenprüfer
genügen. Wenn dies gegenüber dem Steuer_
pflichtigen geschieht, hat dieser Gelegenheit,
den Vorgang zu prüfen und kann eine Feststel_
lungsklage gegen den Steuerberater erheben.
Zumindest der Moment der Schlußbespre_
chung konkretisiert hinreichend den Steuer_
schade n ( G räfe/ Le n ze n / R ai n e r, Ste u e rbe rate r_
haftung, 2. Aufl. Tz Bg0). Schadenentstehung
i.S. 5198 BGB ist auch gegeben, wenn noch
nicht feststeht, ob ein solcher endgültig einge_
treten isl (BGHZ llg, 69 : Gt lg, 3).
3. Der lX. Zivilsenat hat beiläufig die Entschei_
dung v. 9.7.1992 (XZR 50/91 - NJW tgg2,2g2g
: EWi R 1 992, I 0Bl, Borg man n) abgegrenzt. Bei
fehlerhaftem prozeßverhalten beginnt die
Verjährungsfrist nicht mit der Verkündung des
schädigenden Urteils, sondern erst mit Rechts_
kraft des Verfahrens. Dieses Urteil will der lX.
Zivilsenat nur auf prozeßfehler anwenden und
nicht auf Beratungsfehler im Veranlagungs_
verfahren. Die Feststellung hilft dem Berufs_
stand, der in Anbetracht der Dauer der Finanz_
gerichtsprozesse andernfalls langjährigen Haf_
tu n gsrisiken ausgeset zt wär e.

Offen bleibt die Kritik an dem Urteitv. 9.7.1gg2.
Die Verkündung des anfechtbaren prozeßurteil
führt ebenso zu einem Schaden, wie ein Steuer_
bescheid, der angefochten wird. Der Mandant
muß unnötige prozeßkosten an den Anwalt auf_
wenden und Vollstreckungsversuche abweh_
ren. Es bleibt zu hoffen, daß der Bundesge_
richtshof sich bald mit der Kritik an seiner Ent_
scheidung vom 9.7.1992 (a.a.O.) auseinander_
setzt. Hier ist Korrekturbedarf gegeben.

4. Wichtig ist auch die Entscheidungsaussage
zur Sekundärhaftung des Steuerberaters:
Wenn der Mandant Kenntnis vom Fehler des
Beraters und von der Verjährung i.S. 56g
StBerG hat, ist dieser nicht verpflichtet, auf die
eigene Regreßpflicht und die Verjährung hinzu_
weisen. Die Belehrungspflicht entfällt aber nicht
bereits dann, wenn lediglich ein neuer Berater
für den Mandanten tätig ist. Denn damit ist
nichts über dessen Kenntnisstand und Beleh_
rungsbed ü rftig keit ausgesagt. Der neue Steuer_
berater darf nicht die Rechtsberatung im Hin_
blick auf den Regreßanspruch gegen den Vor_
berater übernehmen (vgt. OLG Hamm Gll0/g5;
OLG FrankfurlSfBG 1986,301;LG Bertin Gfigg4,
251). Er ist aber befugt, auf steuerliche Tatsa_
chen den Mandanten hinzuweisen, die er im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Steuer_
bearbeitung ermittelt hat und die u. U. zu einem
Regreßanspruch gegen den Vorberater führen.
Es muß deshalb im Einzelfall geprüft werden,
ob und welche Kenntnisse der neue Berater an
den Mandanten weitergegeben hat (vgt. OLG
Köln Gl1989, fl).

Grundsätzlich hat der geschädigte Auftrag_
geber den Ursachenzusammenhang zwischen
seinem Schaden in Gestalt der primärverjäh_
rung und der Pflichtverletzung seines Beraters
darzulegen und zu beweisen. Es gelten erleich_
terte Voraussetzungen für dessen Darlegungs-
und Beweislast gem. g2g7 ZpO, außerdem
kann für ihn der Beweis des ersten Anscheins
gelten.

5. Der BGH weist nochmals daraufhin, daß die
Verjährung des Sekundäranspruchs nicht mit
dem Mandatsende beginnt, sondern mit dem
Eintritt der Primärverjährung. Bei der Schaffung
der Verjäh ru ngsregel u n g f ü r den Steuerberater_

1
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regreß hat der Gesetzgeber den Satzteil ,,späte-

stens jedoch in drei Jahren nach Beendigung

des Auftrags" gestrichen (Protokoll Nr' 44 der

44. Sitzung des Finanzausschusses des Bundes-

tages vom 4.11.1971, Seite 44/9 und 10)' Man

wollte dem Mandanlen im Falle späterer Be-

triebsprüfungen nicht die Möglichkeit von

Ersalzansprüchen nehmen' Die Regresse

gegen Rechtsanwälte sind gem. S51b BRAO

(S51 BRAO a.E) beschränkter und knüpfen den

Verjährungsbeginn an das Mandatsende an,

wenn nicht ein früherer Schadenentstehungs-

zeitpunkt gegeben ist.

- Nachprüfung?

- Schriftform?

- Eindringlichkeit?

- Beweislast f. unterlassene Belehrung

- A_nmerkrtng

(BGH, IJrt.v.11.5.1995 - IXZR 130/94

- Vorinstanz OLG Hamm, lJrt'v- 22' 6' 199 4

- 25 U 72/89 - G|95,35)

Leitsatz:

Ohne besonderen Auftrag ist ein Steuer'

berater; der den Mandanten bei der aus

steuerlichen Gründen vorgenommenen

Aufteilung seines Betriebs berät, nicht

verpflichtet, die ordnungsgemäBe Aus-

führung dieser Magnahme zu übenra-
chen. Hat er konkrete Anhaltspunkte

dafür, daB seine Ratschläge nicht oder

nur unvollkommen befolgt worden sind,

so muB er auf die sich daraus ergeben-

den Risiken hinweisen'

Tatbestand:

Der Beklagte betreute den Kläger bis 1986 in

steuerlichen Angelegenhetten. Dieser war

lnhaber etnes landwirtschaftlichen Betriebs

und befaßte sich neben dem Ackerbau vor

allem mit der Schweinemast. Diese erreichte

in den Jahren 1978/79 einen solchen Umfang,

daß sie, wie dem Kläger anläßlich einer

Betriebsprüfung im Jahre 1981 angedeutet

wurde, künftig steuerlich als Gewerbebetrieb -
und nicht mehr, wie bis dahin, als Teil der land-

und forstwirtschaftlichen Betätigung - einge-

stuft zu werden drohte. Um die damit verbunde-

nen Nachteile zu vermeiden, beschloß der Klä-

ger in Absprache mit dem Beklagten, den

Betrieb durch Verpachtung eines Teils des

Ackerlandes an seine Ehefrau so aufzuteilen,

daß in den beiden auf diese Weise entstehen-

den Teilbetrieben das nach S13 Abs' .1 Nr' 1

SaIzZESIG zulässige Verhältnis zwischen dem

Umfang der Tierhaltung und der Größe der

landwirtschaftlich genutzten Fläche eingehal-

ten wurde. Der zudiesem Zweckvom Beklagten

entworfene Pachtvertrag wurde am 31'12'1981

abgeschlossen; mit ihm überließ der Klägersei-

ner Ehefrau landwirtschaftliche Flächen in einer

Größe von 1.386,'12 ha, einen Vormaststall so-

wie eine Lüftungs- und eine Fütterungsanlage

gegen einen Pachtzins von jährlich 13'500 DM

zur Nutzung.

Dadurch wurden die fÜr oie Gewerbiicirkeii ciei'

Viehhaltung maßgeblichen Grenzen in beiden

Betrieben rechnerisch unterschritten' Das

zr retändino Finanzamt erka-nnte die Betriebs-
auolql lvlvv I

aufterlung für die Bemessung der Steuervor-

auszahlungen vorläufig an, behielt sich jedoch

die endgültige Beurteilung vor, bis erne erneute

Betriebsprüfung stattgefunden habe' Eine sol-

che wurde für die Jahre 1980 bis 1984 im Jahre

1986 mit dem im Betriebsprüfungsbericht vom

5.12.1986 festgehaltenen Ergebnis durchge-

führt, daß die Betriebsteilung nicht anerkannt

werden könne, weil es sich bei einem Vergleich

mit einer zwischen einander fremden Vertrgs-

partnern üblichen Gestaltungsform hier wirt-

schaftlich nach wie vor um einen einzigen

Betrieb handle. Das Finanzamt erließ daraufhin

Anderungsbescheide, die zu einer Erhöhung

der Steuerlast führten. Die hiergegen eingeleg-

ten Einsprüche des Klägers blieben erfolglos;

die gegen die Einspruchsentscheidungen

erhobenen Klagen wies das Finanzgericht M'

rechtskräftig ab.

Der Kläger hat zunächst Feststellung beantragt,

daß der Beklagte ihm seinen durch die Nicht-

BelehrungsPflicht

Haftungs-
begrenzungsklausel

- Treuhänder

- Bauherrengemeinschaft

- Einfache Fahrlässigkeit

- Unmittelbarer Schaden
(BGH, lJrt. v. 8.6.1994 -VlllZR 103/93)

Leitsatz

, Zut Auslegung einer Vertragsklausel,

die die Haftung des Treuhänders einer

Bauherrengemeinschaft bei einfacher

Fahrlässigkeit auf den Ersatz des unmit-

telbaren Schadens begrenzt.

Leitsatz (d.Red.)

Der Ersatz naheliegender Schäden nur

bei einer vorsätzlichen oder grob fahr-

!ässigen v-erletzung führt zu einer Aus-

höhlung der dem Treuhandvertrag sein

Gepräge gebenden HauPtPflicht'

Tatbestand:

Die Beklagten beteiligten sich im Jahre'1984 an

einem von der Grundstücksmaklerin W' initiier-

ten Bauherrenmodell in R' und traten in dessen

Rahmen als Bauherren eines Einfamilien-

hauses auf, Am 28.6.1984 nahm der Kläger

ein notarielles Angebot der Beklagten vom

30.3.1984 auf Abschluß eines Treuhandver-

trages an. ln diesem Treuhandvertrag ist -
soweit hier von lnteresse - u.a. geregelt:

,,1, Vorbemerkung

Das Bauvorhaben sollvom jeweiligen Bauherrn

gesondert durchgeführt werden; deshalb be-

stimmt jeder Bauherr allein über Art und Weise

der Baudurchführung seinesObjektes' Um eine

wirtschaftlich und technisch reibungslose Ab-

wicklung des Gesamtbauvorhabens aller Ein-

heiten der einzelnen Bauherren zu ermög-

lichen, soll jedoch für jeden Bauherrn ein Treu-

händer eingeschaltet werden.

Gegenstand d ieses Geschäftsbesorg u ngsver-

trages ist daher ausschließlich das Rechtsver-

hältnis zwischen dem Treuhänder und dem

Bauherrn. Er beinhaltet somit u.a. gerade die

umfassende, im pflichtgemäßen Ermessen des

Tre u hände rs I iegen de I nteressenve rtretu n g des

Bauherrn gegenÜber den Vertragspartnern

sowie die Mittelverwendung und deren Kon-

trolle.

ll. Treuhandvertrag:

ss1-4...
$ 5Treuhandhonora4 Haftung

1. .,.

2. Der Treuhänder haftet für die Verletzung der

übernommenen Vertragspflichten nach Maß-

gabe der in seinem Beruf üblichen Sorgfalt.

Ansprüche verjähren binnen zweiJahren nach

Zustel lung der Schl u ßabrech nu ng, soweit n icht
r^^ n^^^+- -..,i^^anÄ ninn lAnnarn \/nriÄl.rrr rnno
udö \f,vD('tz zvvll lv9l lv vll lv lql lvvlv vvlJql ll vl lve

frrst vorsieht. Sie sind auf den Ersatz des unmit-

telbaren Schadens begrenzt. Diese Haftungs-

beschränkung gilt nicht im Falle vorsätzlicher

oder grob fah rlässiger Pfl ichtverletzu ngl'

lm Rahmen seiner Treuhandtätigkeit schloß der

Kläger im Namen der Beklagten am 8.8.1984

einen,,Generalübernehmervertrag" mit der ihm

von der lnitiatorin W. empfohlenen Firma

l,-GmbH. ln diesem Vertrag verpf lichtete sich die

Firma l.-GmbH, das Einfamilienhaus der

Beklagten bis ,,spätestens 14 Monate nach Bau-

beginn (20,8.1984)" schlÜsselfertig zu einem

Festpreis von 204.000 DM (incl. MwSt.) zu er-

richten.

Die Generalübernehmerin war nicht in der Lage,

den Fertigstellungstermin einzuhalten. Bereits

im Herbst 1985 zeichnete sich eine erhebliche

Bauzeilverzögerung ab. Anfang 1986 geriet die

Fi rma l.-GmbH i n Zahlu ngsschwierig keiten, d ie

in der Folgezeit zu einem Antrag auf Eröffnung

des Konkursverfahrens über ihrVermögen führ-

ten. Diesen Antrag lehnte das Amtsgericht S.
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entgegenhalten, daß dieser während Be-
stehens des Mandatsverhältnisses nicht
selbst die erforderlichen Maßnahmen er-
kannt und ergriffen habe (vgL Senatsurt. v.

13.2.1992 a.a.O. S. 548).Wennaberder Kläger
lediglich an sich ausreichende Ratschläge
des Beklagten nicht befolgt hat, fehlt es
bereits an einer Pflichtverletzung und damit
an einer Haftung des Beklagten.

Anmerkung @r.Gräfe):
Die Entscheidung des BGH warnt vor der Aus-
dehnung der Beratungspflichten durch die
Untergerichte und wiederholt die Leitlinien zur
Beu rtei I ung von an geblichen Beratu n gsfeh lern :

1. Der Beratungsauftrag ist mit Abgabe des
Rates erfüllt.

2. Der Steuerberater muß nibht beim Mandan-
ten nachprüfen, ob der Rat richtig, vollständig
und ohne Formfehler u mgesetztwurde. Anders:
Er hat gerade hierfür einen Auftrag erhalten.

3. Entdeckt der Steuerberater Durchführungs-
mängel im Zuge der Jahresabschlußarbeiten,
hat er den Mandanten darauf hinzuweisen.

4. Der Rat des Steuerberaters muß weder
besonders eindringlich noch nachdrücklich
noch schriftlich erteilt werden.

- unrichtige Postleitzahl

- Wiedereinsetzung
(BFH, Urt. v.1.7.1994 - VI R 8/94)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

Zwar ist die Revisionsbegründungsschrift erst
am22.2.1994 und damit um einen Tag verspä-
tet beim BFH eingegangen. Den Klägern ist
jedoch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gewähren, da die Fristüberschreitung ohne
Verschulden der Prozeßbevollmächtigten der
Kläger eingetreten ist (956 der Finanzgerichts-
ordnung - FGO -). Gemäß der als eidesstatt:
liche Versicherung bezeichneten Erklärung
der Mitarbeiterin im Büro der ProzeBbevoll-
mächtigten, Frau A., war der Schriftsatz am
18.2.1994 (Freitag) vor der letzten Leerung
um 17.00 Uhr in den Briefkasten des Post-
amtes Z eingeworfen worden. Der Senat geht
von der Richtigkeit dieser Erklärung aus. Ob die
fehlerhafte Postleitzahl - das Revisionsbegrün-
dungsschreiben weist die Postleitzahl ... statt ...
aus - zu einer Postlaufuerzögerung geführt hat,
kann dahingestellt bleiben. Der Senat wertet
diesen Fehler als ein unschädliches Bürover-
sehen, welches der Gewährung der Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand nicht ent-
gegensteht. Er liegt damit auf der Linie der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
nach welcher der Prozeßbevollmächtigte
regelmäßig nicht zu überprüfen hat, ob sein
ansonsten zuverlässig arbeitendes Kanzlei-
personal die postalische Anschrift einem
Schriftsatz zutreffend beigefügt hat (Besch/.
v. 2.5.1990 - Xll ZB 17/90, Höchstrichtertiche
Finanzrechtsprechung 1991, 307). lm Streitfall
sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar; daß
das Personal des Prozeßbevollmächtigten nicht
zuverlässig ist. Die unzutreffende Hausnummer
des BFH (108 statt 109) hat nach der der Senats-
geschäftsstelle erteilten Auskunft des Post-
amtes jedenfal ls n icht zu ei ner Postlaufuerzöge-
rung geführt.

Fristversäumnis

1,1,'1,t, ,..t 'i,; l'.[: i;irr, ,..t 1: ,lll.,,L']

j ,:r ir r, i :' j' : lj ri ,' i '..lr,i'. , I 'r , li 'll,ll.l ll:

'1,l.r'.i I I ii rr ll.).lli .jr],,..,1l',', i'l I'r'r;,": t..,

l. r''",!li ti.t,i Ir.'1 ,'.'i,: :jr rltI ',rrli,iI

,, f ri r',ri' i ,,.r I'ii t., ,',.i I f , l'' , i, ,

.r r '., i i.r.l l,i 1,::." ri;1;ji '1.1',ii: i i i.t l

:

L

t

a

anerken n u ng der Betriebstei I u n g entstandenen
Schaden zu ersetzen habe; in der Berufungs-
instanz hat er hilfsweise Zahlung von
233.672,58 DM verlangt. Er hat dem Beklagten
vorgeworfen, ihn bei der Durchführung der
Betriebsteilung nicht richtig beraten zu haben.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; das
Berufungsgericht hat ihr dem Grunde nach
stattgegeben und die Sache zur Entscheidung
über die Höhe an das Landgericht zurückver-
wiesen. Mit der Revision verfolgt der Beklagte
seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur ZurücWenrueisung der
Sache an das Berufungsgericht.

t.

Das Berufungsgericht hat ein nicht als Teilurteil
bezeich netes Gru ndu rtei I erlassen, ohne g leich-
zeitig ausdrücklich über den in erster Linie
gestellten Feststellungsantrag zu entscheiden.
Das ist unter den hier gegebenen Umständen
so zu verstehen, daß das Feststellungsbegeh-
ren in den Ausspruch zum Anspruchsgrund
einbezogen werden sollte;denn das Berufungs-
gericht hat weder im Urteilstenor noch in den
Entscheidungsgründen zwischen dem Fest-
stellungs- und dem - nur hilfsweise gestellten -
Zahlungsantrag unterschieden (vgl. zur Ausle-
gung einer solchen Entscheidung Senatsurt. v.

9.6.1994 - tX ZR 125/93, NJW 1994, 3295 :
G|95,21, zum Abdruck in BGHZ|26,2l7vorge-
sehen). Ein solches Verfahren ist unzulässig.
Über eine Feststellungsklage darf ein Grund-
urteil nur dann erlassen werden, wenn mit ihr
ein bestimmter Betrag in dem Sinne geltend
gemacht wird, daß die Klage auch zu einem
Ausspruch über die Höhe des Anspruchs füh-
ren soll (Senatsurt. v.9.6.1994 a.a.O. S. 3296).
Um einen solchen Ausnahmefall handelt es
sich hier nicht. Mit dem Feststellungsantrag wird
ganz allgemein die angebliche Schadenersatz-
pflicht des Beklagten geltend gemacht. Das
Berufungsgericht hat deshalb über diesen
Antrag bisher keinezulässige Entscheidung ge-
troffen. Da es sich um den Hauptantrag handelt,
durfte auch über den nur hilfsweise gestellten
Zahlungsantrag - noch - nicht entschieden

werden. Das vom Berufungsgericht erlassene
Grundurteil ist damit insgesamt unzulässig und
muß schon aus diesem Grunde unter Zurück-
verweisung der Sache an die Vorinstanz aufge-
hoben werden.

il.

Für die weitere Behandlung der Sache nach
Zurückvenrueisung weist der Senat auf folgen-
des hin:

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegan-
gen, daß der Beklagte den Kläger nicht nur bei
derAusgestaltung des zum Zweckder Betriebs-
teilung geschlossenen Pachtvertrages mit des-
sen Ehefrau, sondern auch hinsichtlich der tat-
sächlichen Durchführung begleitend zu bera-
ten und auf Fehler, die den steuerlichen Zweck
gefährdeten, sowie auf deren Vermeidung oder
Beseitigung hinzuweisen hatte. Die diesbezüg-
lichen Ausführungen lassen nicht erkennen, ob
sie hinsichtlich der Pflicht zur begleitenden
Beratu n g ei ne tatsäch I iche Feststel I u n g enthal-
ten oder lediglich einen rechtlichen Schluß dar-
aus ziehen, daß der Beklagte den Kläger einer-
seits über die zu der Betriebsteilung erforder-
lichen Maßnahmen zu beraten hatte und ande-
rerseits in der Folgezeit weiterhin allgemein als
Steuerberater für ihn tätig war. Sollte letzteres
der Fall sein, so wäre diese Beurteilung unzu-
treffend. Ein Steuerberater ist, wenn er einen
auf bestimmte Aufgaben beschränkten Auf-
trag erhalten hat, grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, Vorgänge, die ihm bei Gelegenheit
dieser Tätigkeit bekannt werden, auf steuer-
liche Auswirkungen hin überprüfen, die zu
seinerAufgabe nicht in unmittelbarer Bezie-
hung stehen (Senafsurt. v. 26.1.1995 - lX ZR
10/94, Gl 95, 65 : WM 1995, 721, 722). Der
Beklagte war deshalb, wenn er nicht auch
hiermit besonders beauftragt war, nicht ver-
pflichtet, fortlaufend zu überprüfen, ob die
von ihm zut steuerrechtlich wirksamen
Betriebsteilung angeratenen Maßnahmen
tatsächlich ergriffen wurden. Allerdings traf
ihn im Rahmen seiner allgemeinen Steuerbera-
tertätigkeit die vertragliche Nebenpflicht, den
Kläger auf bei der tatsächlichen Durchfüh-
rung der Betriebsteilung begangene Fehler,
von denen er insbesondere anläßlich der
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Jahresabschlußarbeiten erfuhr, hinzuwei-
sen (vgl. Senatsurf. v. 26.1. 1995 a.a.O. 5. 723).

2. Unabhängig davon, wie weit der dem

Beklagten tatsächlich erteilte Auftrag reichte,

läßt sich eine Haftung des Beklagten nicht so

begründen, wie es das Berufungsgericht im

angefochtenen Urteil getan hat, Denn es hat die

in einem derartigen Fall geltende Beweislast-

verteilung verkannt und zudem die Anforderun-
gen an die dem Beklagten obliegenden Pflich-

ten selbst für den Fall überspannt, daß dieser

mit einer begleitenden Beratung bei der Durch-

führung der Betriebsteilung beauftragt war.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsge-

richts ist die steuerliche Anerkennung der

Betriebsteilung im wesentlichen an deren unzu-

länglicher, nicht den Erfordernissen eines

,,Fremdvergleichs" entsprechenden Durchfüh-

rung gescheitert. lnsbesondere fehlte es

danach an einer klaren räumlichen Trennung

der beiden Betriebe hinsichtlich der Futterbe-

vorratung und der Fütterungsanlagen; der Klä-

ger war weiterhin für den Betrieb seiner Ehefrau
*A*ia. Äinoar rrrar in oainar Drnrlt rLrtinn aanz atft
tqllvr vlvgvl Yvql ll I evrr rvr

den Betrieb des Klägers zugeschnitten und

verfügte nicht über die zur selbständigen

Bewirtschaftung erforderliche Grundausstat-

tung; die Geschäftsbeziehungen zwischen bei-

den Betrieben wurden nicht so abgewickelt,wie

es zwischen Fremden üblich ist; die berechne-

ten Preise entsprachen nicht den zwischen

Fremden üblichen; die Rechnungen wurden

nicht zeitnah ausgestellt, die Forderungen aus

gegenseitigen Lieferungen ohne Sicherheiten

kreditiert und die Geschäftsvorfälle nicht in der

laufenden Buchführung, sondern erst im Rah-

men der Abschlußbuchungen erfaßt; in der Er-

öffnungsbilanzder Ehefrau wurden vom Kläger

übernommene Futtermittelvorräte aktiviert,

ohne daß dieser darüber eine Rechnung erteilt

hatte; am Ende des Wirtschaftsjahres 1983/84

wurde ein zu großer Unterschied zwischen

einem Gewinn des Klägers und einem von der

Ehefrau enryirtschafteten Verlust dadurch aus-

geglichen, daß diese ihrem Ehemann nachträg-

lich Mehrwertsteuer in Rechnung stellte. Alle

diese Unzulänglichkeiten hätten, so hat das

Berufungsgericht ausgeführt, vermieden wer-

den können, wenn der Beklagte den Kläger

nicht nur bei Abschluß des Pachtvertrages

Ende 1981, sondern auch in den folgenden Jah-

ren im gebotenen Maße begleitend beraten

hätte. Der Beklagte hat dazu in den Vorinstanzen

im einzelnen vorgetragen, daß er den Kläger

nicht nur vorab über die insoweit von der

Finanzverwaltung aufgestellten Voraussetzun-

gen einer Betriebsteilung belehrt, sondern daß

auch später seine Angestellte, die Steuerberate-

rin T., bei den jeweiligen Abschlußarbeiten für

die einzelnen Jahre den Kläger auf die Punkte

hingewiesen habe, in denen jene Vorausset-

zungen nicht erfüllt gewesen seien. Das Beru-

fungsgericht hat hierzu Frau T als Zeugin ver-

nommen, jedoch gemeint, deren Aussage nicht

entnehmen zu können, wann, wie oft und auf

welche Weise die von ihr bekundeten fortwäh-

renden Hinweise erteilt worden seien.

Eine solche Unaufklärbarkeit des vom Beklag-

ten geleisteten Beratungsumfangs darf sich

nicht, wie das Berufungsgericht angenommen

hat, zu Lasten des Beklagten auswirken. Wer
jemanden, der, wie ein Rechtsanwalt oder

Steuerberat et, ztJt U mfa-SSe nd e n Beleh ru n g u nd

Aufklärung verpflichtet ist, wegen Unterlas-
sung dieser Beratung auf Schadenersatz in

Anspruch nimmt, hat eine solche PflichWer-
letzung zu beweisen; die Schwierigkeit des
damit verbundenen Negativbeweises ist
dadurch zu beheben, daß die andere Partei
zunächst im einzelnen darzulegen hat, in
welcher Weise sie ihre Pflichten erfüllt
haben will (senafs urt. v. 5. 2.1987 - IXZR 65/86,

G I 87, 66 :ZlP 1982 581, 582, v. 2. 4.1987 - lX ZR

68/86, Gl 87, 80 : NJW-RR 1987, 869, 871 u.v'

3.12.1992 - IXZR 61/92, Gl 93,79:NJW 1993,

1139, 1140). Dieser Darlegungslast hat der

Beklagte genügt. Soweit das Berufungsgericht

seinen Vortrag lediglich als nicht bewiesen

angesehen hat, trägt den Nachteil daraus nicht

der Beklagte, sondern der Kläger. Die Ansicht

der Revisionserwiderung, die Aussage der

Zeugin T decke sich mit dem diesbezüglichen
Vortrag des Beklagten, der sich die Darstellung

der Zeugin zu eigen gemacht habe, und des-

halb sei mit dem Aussageinhalt auch jener Vor-

trag unzureichend, ist nicht richtig. Jedenfalls

läBt der Berichterstattervermerk über den lnhalt

der Aussage der Zeugin nicht hinreichend

erkennen, inwieweit sie mit dem schriftsätzli-

chen Vorbringen des Beklagten, mit dem sich

das Berufungsgericht nicht weiter befaßt hat,

übereinstimmt. Auf die Frage, ob, wie die Revi-

sion meint, ein Verfahrensfehler darin liegt, daß

der Berichterstattervermerk den Parteien erst

zusammen mit dem Berufungsurteilzur Kennt-

nis gebracht worden ist, ist hier nicht weiter ein-

zugehen.

b) Der Beklagte hat vorgetragen, Frau T' habe

den Klägerwiederholt im Rahmen derAbschluß-

arbeiten auf die steuerschädlichen Unzuläng-

lichkeiten der Betriebsteilung hingewiesen; der

Kläger sei darauf aber nicht eingegangen und

es habe sich nichts geändert. Das Berufungs-
gericht hat gemeint, wenn der Kläger gelegentli-

che mündliche Hinweise nicht ernst genom-

men habe, habe er notfalls schriftlich belehrt

werden müssen, damit ihm die Dringlichkeit

der erforderlichen Maßnahmen mit der notwen-

digen Nachdrücklichkeit und Eindringlichkeit

vor Augen geführt wurde. Damit hat das Beru-

fungsgericht zu hohe Anforderungen an die

vom Beklagten als Steuerberaler zu erfüllende

Aufgabe gestellt. Sobald und soweit sich für den

Beklagten - oder seine Angestellten - konkrete
Anhaltspunkte dafür ergaben, daß bei der
Durchführung der Betriebsteilung vermeid-
bare steuerschädliche Fehler begangen
wurden, muBte er dafür sorgen, daß der Klä-
ger auf die sich daraus ergebenden Risiken

hingewiesen wurde und daß ihm Vorschläge

unterbreitet wurden, auf welche Weise

Abhilfe geschaffen werden konnte (vgl. auch

Senatsurf. v. 3.12.1982 a.a.O. S. 1140 u' v'

10.12.1992 - IXZR 54/92, G193,187:NJW1993,
1132 1138). Das ging aber, wie das Berufungs-
gericht möglicherweise gemeint hat, ohne
einen ausdrücklichen Auftrag hierzu nicht
so weit, daß er regelmäßig lnspektionen
nach Art einer Betriebsprüfung vornehmen
muBte. Es genügte, wenn er sich im Rahmen

dervon ihm zu erledigenden Abschlußarbei-
ten mit derAngelegenheit befaßt und dabei
dem Kläger die erforderlichen sachdienli-
chen Hinweise gab. Solche Ratschläge

brauchten entgegen der Ansicht des Beru-

fungsgerichts selbst dann nicht in schriftlicher

Form gegeben zu werden, wenn sich heraus-
stellte, daß der Kläger sich um die Belehrungen
nicht kümmerte, weil ihm die empfohlenen
Maßnahmen möglichenrueise lästig waren und

er selbst sie letztlich für unnötig hielt. Der Steuer-

berater ist - wie der Rechtsanwalt - zwar zur
umfassenden Belehrung und Beratung seines
Mandanten verpflichtet, Eine besondere Nach-
drücklichkeit oder Eindringlichkeit der
Beratung kann aber nicht gefordertwerden,
weil es hierfür keinen objektiven MaBstab
gibt und die Bemängelung, der Beklagte habe
im Prozeß nicht genügend Tatsachen vorgetra-
gen, aus denen sich eine besonders nach-

drückliche und eindringliche Beratung ergebe,
letztlich wieder zu einer unzulässigen Beweis-
lastumkehr führt (Senatsurt. v. 5.2.1987 - IXZR
65/86, Gl 87, 66:ZlP 1982 581, 583).

2. ln der von der Revision in den Vordergrund
gestellten Frage der Ursächlichkeit der angeb-
lich mangelhaften Beratung für die eingetrete-
nen Steuernachteile wird der Beklagte nach

Zurückverweisung der Sache Öeine im Revi-

sionsverfahren vorgetragenen Ei nwendungen

^a^an rlia hicharina Rohanrllrrnn r{am Rarrr-vvvvr r vrv vtvt

fungsgericht unterbreiten können. Auch der
Kläger wird Gelegenheit haben, seinen Vortrg

dazu, auf welche Weise die Betriebsteilung seit

1987 mit Erfolg durchgeführt werde und in wel-
cher Weise das zuständige Finanzamt hierzu

Stellung genommen habe, zu ergänzen. Dabei

wird erauch die Unklarheitausräumen müssen,

die, wie die Revision zu Recht geltend macht,

darin besteht, daß er zunächst vorgetragen hat,

er habe den Viehbesland inzwischen verringert,
seinem weiteren Vorbringen aber zu entneh-
men ist, dies sei gerade nicht der Fall gewesen

und sein neuer Steuerberater habe ohne eine
solche Verminderung des Bestands eine

Lösung gefunden, die die aus einer Überschrei-
tung der Grenzwerte des $13 Abs.1 Nr.1 Satz 2

ESIG sich ergebenden steuerlichen Nachteile

vermeide.

3. Die von der Revision angeschnittene Frage

eines Mitverschuldens des Klägers wird sich

schwerlich stellen. lst der Beklagte seinen
Beratungspflichten nicht genügend nach-
gekommen, dann kann er dem Kläger nicht
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Jahresabschlußarbeiten erfuhr, hinzuwei-
sen (vgl. Senatsurf. v. 26.1. 1995 a.a.O. 5. 723).

2. Unabhängig davon, wie weit der dem

Beklagten tatsächlich erteilte Auftrag reichte,

läßt sich eine Haftung des Beklagten nicht so

begründen, wie es das Berufungsgericht im

angefochtenen Urteil getan hat, Denn es hat die

in einem derartigen Fall geltende Beweislast-

verteilung verkannt und zudem die Anforderun-
gen an die dem Beklagten obliegenden Pflich-

ten selbst für den Fall überspannt, daß dieser

mit einer begleitenden Beratung bei der Durch-

führung der Betriebsteilung beauftragt war.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsge-

richts ist die steuerliche Anerkennung der

Betriebsteilung im wesentlichen an deren unzu-

länglicher, nicht den Erfordernissen eines

,,Fremdvergleichs" entsprechenden Durchfüh-

rung gescheitert. lnsbesondere fehlte es

danach an einer klaren räumlichen Trennung

der beiden Betriebe hinsichtlich der Futterbe-

vorratung und der Fütterungsanlagen; der Klä-

ger war weiterhin für den Betrieb seiner Ehefrau
*A*ia. Äinoar rrrar in oainar Drnrlt rLrtinn aanz atft
tqllvr vlvgvl Yvql ll I evrr rvr

den Betrieb des Klägers zugeschnitten und

verfügte nicht über die zur selbständigen

Bewirtschaftung erforderliche Grundausstat-

tung; die Geschäftsbeziehungen zwischen bei-

den Betrieben wurden nicht so abgewickelt,wie

es zwischen Fremden üblich ist; die berechne-

ten Preise entsprachen nicht den zwischen

Fremden üblichen; die Rechnungen wurden

nicht zeitnah ausgestellt, die Forderungen aus

gegenseitigen Lieferungen ohne Sicherheiten

kreditiert und die Geschäftsvorfälle nicht in der

laufenden Buchführung, sondern erst im Rah-

men der Abschlußbuchungen erfaßt; in der Er-

öffnungsbilanzder Ehefrau wurden vom Kläger

übernommene Futtermittelvorräte aktiviert,

ohne daß dieser darüber eine Rechnung erteilt

hatte; am Ende des Wirtschaftsjahres 1983/84

wurde ein zu großer Unterschied zwischen

einem Gewinn des Klägers und einem von der

Ehefrau enryirtschafteten Verlust dadurch aus-

geglichen, daß diese ihrem Ehemann nachträg-

lich Mehrwertsteuer in Rechnung stellte. Alle

diese Unzulänglichkeiten hätten, so hat das

Berufungsgericht ausgeführt, vermieden wer-

den können, wenn der Beklagte den Kläger

nicht nur bei Abschluß des Pachtvertrages

Ende 1981, sondern auch in den folgenden Jah-

ren im gebotenen Maße begleitend beraten

hätte. Der Beklagte hat dazu in den Vorinstanzen

im einzelnen vorgetragen, daß er den Kläger

nicht nur vorab über die insoweit von der

Finanzverwaltung aufgestellten Voraussetzun-

gen einer Betriebsteilung belehrt, sondern daß

auch später seine Angestellte, die Steuerberate-

rin T., bei den jeweiligen Abschlußarbeiten für

die einzelnen Jahre den Kläger auf die Punkte

hingewiesen habe, in denen jene Vorausset-

zungen nicht erfüllt gewesen seien. Das Beru-

fungsgericht hat hierzu Frau T als Zeugin ver-

nommen, jedoch gemeint, deren Aussage nicht

entnehmen zu können, wann, wie oft und auf

welche Weise die von ihr bekundeten fortwäh-

renden Hinweise erteilt worden seien.

Eine solche Unaufklärbarkeit des vom Beklag-

ten geleisteten Beratungsumfangs darf sich

nicht, wie das Berufungsgericht angenommen

hat, zu Lasten des Beklagten auswirken. Wer
jemanden, der, wie ein Rechtsanwalt oder

Steuerberat et, ztJt U mfa-SSe nd e n Beleh ru n g u nd

Aufklärung verpflichtet ist, wegen Unterlas-
sung dieser Beratung auf Schadenersatz in

Anspruch nimmt, hat eine solche PflichWer-
letzung zu beweisen; die Schwierigkeit des
damit verbundenen Negativbeweises ist
dadurch zu beheben, daß die andere Partei
zunächst im einzelnen darzulegen hat, in
welcher Weise sie ihre Pflichten erfüllt
haben will (senafs urt. v. 5. 2.1987 - IXZR 65/86,

G I 87, 66 :ZlP 1982 581, 582, v. 2. 4.1987 - lX ZR

68/86, Gl 87, 80 : NJW-RR 1987, 869, 871 u.v'

3.12.1992 - IXZR 61/92, Gl 93,79:NJW 1993,

1139, 1140). Dieser Darlegungslast hat der

Beklagte genügt. Soweit das Berufungsgericht

seinen Vortrag lediglich als nicht bewiesen

angesehen hat, trägt den Nachteil daraus nicht

der Beklagte, sondern der Kläger. Die Ansicht

der Revisionserwiderung, die Aussage der

Zeugin T decke sich mit dem diesbezüglichen
Vortrag des Beklagten, der sich die Darstellung

der Zeugin zu eigen gemacht habe, und des-

halb sei mit dem Aussageinhalt auch jener Vor-

trag unzureichend, ist nicht richtig. Jedenfalls

läBt der Berichterstattervermerk über den lnhalt

der Aussage der Zeugin nicht hinreichend

erkennen, inwieweit sie mit dem schriftsätzli-

chen Vorbringen des Beklagten, mit dem sich

das Berufungsgericht nicht weiter befaßt hat,

übereinstimmt. Auf die Frage, ob, wie die Revi-

sion meint, ein Verfahrensfehler darin liegt, daß

der Berichterstattervermerk den Parteien erst

zusammen mit dem Berufungsurteilzur Kennt-

nis gebracht worden ist, ist hier nicht weiter ein-

zugehen.

b) Der Beklagte hat vorgetragen, Frau T' habe

den Klägerwiederholt im Rahmen derAbschluß-

arbeiten auf die steuerschädlichen Unzuläng-

lichkeiten der Betriebsteilung hingewiesen; der

Kläger sei darauf aber nicht eingegangen und

es habe sich nichts geändert. Das Berufungs-
gericht hat gemeint, wenn der Kläger gelegentli-

che mündliche Hinweise nicht ernst genom-

men habe, habe er notfalls schriftlich belehrt

werden müssen, damit ihm die Dringlichkeit

der erforderlichen Maßnahmen mit der notwen-

digen Nachdrücklichkeit und Eindringlichkeit

vor Augen geführt wurde. Damit hat das Beru-

fungsgericht zu hohe Anforderungen an die

vom Beklagten als Steuerberaler zu erfüllende

Aufgabe gestellt. Sobald und soweit sich für den

Beklagten - oder seine Angestellten - konkrete
Anhaltspunkte dafür ergaben, daß bei der
Durchführung der Betriebsteilung vermeid-
bare steuerschädliche Fehler begangen
wurden, muBte er dafür sorgen, daß der Klä-
ger auf die sich daraus ergebenden Risiken

hingewiesen wurde und daß ihm Vorschläge

unterbreitet wurden, auf welche Weise

Abhilfe geschaffen werden konnte (vgl. auch

Senatsurf. v. 3.12.1982 a.a.O. S. 1140 u' v'

10.12.1992 - IXZR 54/92, G193,187:NJW1993,
1132 1138). Das ging aber, wie das Berufungs-
gericht möglicherweise gemeint hat, ohne
einen ausdrücklichen Auftrag hierzu nicht
so weit, daß er regelmäßig lnspektionen
nach Art einer Betriebsprüfung vornehmen
muBte. Es genügte, wenn er sich im Rahmen

dervon ihm zu erledigenden Abschlußarbei-
ten mit derAngelegenheit befaßt und dabei
dem Kläger die erforderlichen sachdienli-
chen Hinweise gab. Solche Ratschläge

brauchten entgegen der Ansicht des Beru-

fungsgerichts selbst dann nicht in schriftlicher

Form gegeben zu werden, wenn sich heraus-
stellte, daß der Kläger sich um die Belehrungen
nicht kümmerte, weil ihm die empfohlenen
Maßnahmen möglichenrueise lästig waren und

er selbst sie letztlich für unnötig hielt. Der Steuer-

berater ist - wie der Rechtsanwalt - zwar zur
umfassenden Belehrung und Beratung seines
Mandanten verpflichtet, Eine besondere Nach-
drücklichkeit oder Eindringlichkeit der
Beratung kann aber nicht gefordertwerden,
weil es hierfür keinen objektiven MaBstab
gibt und die Bemängelung, der Beklagte habe
im Prozeß nicht genügend Tatsachen vorgetra-
gen, aus denen sich eine besonders nach-

drückliche und eindringliche Beratung ergebe,
letztlich wieder zu einer unzulässigen Beweis-
lastumkehr führt (Senatsurt. v. 5.2.1987 - IXZR
65/86, Gl 87, 66:ZlP 1982 581, 583).

2. ln der von der Revision in den Vordergrund
gestellten Frage der Ursächlichkeit der angeb-
lich mangelhaften Beratung für die eingetrete-
nen Steuernachteile wird der Beklagte nach

Zurückverweisung der Sache Öeine im Revi-

sionsverfahren vorgetragenen Ei nwendungen
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fungsgericht unterbreiten können. Auch der
Kläger wird Gelegenheit haben, seinen Vortrg

dazu, auf welche Weise die Betriebsteilung seit

1987 mit Erfolg durchgeführt werde und in wel-
cher Weise das zuständige Finanzamt hierzu

Stellung genommen habe, zu ergänzen. Dabei

wird erauch die Unklarheitausräumen müssen,

die, wie die Revision zu Recht geltend macht,

darin besteht, daß er zunächst vorgetragen hat,

er habe den Viehbesland inzwischen verringert,
seinem weiteren Vorbringen aber zu entneh-
men ist, dies sei gerade nicht der Fall gewesen

und sein neuer Steuerberater habe ohne eine
solche Verminderung des Bestands eine

Lösung gefunden, die die aus einer Überschrei-
tung der Grenzwerte des $13 Abs.1 Nr.1 Satz 2

ESIG sich ergebenden steuerlichen Nachteile

vermeide.

3. Die von der Revision angeschnittene Frage

eines Mitverschuldens des Klägers wird sich

schwerlich stellen. lst der Beklagte seinen
Beratungspflichten nicht genügend nach-
gekommen, dann kann er dem Kläger nicht

'1

l,'

Gt- 8/95



Gt-8/95

entgegenhalten, daß dieser während Be-
stehens des Mandatsverhältnisses nicht
selbst die erforderlichen Maßnahmen er-
kannt und ergriffen habe (vgL Senatsurt. v.

13.2.1992 a.a.O. S. 548).Wennaberder Kläger
lediglich an sich ausreichende Ratschläge
des Beklagten nicht befolgt hat, fehlt es
bereits an einer Pflichtverletzung und damit
an einer Haftung des Beklagten.

Anmerkung @r.Gräfe):
Die Entscheidung des BGH warnt vor der Aus-
dehnung der Beratungspflichten durch die
Untergerichte und wiederholt die Leitlinien zur
Beu rtei I ung von an geblichen Beratu n gsfeh lern :

1. Der Beratungsauftrag ist mit Abgabe des
Rates erfüllt.

2. Der Steuerberater muß nibht beim Mandan-
ten nachprüfen, ob der Rat richtig, vollständig
und ohne Formfehler u mgesetztwurde. Anders:
Er hat gerade hierfür einen Auftrag erhalten.

3. Entdeckt der Steuerberater Durchführungs-
mängel im Zuge der Jahresabschlußarbeiten,
hat er den Mandanten darauf hinzuweisen.

4. Der Rat des Steuerberaters muß weder
besonders eindringlich noch nachdrücklich
noch schriftlich erteilt werden.

- unrichtige Postleitzahl

- Wiedereinsetzung
(BFH, Urt. v.1.7.1994 - VI R 8/94)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

Zwar ist die Revisionsbegründungsschrift erst
am22.2.1994 und damit um einen Tag verspä-
tet beim BFH eingegangen. Den Klägern ist
jedoch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gewähren, da die Fristüberschreitung ohne
Verschulden der Prozeßbevollmächtigten der
Kläger eingetreten ist (956 der Finanzgerichts-
ordnung - FGO -). Gemäß der als eidesstatt:
liche Versicherung bezeichneten Erklärung
der Mitarbeiterin im Büro der ProzeBbevoll-
mächtigten, Frau A., war der Schriftsatz am
18.2.1994 (Freitag) vor der letzten Leerung
um 17.00 Uhr in den Briefkasten des Post-
amtes Z eingeworfen worden. Der Senat geht
von der Richtigkeit dieser Erklärung aus. Ob die
fehlerhafte Postleitzahl - das Revisionsbegrün-
dungsschreiben weist die Postleitzahl ... statt ...
aus - zu einer Postlaufuerzögerung geführt hat,
kann dahingestellt bleiben. Der Senat wertet
diesen Fehler als ein unschädliches Bürover-
sehen, welches der Gewährung der Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand nicht ent-
gegensteht. Er liegt damit auf der Linie der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs,
nach welcher der Prozeßbevollmächtigte
regelmäßig nicht zu überprüfen hat, ob sein
ansonsten zuverlässig arbeitendes Kanzlei-
personal die postalische Anschrift einem
Schriftsatz zutreffend beigefügt hat (Besch/.
v. 2.5.1990 - Xll ZB 17/90, Höchstrichtertiche
Finanzrechtsprechung 1991, 307). lm Streitfall
sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar; daß
das Personal des Prozeßbevollmächtigten nicht
zuverlässig ist. Die unzutreffende Hausnummer
des BFH (108 statt 109) hat nach der der Senats-
geschäftsstelle erteilten Auskunft des Post-
amtes jedenfal ls n icht zu ei ner Postlaufuerzöge-
rung geführt.

Fristversäumnis
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anerken n u ng der Betriebstei I u n g entstandenen
Schaden zu ersetzen habe; in der Berufungs-
instanz hat er hilfsweise Zahlung von
233.672,58 DM verlangt. Er hat dem Beklagten
vorgeworfen, ihn bei der Durchführung der
Betriebsteilung nicht richtig beraten zu haben.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; das
Berufungsgericht hat ihr dem Grunde nach
stattgegeben und die Sache zur Entscheidung
über die Höhe an das Landgericht zurückver-
wiesen. Mit der Revision verfolgt der Beklagte
seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur ZurücWenrueisung der
Sache an das Berufungsgericht.

t.

Das Berufungsgericht hat ein nicht als Teilurteil
bezeich netes Gru ndu rtei I erlassen, ohne g leich-
zeitig ausdrücklich über den in erster Linie
gestellten Feststellungsantrag zu entscheiden.
Das ist unter den hier gegebenen Umständen
so zu verstehen, daß das Feststellungsbegeh-
ren in den Ausspruch zum Anspruchsgrund
einbezogen werden sollte;denn das Berufungs-
gericht hat weder im Urteilstenor noch in den
Entscheidungsgründen zwischen dem Fest-
stellungs- und dem - nur hilfsweise gestellten -
Zahlungsantrag unterschieden (vgl. zur Ausle-
gung einer solchen Entscheidung Senatsurt. v.

9.6.1994 - tX ZR 125/93, NJW 1994, 3295 :
G|95,21, zum Abdruck in BGHZ|26,2l7vorge-
sehen). Ein solches Verfahren ist unzulässig.
Über eine Feststellungsklage darf ein Grund-
urteil nur dann erlassen werden, wenn mit ihr
ein bestimmter Betrag in dem Sinne geltend
gemacht wird, daß die Klage auch zu einem
Ausspruch über die Höhe des Anspruchs füh-
ren soll (Senatsurt. v.9.6.1994 a.a.O. S. 3296).
Um einen solchen Ausnahmefall handelt es
sich hier nicht. Mit dem Feststellungsantrag wird
ganz allgemein die angebliche Schadenersatz-
pflicht des Beklagten geltend gemacht. Das
Berufungsgericht hat deshalb über diesen
Antrag bisher keinezulässige Entscheidung ge-
troffen. Da es sich um den Hauptantrag handelt,
durfte auch über den nur hilfsweise gestellten
Zahlungsantrag - noch - nicht entschieden

werden. Das vom Berufungsgericht erlassene
Grundurteil ist damit insgesamt unzulässig und
muß schon aus diesem Grunde unter Zurück-
verweisung der Sache an die Vorinstanz aufge-
hoben werden.

il.

Für die weitere Behandlung der Sache nach
Zurückvenrueisung weist der Senat auf folgen-
des hin:

1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegan-
gen, daß der Beklagte den Kläger nicht nur bei
derAusgestaltung des zum Zweckder Betriebs-
teilung geschlossenen Pachtvertrages mit des-
sen Ehefrau, sondern auch hinsichtlich der tat-
sächlichen Durchführung begleitend zu bera-
ten und auf Fehler, die den steuerlichen Zweck
gefährdeten, sowie auf deren Vermeidung oder
Beseitigung hinzuweisen hatte. Die diesbezüg-
lichen Ausführungen lassen nicht erkennen, ob
sie hinsichtlich der Pflicht zur begleitenden
Beratu n g ei ne tatsäch I iche Feststel I u n g enthal-
ten oder lediglich einen rechtlichen Schluß dar-
aus ziehen, daß der Beklagte den Kläger einer-
seits über die zu der Betriebsteilung erforder-
lichen Maßnahmen zu beraten hatte und ande-
rerseits in der Folgezeit weiterhin allgemein als
Steuerberater für ihn tätig war. Sollte letzteres
der Fall sein, so wäre diese Beurteilung unzu-
treffend. Ein Steuerberater ist, wenn er einen
auf bestimmte Aufgaben beschränkten Auf-
trag erhalten hat, grundsätzlich nicht ver-
pflichtet, Vorgänge, die ihm bei Gelegenheit
dieser Tätigkeit bekannt werden, auf steuer-
liche Auswirkungen hin überprüfen, die zu
seinerAufgabe nicht in unmittelbarer Bezie-
hung stehen (Senafsurt. v. 26.1.1995 - lX ZR
10/94, Gl 95, 65 : WM 1995, 721, 722). Der
Beklagte war deshalb, wenn er nicht auch
hiermit besonders beauftragt war, nicht ver-
pflichtet, fortlaufend zu überprüfen, ob die
von ihm zut steuerrechtlich wirksamen
Betriebsteilung angeratenen Maßnahmen
tatsächlich ergriffen wurden. Allerdings traf
ihn im Rahmen seiner allgemeinen Steuerbera-
tertätigkeit die vertragliche Nebenpflicht, den
Kläger auf bei der tatsächlichen Durchfüh-
rung der Betriebsteilung begangene Fehler,
von denen er insbesondere anläßlich der
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regreß hat der Gesetzgeber den Satzteil ,,späte-

stens jedoch in drei Jahren nach Beendigung

des Auftrags" gestrichen (Protokoll Nr' 44 der

44. Sitzung des Finanzausschusses des Bundes-

tages vom 4.11.1971, Seite 44/9 und 10)' Man

wollte dem Mandanlen im Falle späterer Be-

triebsprüfungen nicht die Möglichkeit von

Ersalzansprüchen nehmen' Die Regresse

gegen Rechtsanwälte sind gem. S51b BRAO

(S51 BRAO a.E) beschränkter und knüpfen den

Verjährungsbeginn an das Mandatsende an,

wenn nicht ein früherer Schadenentstehungs-

zeitpunkt gegeben ist.

- Nachprüfung?

- Schriftform?

- Eindringlichkeit?

- Beweislast f. unterlassene Belehrung

- A_nmerkrtng

(BGH, IJrt.v.11.5.1995 - IXZR 130/94

- Vorinstanz OLG Hamm, lJrt'v- 22' 6' 199 4

- 25 U 72/89 - G|95,35)

Leitsatz:

Ohne besonderen Auftrag ist ein Steuer'

berater; der den Mandanten bei der aus

steuerlichen Gründen vorgenommenen

Aufteilung seines Betriebs berät, nicht

verpflichtet, die ordnungsgemäBe Aus-

führung dieser Magnahme zu übenra-
chen. Hat er konkrete Anhaltspunkte

dafür, daB seine Ratschläge nicht oder

nur unvollkommen befolgt worden sind,

so muB er auf die sich daraus ergeben-

den Risiken hinweisen'

Tatbestand:

Der Beklagte betreute den Kläger bis 1986 in

steuerlichen Angelegenhetten. Dieser war

lnhaber etnes landwirtschaftlichen Betriebs

und befaßte sich neben dem Ackerbau vor

allem mit der Schweinemast. Diese erreichte

in den Jahren 1978/79 einen solchen Umfang,

daß sie, wie dem Kläger anläßlich einer

Betriebsprüfung im Jahre 1981 angedeutet

wurde, künftig steuerlich als Gewerbebetrieb -
und nicht mehr, wie bis dahin, als Teil der land-

und forstwirtschaftlichen Betätigung - einge-

stuft zu werden drohte. Um die damit verbunde-

nen Nachteile zu vermeiden, beschloß der Klä-

ger in Absprache mit dem Beklagten, den

Betrieb durch Verpachtung eines Teils des

Ackerlandes an seine Ehefrau so aufzuteilen,

daß in den beiden auf diese Weise entstehen-

den Teilbetrieben das nach S13 Abs' .1 Nr' 1

SaIzZESIG zulässige Verhältnis zwischen dem

Umfang der Tierhaltung und der Größe der

landwirtschaftlich genutzten Fläche eingehal-

ten wurde. Der zudiesem Zweckvom Beklagten

entworfene Pachtvertrag wurde am 31'12'1981

abgeschlossen; mit ihm überließ der Klägersei-

ner Ehefrau landwirtschaftliche Flächen in einer

Größe von 1.386,'12 ha, einen Vormaststall so-

wie eine Lüftungs- und eine Fütterungsanlage

gegen einen Pachtzins von jährlich 13'500 DM

zur Nutzung.

Dadurch wurden die fÜr oie Gewerbiicirkeii ciei'

Viehhaltung maßgeblichen Grenzen in beiden

Betrieben rechnerisch unterschritten' Das

zr retändino Finanzamt erka-nnte die Betriebs-
auolql lvlvv I

aufterlung für die Bemessung der Steuervor-

auszahlungen vorläufig an, behielt sich jedoch

die endgültige Beurteilung vor, bis erne erneute

Betriebsprüfung stattgefunden habe' Eine sol-

che wurde für die Jahre 1980 bis 1984 im Jahre

1986 mit dem im Betriebsprüfungsbericht vom

5.12.1986 festgehaltenen Ergebnis durchge-

führt, daß die Betriebsteilung nicht anerkannt

werden könne, weil es sich bei einem Vergleich

mit einer zwischen einander fremden Vertrgs-

partnern üblichen Gestaltungsform hier wirt-

schaftlich nach wie vor um einen einzigen

Betrieb handle. Das Finanzamt erließ daraufhin

Anderungsbescheide, die zu einer Erhöhung

der Steuerlast führten. Die hiergegen eingeleg-

ten Einsprüche des Klägers blieben erfolglos;

die gegen die Einspruchsentscheidungen

erhobenen Klagen wies das Finanzgericht M'

rechtskräftig ab.

Der Kläger hat zunächst Feststellung beantragt,

daß der Beklagte ihm seinen durch die Nicht-

BelehrungsPflicht

Haftungs-
begrenzungsklausel

- Treuhänder

- Bauherrengemeinschaft

- Einfache Fahrlässigkeit

- Unmittelbarer Schaden
(BGH, lJrt. v. 8.6.1994 -VlllZR 103/93)

Leitsatz

, Zut Auslegung einer Vertragsklausel,

die die Haftung des Treuhänders einer

Bauherrengemeinschaft bei einfacher

Fahrlässigkeit auf den Ersatz des unmit-

telbaren Schadens begrenzt.

Leitsatz (d.Red.)

Der Ersatz naheliegender Schäden nur

bei einer vorsätzlichen oder grob fahr-

!ässigen v-erletzung führt zu einer Aus-

höhlung der dem Treuhandvertrag sein

Gepräge gebenden HauPtPflicht'

Tatbestand:

Die Beklagten beteiligten sich im Jahre'1984 an

einem von der Grundstücksmaklerin W' initiier-

ten Bauherrenmodell in R' und traten in dessen

Rahmen als Bauherren eines Einfamilien-

hauses auf, Am 28.6.1984 nahm der Kläger

ein notarielles Angebot der Beklagten vom

30.3.1984 auf Abschluß eines Treuhandver-

trages an. ln diesem Treuhandvertrag ist -
soweit hier von lnteresse - u.a. geregelt:

,,1, Vorbemerkung

Das Bauvorhaben sollvom jeweiligen Bauherrn

gesondert durchgeführt werden; deshalb be-

stimmt jeder Bauherr allein über Art und Weise

der Baudurchführung seinesObjektes' Um eine

wirtschaftlich und technisch reibungslose Ab-

wicklung des Gesamtbauvorhabens aller Ein-

heiten der einzelnen Bauherren zu ermög-

lichen, soll jedoch für jeden Bauherrn ein Treu-

händer eingeschaltet werden.

Gegenstand d ieses Geschäftsbesorg u ngsver-

trages ist daher ausschließlich das Rechtsver-

hältnis zwischen dem Treuhänder und dem

Bauherrn. Er beinhaltet somit u.a. gerade die

umfassende, im pflichtgemäßen Ermessen des

Tre u hände rs I iegen de I nteressenve rtretu n g des

Bauherrn gegenÜber den Vertragspartnern

sowie die Mittelverwendung und deren Kon-

trolle.

ll. Treuhandvertrag:

ss1-4...
$ 5Treuhandhonora4 Haftung

1. .,.

2. Der Treuhänder haftet für die Verletzung der

übernommenen Vertragspflichten nach Maß-

gabe der in seinem Beruf üblichen Sorgfalt.

Ansprüche verjähren binnen zweiJahren nach

Zustel lung der Schl u ßabrech nu ng, soweit n icht
r^^ n^^^+- -..,i^^anÄ ninn lAnnarn \/nriÄl.rrr rnno
udö \f,vD('tz zvvll lv9l lv vll lv lql lvvlv vvlJql ll vl lve

frrst vorsieht. Sie sind auf den Ersatz des unmit-

telbaren Schadens begrenzt. Diese Haftungs-

beschränkung gilt nicht im Falle vorsätzlicher

oder grob fah rlässiger Pfl ichtverletzu ngl'

lm Rahmen seiner Treuhandtätigkeit schloß der

Kläger im Namen der Beklagten am 8.8.1984

einen,,Generalübernehmervertrag" mit der ihm

von der lnitiatorin W. empfohlenen Firma

l,-GmbH. ln diesem Vertrag verpf lichtete sich die

Firma l.-GmbH, das Einfamilienhaus der

Beklagten bis ,,spätestens 14 Monate nach Bau-

beginn (20,8.1984)" schlÜsselfertig zu einem

Festpreis von 204.000 DM (incl. MwSt.) zu er-

richten.

Die Generalübernehmerin war nicht in der Lage,

den Fertigstellungstermin einzuhalten. Bereits

im Herbst 1985 zeichnete sich eine erhebliche

Bauzeilverzögerung ab. Anfang 1986 geriet die

Fi rma l.-GmbH i n Zahlu ngsschwierig keiten, d ie

in der Folgezeit zu einem Antrag auf Eröffnung

des Konkursverfahrens über ihrVermögen führ-

ten. Diesen Antrag lehnte das Amtsgericht S.
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mit Beschluß vom 14.1.1987 mangels Masse ab.
Bereits am 14.2.1980 hatte der Kläger den
Generalübernehmervertrag aus wichtigem
Grund fristlos gekündigt. Wegen zu befürchten-
der Mängel in den teilfertiggestellten Bauten
wurde am 26.3.1986 ein Beweissicherungsver-
fahren eingeleitet und durchgeführt. Da sich die
Beklagten weigerten, dem Kläger ein von ihm
beanspruchtes restliches Treuhandhonorar
sowie aus dem Beweissicherungsverfahren
erwachsene Rechtsanwaltsgebühren zt)
bezahlen bzw Sicherheit zu leisten, kündigte
der Kläger den Treuhandvertrag mit Schreiben
vom 22.5.1986 aus wichtigem Grund fristlos.

Mit der Klage hat der Kläger 4.806,77 DNA

(restliche Treuhandvergütung/Rechtsanwalts-
gebühren) nebst Zinsen geltend gemacht. Die
Beklagten sind der Forderung entgegengetre-
ten und haben darüber hinaus hilfsweise die
Aufrechnung mit ihrer Ansicht nach aus der
schuldhaften Pflichtverletzung des Treuhand-
vertrages durch den Kläger entstandenen
Schadenersatzansprüchen erklärt sowie wider-
klagend in erster lnstanz beantragt, den Kläger
zur Zahlung von 5.500 DM nebst Zinsen zuver-
urteilen. Das Landgericht hat die Klage abge-
wiesen und der Widerklage unter deren Abwei-
sung im übrigen in Höhe von 3.000 DM nebst
Zinsen stattgegeben. Das Oberlandesgericht
hat die Berufung des Klägers mit Teil- und
Grundurteil vom 12.12.1990 zurückgewiesen.
Auf die Berufung der Beklagten, mit der die
Widerklage auf 108.528,05 DM erweitert wurde,
hat das Oberlandesgericht in der genannten
Entscheidung unter Zurückweisung des Rechts-
mittels im übrigen den Kläger verurteilt, an
die Beklaglen 4.471,23 DM zu zahlen. Soweit
die Beklagten von dem Kläger 12340,09 DM
Gerichts- und Anwaltskosten forderten, hat das
Oberlandesgericht die Widerklage abgewie-
sen. Die weitere Widerklage hat das Berufungs-
gericht dem Grunde nach insoweit für gerecht-
fertigt erklärt, als die Beklagten von dem Kläger
Schadenersatz wegen eines Auswah lversch ul-
dens bei der Bestellung der Generalüberneh-
merin verlangen.

Nachdem der Kläger seine gegen dieses Urteil
eingelegte Revision zurückgenommen hatte,

haben die Beklagten im Betragsverfahren be_
antragt, den Kläger auf die Widerklage hin zu
verurteilen, an sie 134.230,93 DM nebst Zinsen
zu zahlen. Sie haben ferner die Feststellung
begehrt, daB der Kläger verpflichtet sei, ihnen
allen Schaden zu ersetzen,der ihnen zukünftig
noch dadurch entstehen werde, daß sie für die
Errichtung und Fertigstellung des streitigen
Hausgrundstücks einen um 75.911,12 DM
höheren Darlehensbetrag hätten aufwenden
müssen..

Sie haben vorgetragen, der Kläger habe ihnen
wegen Auswahlverschuldens bei der Bestel_
lung der Generalübernehmerin neben Fertig_
stellungs- und Mängelbeseitigungskosten in
Höhe von 75.311,12 DM diejenigen Schäden zu
ersetzen, die ihnen in Gestalt des durch die Bau_
zeiVerzögerung notwendig gewordenen Zins_
mehraufwandes in Höhe von insgesamt
58.919,81 DM 1:32.977,35 DM behaupteterZwi-
schenfinanzierungsaufwand zzgl. 25.942,46
DM behauptete erhöhte Endfinanzierungs_
kosten) entstanden seien. Auf die im Treuhand_
vertrag vorgesehene Haftungsbeschränkung
könne sich der Kläger nicht mit Erfolg berufen.
Hilfsweise haben die Beklagten ihren Schaden_
ersatzanspruch darauf gestützt, daß ihnen eine
von der insolvent gewordenen Generalüber_
nehmerin durch die 2?-monatige Bauzeitver_
zögerung verwirkte Vertragsstrafe in Höhe von
53.684,40 DM entgangen sei.

Mit dem jetzt angegriffenen Teilurteil hat das
Oberlandesgericht der Widerklage in Höhe wei_
terer 10.736,92 DM nebst Zinsen stattgegeben.
Abgewiesen hat es die Widerklage, soweit
die Beklagten Schadenersatz in Höhe weiterer
48.181,69 DM nebst Zinsen (Mehraufwand für
die Zwischenfinanzierung ihres Bauvorhabens
und die Finanzierung von Fertigstellungs_ und
Mängelbeseitigungskosten) und die Feststel_
lung der Ersatzpflicht des Klägers für künftige
Schäden wegen der Aufnahme eines um
75.311,12 DM höheren Darlehensbetrages be_
gehren. Mit der Revision verfolgen die Beklag_
ten ihren über die Verurteilung des Klägers hin_
ausgehenden Widerklageantrag weiter. Der
Kläger beantragt die Zurückweisung des
Rechtsmittels.

I

t

barkeit des Schadens,, und stellte auf de nZeit_
punkt der Schlußbesprechung ab. lhr ,,ist mit
der nötigen Klarheit zu entnehmen, ob und
inwieweit sich eine Anderung der Besteue_
rungsgrundlage ergeben hat, die eine neue
Festsetzung der Steuer nach sich ziehen kann,,
(BGH v. 22.2.1979 a.a.O. Tz 3c). Der nunmehr
zuständige lX. Zivilsenat hat die ,,Suchfahrt,,
nach dem Verjährungsbeginn abgeschlossen.
Nachdem er noch in der Entscheidung vom
4.4.1991 (ZlP 1gg1,589: BGHZ114,1S0) auf die
Bestandskraft des Steuerbescheides abstellte,
hat der nun zum wiederholten Mal ,,beiwerten_
der Betrachtung" die Schadenentstehung mit
der Bekanntgabe des Steuerbescheides
gleichgesetzl (BGHZ IIg, 69; Urt.v. 26. S.Igg4 _
IXZR 57/93 - Gt 94,259:NJW-RR tgg4,l2l0).
Eine praktikable Entscheidung. Die Begrün_
dung erscheint aber im Hinblick auf die Außen-
prüfungsfälle des Nachden kens wert: Wen n es
auf den Abschluß des Entscheidungsprozesses
zu Ungunsten des Mandanten und die Konkreti_
sierung des öffenflich-rechflichen Steueran_
spruchs ankommt, so stellte das Aufgreifen des
Steuertatbestandes durch den Außenprüfer
genügen. Wenn dies gegenüber dem Steuer_
pflichtigen geschieht, hat dieser Gelegenheit,
den Vorgang zu prüfen und kann eine Feststel_
lungsklage gegen den Steuerberater erheben.
Zumindest der Moment der Schlußbespre_
chung konkretisiert hinreichend den Steuer_
schade n ( G räfe/ Le n ze n / R ai n e r, Ste u e rbe rate r_
haftung, 2. Aufl. Tz Bg0). Schadenentstehung
i.S. 5198 BGB ist auch gegeben, wenn noch
nicht feststeht, ob ein solcher endgültig einge_
treten isl (BGHZ llg, 69 : Gt lg, 3).
3. Der lX. Zivilsenat hat beiläufig die Entschei_
dung v. 9.7.1992 (XZR 50/91 - NJW tgg2,2g2g
: EWi R 1 992, I 0Bl, Borg man n) abgegrenzt. Bei
fehlerhaftem prozeßverhalten beginnt die
Verjährungsfrist nicht mit der Verkündung des
schädigenden Urteils, sondern erst mit Rechts_
kraft des Verfahrens. Dieses Urteil will der lX.
Zivilsenat nur auf prozeßfehler anwenden und
nicht auf Beratungsfehler im Veranlagungs_
verfahren. Die Feststellung hilft dem Berufs_
stand, der in Anbetracht der Dauer der Finanz_
gerichtsprozesse andernfalls langjährigen Haf_
tu n gsrisiken ausgeset zt wär e.

Offen bleibt die Kritik an dem Urteitv. 9.7.1gg2.
Die Verkündung des anfechtbaren prozeßurteil
führt ebenso zu einem Schaden, wie ein Steuer_
bescheid, der angefochten wird. Der Mandant
muß unnötige prozeßkosten an den Anwalt auf_
wenden und Vollstreckungsversuche abweh_
ren. Es bleibt zu hoffen, daß der Bundesge_
richtshof sich bald mit der Kritik an seiner Ent_
scheidung vom 9.7.1992 (a.a.O.) auseinander_
setzt. Hier ist Korrekturbedarf gegeben.

4. Wichtig ist auch die Entscheidungsaussage
zur Sekundärhaftung des Steuerberaters:
Wenn der Mandant Kenntnis vom Fehler des
Beraters und von der Verjährung i.S. 56g
StBerG hat, ist dieser nicht verpflichtet, auf die
eigene Regreßpflicht und die Verjährung hinzu_
weisen. Die Belehrungspflicht entfällt aber nicht
bereits dann, wenn lediglich ein neuer Berater
für den Mandanten tätig ist. Denn damit ist
nichts über dessen Kenntnisstand und Beleh_
rungsbed ü rftig keit ausgesagt. Der neue Steuer_
berater darf nicht die Rechtsberatung im Hin_
blick auf den Regreßanspruch gegen den Vor_
berater übernehmen (vgt. OLG Hamm Gll0/g5;
OLG FrankfurlSfBG 1986,301;LG Bertin Gfigg4,
251). Er ist aber befugt, auf steuerliche Tatsa_
chen den Mandanten hinzuweisen, die er im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Steuer_
bearbeitung ermittelt hat und die u. U. zu einem
Regreßanspruch gegen den Vorberater führen.
Es muß deshalb im Einzelfall geprüft werden,
ob und welche Kenntnisse der neue Berater an
den Mandanten weitergegeben hat (vgt. OLG
Köln Gl1989, fl).

Grundsätzlich hat der geschädigte Auftrag_
geber den Ursachenzusammenhang zwischen
seinem Schaden in Gestalt der primärverjäh_
rung und der Pflichtverletzung seines Beraters
darzulegen und zu beweisen. Es gelten erleich_
terte Voraussetzungen für dessen Darlegungs-
und Beweislast gem. g2g7 ZpO, außerdem
kann für ihn der Beweis des ersten Anscheins
gelten.

5. Der BGH weist nochmals daraufhin, daß die
Verjährung des Sekundäranspruchs nicht mit
dem Mandatsende beginnt, sondern mit dem
Eintritt der Primärverjährung. Bei der Schaffung
der Verjäh ru ngsregel u n g f ü r den Steuerberater_

1
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Beziehung noch in finanzieller, wirtschaftlicher

oder organisatorischer Abhängigkeit steht und

ein fester Mietzins vereinbart wird.

Danach hätte der Beklagte die Eltern der
Kläger bei der Durchsetzung der Umsatz-

steueroption vertragsgemäß in der Weise

unterstützen müssen, daß er ihnen einen
geeigneten gewerblichen Zwischenmieter
empfahl oder, falls ein solcher nicht vorhan'
den war, über die Gefährdung des erstreb-
ten Steuervorteils bei Einschaltung der A:

aufklärte, um den Mandanten für diesen Fall

eine sachgerechte Entschließung zu ermög-
lichen. Dies hat der Beklagte unstreitig unter-

lassen.

2. Diese Pflichtverletzung beruht auf Fahrläs-

si g keit (S 276 BG B). Bei Beachtu n g der erforder-

lichen Sorgfalt hätte der Beklagte die Pflicht-

widrigkeit seines Verhaltens erkennen und die

sich daraus ergebenden Nachteile für seine

Auftraggeber verhindern können und müssen.

An seinem Verschulden, das der Beklagte aus-

zuräumen haI (vg l. BG H, U rt. v. 1 8. 9. 1986 - lX ZR

204 / 85 a.a.O. ; v. 8. 1 2. 1 994 - IXZR 254/93, z.V. b.),

ändert nichts, daß bei der finanzbehördlichen

Prüfung der Bauherrengemeinschaft 1985/86

die Voraussetzungen der Urtrsalzsleueroption

als grundsätzlich erfüllt angesehen wurden,

wobei im Prüfberichtvom 30.9.1986 die im Aus-

nahmefall der Eltern der Kläger gegebene Ver-

flechtung zwischen EigentÜ merA/ermieter und

Zwischenmieter unerwähnt geblieben ist, und

das ursprünglich zuständige Finanzamt den

Vorsteuerabzug vorläufig bzw. unter dem Vorbe-

halt der Nachprüfung gewährt hat.

3. Die Kläger haben den - vom Tatrichter

gemäß 5287 ZPOtestzustellenden - Ursachen-

zusammenhang zwischen der schuldhaften

Pflichtverletzung des Beklagten und dem gel-

tend gemachten Schaden schlüssig dargelegt,

soweit sie behauptet haben, ihre Eltern hätten

bei vertragsgerechter Aufklärung einen ande-

ren,,,u nverdächti gen" Zwischen m ieter u nd -ver-

mieter eingeschaltet. Bei Richtigkeit dieses -
vom Beklagten bestrittenen - Vorbringens, das

von den Klägern zu beweisen ist (vgl. BGHZ123,

311; 126, 217), wäre der behauptete Schaden

nicht entstanden. lnsoweit werden die Kläger

während des weileren Verfahrens noch Gele-
genheit haben, ihren Vortrag zu ergänzen und

unter Beweis zu slellen. Die Parteien können

sich auch noch zu der - im Rechtsstreit bereits

angesprochenen - Möglichkeit äußern, ob der

Vater der Kläger vor einer Zwischenvermietung

an die A. aus dieser Gesellschaft - auch mit

Rücksicht auf seinen,!erpflichtungsvertrag" v.

12.5.1980 u.a. mit dem Beklagten - hätte aus-

scheiden können und ob gegebenenfalls der

Steuernachteil vermieden worden wäre. Die

Kläger sind so zu stellen, wie diese bei
pflichtgemäßem Verhalten des Beklagten
gegenüberderen Eltern stünden ß2a9 BGB;

vg t. BG H, lJ rt. v. 7. 5. 1 991 - IXZB 1 88 /90, W M 1 991,

1303,1305:GI 91, 223).

4. Art und Höhe eines Schadens haben die Klä-

ger schlüssig dargelegt. Soweit dieser vom

Beklagten bestritten wurde, sind tatsächliche

Feststellungen notwendig (S 287 ZPO).

Anmerkung @r.Gräfe):

1. Die für die amtliche Sammlung bestimmte

Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom

11.5.1995 - IXZR 140/94 - behandelte wichtige

Problemstellungen aus dem Bereich der Ver-

jährung vort Scltatlettersatzansprüche gegen

Steuerberater gem. S68 StBerG. Sie scheint die

1979 begonnene ,,Suche" nach dem Entste-

hungszeitpunkt des Schadens und dem Verjäh-

rungsbeginn zu beenden (BGH v. 22.2.1979 -
Vt t ZR 256/77 - BG HZ 73, 363 : NJW 1979, 1 550
:VersR 1979, 419 : BB 1979, 491).

2. Der für Steuerberatersachen zuständige lX.

Zivilsenat hatte zu entscheiden, ob die Scha-

denentstehung und damit der Veriährungs-
beginn i.S. S68 StBerG erst mit der Bestands-

kraft des Steuerbescheides, d. h. nach dem

Finanzgerichtsurteil v. 19.11.1990 anzunehmen

ist. Er hat diese bisher offengelassene Fragever-

neint: Auf den Eintritt der Bestandskraft oder

Unanfechtbarkeit kommt es nicht an (vgl. BGH

ZIP 1991, 589 : BGHZ 114, 150). Der BGH weist

zu Recht daraufhin, daß es für die Schadenent-

stehung auf die Konkretisierung des Steuer-
anspruchs ankommt.1979 sprach der damals

zuständige Vll. Zivilsenat noch von der,,Fühl-

Aus den Gründen:
L

Das Berufungsgericht fÜhrt aus, ein Ersatz-

anspruch in Höhe der Darlehensmehrkosten

stehe den Beklagten nur teilweise unter dem

h i lfsweise vorgebrachten rechtl ichen Gesichts-

punkt der entgangenen Vertragsstrafe zu, nicht

dagegen wegen des behaupteten Mehrauf-

wandes für die Zwischenfinanzierung und die

Finanzierung der Fertigstellungs- und Mängel-

beseitigungskosten. Zwar stehe aufgrund des

inzwischen rechtskräftig gewordenen Teil- und

Grundurteils vom 12.12.1990 fest, daß der Klä-

ger die den Beklagten aus der fehlerhaften Aus-

wahl der Generalübernehmerin entstandenen

Schäden auszugleichen habe, weil er sich vor

Vertragsabschluß nicht in einer die Vermögens-

interessen der Beklagten wah renden Weise von

den fachlichen und finanziellen Fähigkeiten der

Firma l.-GmbH überzeugt habe. Der Schaden-

ersatzanspruch der Beklagten sei aber durch

die die Haftung des Klägers beschränkende

Regelung in $ 5 Ziff. 2 Treuhandvertrag wirksam

ausgeschlossen worden. Bei den von den

Beriagten geiienci gemachierr Kreciitkostet-r

handele es sich um mrttelbare Schäden, die der

Kläger lediglich einfach fahrlässig herbeige-

führt halre.

Da weder das Gesetz noch Rechtsprechung

und Literatur allgemeingültige, auch auf diesen

Fall anwendbare Unterscheidungskriterien für

das Begriffspaar,,unmittelbarer/mittelbarer
Schaden" anböten, müsse dieAbgrenzung aus

dem Regelungszweck des Vertrages selbst ent-

wickeltwerden.Zielrichtung der in Rede stehen-

den Vertragsklausel sei es, das Haftungsrisiko

einfacher Fahrlässigkeit auf solche Schäden zu

begrenzen, die ihrer Art und ihrem Umfang

nach voraussehbar seien. Demgemäß müsse

der Kläger den Beklagten hinsichtlich der feh-

lerhaften Auswahl der GeneralÜbernehmerin
(nur) dafür einstehen, daß er diese wegen deren

I nsolvenz n icht zu r ord n u ngsgemäßen Vertrags-

erfüllung habe zwingen können. Zur Erfüllungs-
pflicht der Generalübernehmerin zählten aber

(lediglich) die fristgerechte Fertigstellung des

Bauprojekts und die Befriedigungvon etwaigen

Gewäh rleistu ngsansprÜchen. Ei ne Ersatzpf I icht

des Treuhänders für weitergehende Schäden,
etwa den Mehraufwand für Finanzierungsdar-
lehen, seivon der Erfüllungspflicht der General-
übernehmerin nicht mehr gedeckt; sie würde

auch dem Treuhänder unabsehbare Kosten-

risiken aufbürden, die die Vertragspartner ihm

ersichtlich nur bei Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit hätten anlasten wollen. Beide Schuld-
formen lägen hier nicht vor, denn der Kläger

habe auf die lnitiatorin W. vertraut, die - wie er
gewußt habe - ebenfalls mit der Firma l.-GmbH
gebaut und in diesem Zusammenhang viel

Geld investiert und später verloren habe. Der

Kläger habe nicht annehmen können, daß Wolf

,,sehenden Auges in den eigenen Ruin steuern"
werde.

Einer lnhaltskontrolle nach S9 AGB-Gesetz

halte die Klausel - falls der Treuhandvertrag

überhaupt mehrfach verwendet worden sein

sollte und damit das AGB-Gesetz Anwendung

fände - schon deshalb stand, weil gegen eine

Herausnahme nicht vorhersehbarer Schäden

aus der Haftung grundsätzlich nichts einzuwen-
den sei. Gleiches müsse für die Haftungsfrei-

stellung von - wie hier - entfernt liegenden

Schäden gelten.

Der von den Beklagten geltend gemachte

Schadenersatzanspruch rechtferti ge sich aber
grundsätzlich aus dem hilfsweise vorgebrach-
ten Gesichtspunkt der entgangenen Vertrags-

strafe.lnsoweit handele es sich um einen unmit-

telbaren Schaden. Der Höhe nach sei dieser

Anspruch aber auf den Zeitraum bis zum

Zugang der Kündigung des Generalüberneh-
mervertrages durch den Kläger Mitte Februar

1986 begrenzt. Denn danach habe eine weitere

Ve rtragsstraf e man g els Akzessorietät zu r Hau pt-

verpflichtung der Generalübernehmerin nicht
mehr verwirkt werden können.

il.

Diese Ausfüh rungen halten revisionsrechtlicher
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Nach dem rechtskräftigen Teil- und Grund-
urteil vom 12.12.1990 steht fest, daß der Kläger

dem Grunde nach verpflichtet ist, den Beklag-

ten Schadenersatz wegen seines Auswahl-

verschuldens bei der Bestellung der General-
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übernehmerin zu leisten. Das sieht auch das
Berufu ngsgericht nicht anders.

2. Nicht frei von Rechtsfehlern sind indessen
die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit
denen es den Schadenersatzanspruch wegen
des - gegenwärtigen und künftigen - Mehrauf-
wandes für die Zwischenfinanzierung und die
Endfinanzierung der Baukosten verneint. $5
Nr. 2 des Treuhandvertrages rechtfertigt das
nicht.

Hier kann die vom Berufungsgericht bejahte
Wi rksam ke it de r Ve rtragsklau se I u nterste I lt wer-
den, denn der Anspruch der Beklagten auf
Ersatz ihres Zinsmehraufwandes wird schon
vom Wortlaut der Klausel nicht erfaßt.

a) Entgegen der Ansicht der Revision ist aller-
dings die Würdigung des Berufungsgerichts,
der Kläger habe beider Bestellung der l.-GmbH
zur Generalübernehmerin weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig gehandelt, aufgrund sei-
ner rechtsfehlerfrei getroffenen tatsächlichen
Feststellungen jedenfalls vertretbar und damit
im Revisionsrechtszug hinzunehmen.

b) Nicht gefolgt werden kann dem Berufungs-
gericht jedoch, soweit es den Anspruch auf
Ersatz des Zinsmehraufwandes als nur mittel-
baren Schaden der Beklagten ansieht.

Der lnhalt des in S5 Abs. 2 des Treuhandvertra-
ges verwendeten Begriffs,,unmittelbarer
Schaden" - sowie seines Gegenteils, des
,,mittelbaren Schadens" - ist, wie das Beru-
fungsgericht an sich zutreffend erkennt, in
Ermangelung einer gesetzlichen, von der Rechl
sprechung entwickelten oder in der Literatur
allgemein anerkannten Definition im Wege
der Auslegung aus dem Treuhandvertrag, ins-
besondere der in Rede stehenden Haftungs-
begrenzungsklausel, selbst zu ermitteln.

Die vom Berufungsgericht vorgenommene
Auslegung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Dabei kann zugunsten der Revisionseni'ride-
rung unlerstellt werden, daß diese Auslegung
im Revisionsrechtszug nur eingeschränkter
Überprüfung zugänglich ist, weil der Tieuhand-
vertrag eine lndividualvereinbarung ist oder -
als Formularvertrag - nur im Bezirk des Beru-
fungsgerichts Verwendung findet. Auch dann

kann eine vom Tatrichter vorgenommene Wer-
tung keinen Bestand haben, wenn sie gegen
an e rkan nte Ausl eg u n gsg ru n dsätze ve rstö ßt. So
ist es hier. Der Grundsatz einer nach beiden
Seiten hin interessengerechten Auslegung
(vgl. BGH, Urteile vom 2.7.1992 - tZR t8t/90:
WM 1992,2026 unter ll2b und vom 9.6.1993 -
VlllZR 205/92:NJW-RR 1993,1203 untert 3 B)
ist verletzt.

Die vom Kläger im Treuhandvertrag übernom-
mene wesentliche Vertragspflicht bestand in
einer umfassenden Wahrung der Vermögens-
interessen der Beklagten im Rahmen des Bau-
herrenmodells. lhm war die Rechtsmacht ein-
geräumt, namens der Beklagten die zur Errich-
tu n g i h res Ei nfam i I ien hauses notwend i gen Ver-
träge zu schließen. Die Beklagten konnten und
durften daher nicht nur erwarten, daß der Kläger
die bei Abschluß dieser Verträge erforderliche
Sorgfalt walten lasse, sondern auch, daß er
selbst bei nur einfach fahrlässiger Mißachtung
dieser Sorgfaltspflicht jedenfalls für die Schä-
den einstehe, die bei dem gewöhnlichen Verlauf
der Dinge als naheliegend zu erwarten sind.lst
ein Generalübernehmer weder fachlich noch
finanziell in der Lage, den Bau wie geplant
und termingerecht fertigzustellen, so ist die
regelmäßige Folge eine Erhöhung des
Finanzierungsaufwandes des Bauherren und
damit eine Beeinträchtigung seines Ver-
mögens. Da der Kläger pflichtwidrig die Firma
l.-Bau GmbH zur Generalübernehmerin be-
stellte, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen war
und dadurch eine erhebliche Bauzeitverzöge-
rung verursachte, mußte er auch mit der nahe-
liegenden Folge rechnen, daß sich die
Finanzierungskosten seiner Treugeber, wie
geschehen, drastisch erhöhten. Wenn das
Berufungsgericht den Kläger für derartige,
ihrer Art nach naheliegenden Schäden nur
bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Pflichtverletzung haften lassen will, läßt
es die Interessen der Beklagten in nicht
mehr hinnehmbarerWeise außer acht, denn
dieses Ergebnis läuft auf eine Aushöhlung
der dem Treuhandvertrag sein Gepräge
gebenden Hauptpflicht des Klägers hinaus.
Soweit das Berufungsgericht seine Annahme,
der Zinsmehraufwand sei nur mittelbarer Scha-

Danach besteht Anlaß zur Mißbrauchsprüfung
immer dann, wenn der Eigentümer mit der Zwi-
schenverm ietu n g led ig I ich den Vorsteuerabzu g

erreichen will und für die Zwischenvermietung
wirtschaftliche oder sonst beachiliche Gründe
nicht erkennbar sind, insbesondere im allge-
meinen dann, wenn der Eigentümer das Ver-
mietungsrisiko - infolge der Erst- und Weiterver-
mietung und in Gesalt des Mietausfalls -weiter-
hin wirtschaftlich selbst trägt. Erst nach der
Zwischenvermietung an A. sind die Ent-
scheidungen des Bundesfinanzhofs ab
15.12.1983 ergangen, in denen die Einschal-
tung eines gewerblichen Zwischenmieters
und -vermieters gemäß S42 AO als Gestal-
tungsmißbrauch zur Steuerumgehung ge-
wertet und deswegen der Vorsteuerabzug
versagt wurde (Urt. v. 15.12.1983: BFHE 140,
354, 363, 369, 375; v. 29.11.1984, BStBt tt tgBS,
269:BB 1985,511).

Die Gefahr, daß die vom Beklagten empfohlene
Rechtsgestaltung als Mißbrauch gemäß g42
AO gewertet und damit zum Verlust des Steuer-
vorteils führen könnte, hatte sich jedoch schon
vor der Zwischenvermietung an die A. für einen
steuerlichen Fachmann deutlich abgezeichnet.
Diese Gefahr ergab sich daraus, daß der Vater
der Kläger als Alleingesellschafter der A. trotz
deren Einschaltung als Zwischenmieterin und
-verm ieteri n das Verm ietu n gsrisi ko I etzfl ich wi rt-
schaftlich allein trug und als Alleingeschäfts-
f ü h rer d ieser Gesel lschaft d ie Mietverhältn isse
nach seinem Belieben gestalten konnte. Der
Bundesfinanzhof hatte bereits in den Jahren
1972 ( B FH E I 05, 1 55 zu r Gewäh ru n g ei nes pen si -
onsanspruchs) und 1979 (BSfBt il 1980,247 zur
Rückzahlung von Gese//schaftskapitat) - zu
S42 AO 1977 und der entsprechenden, vorher
geltenden Vorschrift des g6 des Steueranpas-
sungsgesetzes (StAnpG) - ausgeführt, ein Miß-
brauch zur Steuerumgehung liege vor, wenn für
die konkrete Gestaltung keine wirtschafflich
beachtlichen Gründe angeführt werden könn-
ten. ln diesem Sinne konnle eine Zwischenver-
mietung des Hauses der Eltern der Kläger an
die A. gewertet werden, weil ein wirtschaftlich
verständige4 außersteuerlicher Grund dafür,
daß die Eigentümer ihr Haus nicht unmittelbar
den Entmietern überließen, bezweifelt werden

konnte. lm Jahre 1975 hatte das Finanzgericht
Baden-Württemberg (EFG 1975, 500) die Zwi-
schenvermietung an eine GmbH, deren Allein-
gesellschafterin und zur alleinigen Vertretung
berechtigte Mitgeschäftsführerin die Tochter
des Hauseigentümers war, als Gestaltungsmiß-
brauch angesehen, weil der Eigentümer nach
wie vor das Verm ietu n gsrisi ko trage u nd d ie Ver-
mietung über die GmbH entscheidend beein-
flussen könne. Ebenso hatte das Finanzgericht
Münster im Jahre 1975 (EFG 1976,110) die Zwi-
schenvermietung an eine bürgerlich-rechiliche
Gesellschaft von Angehörigen der Hauseigen-
tümer gewertet, weil dies nicht aus wirtschaftli-
chen oder sonstigen außersleuerlichen Grün-
den erfolgt sei, sondern ausschließlich im lnter-
esse der Eigentümer, um diesen den Vorsteuer-
abzug zu ermöglichen. Nach derVerfügung der
Oberfinanzdirektion Nürnberg vom 3.6.1975
(BB 1975,1195) konnle diese Steuervergünsti-
gung u. a. ausgeschlossen sein, wenn zwischen
dem EigentümerA/ermieter und dem Zwischen-
mieter ein Organschaftsverhältnis, ein organ-
schaftsäh n I iches Verhältn is oder U nterneh mer-
einheit bestand.

Dementsprechend kam - nach eigenem Vor-
bringen des Beklagten -auch nach den damali-
gen Richtlinien der Oberfinanzdirektion Köln, in
deren Geschäftsbereich das Bauherrenmodell
abgewickelt wurde, ein Gestaltu ngsmißbrauch
zumindest in Betracht, wenn Eigentümerl/er-
mieter einerseits sowie Gesellschafter der als
Zwischenmieterin eingeschaltenen Gesell-
schaft andererseits identisch waren. Auch im
Schrifttum waren die Voraussetzungen eines
Gestaltungsmißbrauchs im Sinne des g42 AO
seit dem Jahre 1979 - unter Darstellung der
Rechtsprechung - erörtert worden (2. B. Kühn/
Kutter, AO 13. Aufl. - 1979 -; Kein/Orlopp, AO 2.
Aufl. - 979 -; Danzer, Die Steuerumgehung
1981). Unter diesem Gesichtswinkel hatte
Fleischmann (BB 1980, 199) die ,Vorsteuer-
Erstattung beim Bauherrenmodell" behandelt;
nach Darlegung der Standpunkte der Finanz-
verwaltung und -gerichte war er zu dem Ergeb-
nis gelangt, daß die Erstattung derVorsteuer nur
_dann envartet werden darf, wenn der einge-
schaltete Zwischenmieter zum Wohnungs-
eigentümer weder in verwandtschaftlicher

a

E

Gt- 8/95



Gr-8/95

Sie durfte sich für berechtigt halten, zur sachge-

rechten Erfüllung ihres Auftrags ihre sachun-

kundigen Auftraggeber auf steuerliche Tatsa-

chen hinzuweisen, die sie bei der fachlichen, in

unmittelbarer Beziehung zu ihrer Aufgabe ste-

henden Bearbeitung der Steuersache ermittelt

hatte und die einen Regreßanspruch gegen

den früheren Steuerberater in derselben Ange-

legenheit begründen konnten. Eine entspre-

chende Mitteilung an die Mandanten, die man-

gels eigener Fachkunde darauf angewiesen

waren, wäre noch keine unerlaubte Besorgung

einer fremden Rechtsangelegenheit (vgl'

Dumoulin NJW 1966, 810, 812; Späth StB 79B5,

323,328, und in: Bonner Handbuch der Steuer-

beratung 1994 StBerG $7 Bdnr B 35.2, 5,7)'
Allerdings darf der Steuerberater nicht die
Rechtsberatung und'verfolgung bezüglich

eines zivilrechtlichen Regreßanspruchs sei-
nes Auftraggebers gegen einen früheren
Berater übernehmen, sondern muß den Auf-

traggeber insoweit an einen Rechtsanwalt

verweisen ( BG H, t J rt. v. 5. 6. 1 9 85 - lV a ZR 55 / 83,

WM 1985, 1274, 1275 : Gl 33/85).
,- r--- -^.-::L-...^^ ^:^^^ r.)^^-^OcJ öolllg ole rlltllalvulJalllullv ullruü nttvr('rJ-

anspruchs auf einem Pflichtverstoß des Beklag-

ten beruhen, so hat die Veriährung des

Sekundäranspruchs gemäß 568 StBerG -
entgegen der Ansicht der Revisionserwide-
rung - nicht mit dem Mandatsende begon-

nen, da in $ 68 StBerG eine S 51 b Fall2 BRAO

n.F. (:S57 EBAO a.f.) entsprechende Rege-

lung fehlt, sondern mit dem Eintritt der Pri'
märveriährung (vgl. BGHZ 94,380, 389 :Gl
32/85; 114, 150, 158 : Gl 91, 171; BGH, Urt' v'

21.1.1988 - lX ZR 65/87, WM 1988, 629, 631 :
GI 88,226;v.7.5J992 - IXZR 151/91, NJW-RR

1 9 92, 1 1 1 0, 1 1 1 3 : G I 92, 209) ; dieseVe rjäh ru n gs-

frist wurde durch die Klageerhebung unter-

brochen.

il.

Das angefochtene Urteil ist nicht im Ergebnis

aus einem anderen Grunde richtig ($563 ZPO).

Der Klageanspruch auf Schadenersatz wegen

Schlechterfüllung des Beratungsvertrages ist

schlüssig dargelegt; soweit sich der Beklagte

rechtserheblich verteidigt, sind tatsächliche

Feststellu ngen erforderlich.

1. Der Beklagte hat seine Vertragspflicht ver-

letzt, die Eltern der Kläger beider Durchsetzung

der Umsatzsteueroption zu unterstützen (vgl.

$4 Nr 72a, $S9, 15,27 Abs.5 UStG; BGH, Urt.v.

2.7.1992 - lX ZR 268/91, WM 1992, 1738,1741 :
Gt92,311, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ

119,69}

lm Rahmen seines Auftrags hat der Steuerbera-

ter seinen Mandanten umfassend zu beraten

und ungefragt über alle bedeutsamen steuer-

lichen Einzelheiten und deren Folgen zu unter-

richten (BG H, tJ rt. v. 1 6. 9. 1 993 - IXZR 30 /93, W M

1994,602,603 m.w.N). lnsbesondere muß der

Steuerberaer seinen Auftraggeber möglichst

vor Schaden bewahren; deswegen muß der

Steuerberater den sichersten Weg zu dem

erstrebten steuerlichen Ziel aufzeigen und

sachgerechte Vorschläge zu dessen Venruirkli-

chung unterbreiten (BGH, Urt. v. 10.12.1992 - lX
ZR 54/92, WM 1993,703, 704 : Gl 93,187; v.

3. 6. 1 993 - IXZR 173 /92, NJW 1 993, 2799, 2800 :
G193,303).Er hatden Mandanten in die Lagezu

versetzen, eigenverantwortlich seine Rechte

und lnteressen wahren und eine Fehlentschei-
:l,,nn .,nrmainlan att lzÄnnan lRcl-l I lrt v
\l\ll lv vvl I I lvlvvl I au

7.11.1991 - tXZR 288/90,WM 1992,238,239:
Gt92,175).

Der Beklagte hat gegen diese vertraglichen
Pflichten verstoßen, indem er den Eltern der
Kläger mit derA. eine ungeeignete gewerb-

liche Zwischenmieterin empfohlen hat, weil

schon bei der Zwischenvermietung im Juni

1983 die Gefahr bestanden hat, daß die Ein-

schaltung dieser Gesellschaft, deren Alleinge-

sellschafter und -geschäftsführer der Vater der

Kläger damals wa[ als Mißbrauch einer rechl
lichen Gestaltungsmöglichkeit gemäß S42 AO

gewertet und deswegen der Vorsteuerabzug

versagt werden könnte; für den Fall, daß -
gemäß der Behauptung des Beklagten - kein

anderer Zwischenmieter und -vermieter vor-

handen war, hätte der Beklagte die Eltern der

Kläger auf diese Gefahr hinweisen müssen, die

sich später verwirklicht hat.

Zwar konnte der Beklagte vor der Zwischen-

vermietung an A. noch nicht den Erlaß

des Bundesministers der Finanzen vom

27.6.1983 (BB 1983, 1201) betücksichtigen.

den, damit begründet, Zielrichtung der Haf-

tungsbeschränkungsklausel sei es gewesen,

dem Kläger das Haftungsrisiko für solche

Kosten abzunehmen, die ihrem Umfang nach

für ihn nichtvoraussehbar gewesen seien, kann

dem schon deshalb nicht gefolgt werden, weil

der Umfang eines Schadens kein Kriterium

für dessen Unmittelbarkeit bzw. Mittelbar-
keit ist. lm übrigen wäre dann auch kaum ein

einfach fahrlässig herbeigeführter Schaden

ersatzfähig, denn gerade auf dem Bausektor ist

die Höhe eines Schadens selten von vornherein

kalkulierbar.

c) Da die Auslegung des Berufungsgerichts

von Rechtsfehlern beeinflußt ist und weitere

Feststellungen nicht erforderlich sind, kann das

Revisionsgericht die fragliche Vertragsklausel

selbst auslegen. Dies führt aus den genannten

Gründen zu dem Ergebnis, daß der geltend

gemachte Zinsschaden der Beklagten unmittel-

barer Natur ist und sein Ersatz daher durch $5
Abs. 2 des Treuhandvertrages nicht ausge-

schlossen ist.

lll. Eine abschließende Entscheidung über den
n^-,:^:^-^:^^+^^, ^^^^{allnnnn 
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spruch der Beklagten ist nicht möglich,weil das

Berufungsgericht - von seinem Standpu nkt aus

konsequen I - zur Höhe des Zinsschadens noch

keine Feststellungen getroffen hat' Hierbei kann

der den Beklagten durch die Bauzeitverzöge-

rung entstandene Zinsnachteil nicht ohne wei-

teres mit dem ihnen entstandenen Schaden

gleichgesetzt werden, denn regelmäßig stehen

einem erhöhten Zinsaufwand anrechenbare

steuerliche Vorteile gegenüber'

Der Rechtsstreit war daher an das Berufungs-

gericht zurückzuverweisen, damit dieses -
gegebenenfalls nach entsprechend ergänztem

Vorbringen der Beklagten, die den ihnen ent-

standenen Schaden konkret darzulegen haben

- die bislang fehlenden Feststellungen nach-

holen kann.

Sollte es in der erneuten Verhandlung wie-

derum auf die Hilfsbegründung der Beklagten

(entgangene Vertragsstrafe) ankommen, weist

der Senat vorsorglich darauf hin, daß die vom

Beruf u ngsgericht vorgenom mene Beg renzu n g

des Ersatzanspruchs der Beklagten auf den

Zeitraum bis zum Zugang der Kündigung
des Generalübernehmervertrages aus Rechts-
gründen nicht in Betracht kommt. Denn hätte

der Kläger einen wirtschaftlich solventen
Vertragspartner als Generalübernehmer aus-
gesucht, wäre es zur Kündigung des Vertrages
mit diesem nicht gekommen. Eine etwa ver-

wirkte Vertragsstrafe wäre neben dem Erfül-

lungsanspruch in vollem Umfang durchsetzbar
gewesen. Da die Beklagten so zu stellen sind,

als hätte der Kläger seine Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllt, könnte mithin der volle entgan-
g en e Ve rtragsstraf enans p ruch als Schaden ver-

langt werden.

- Erlaß einer einstweiligen Anordnung

-Teilnahme an der mündlichen Prüfung
(FG Brandenburg, Beschl.v. 1 3. 3. 1995

- 2V149/95 StB)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

Die Antragstellerin (ASt.), die seit Februar 1994

hauptberuflich bei einem Steuerberater alsfreie
Mitarbeiterin tätig ist, fertigte im Rahmen der
Steuerberaterprüf u n g 1 994 d rei Aufsichtsarbei-
ten. Der Antragsgegner (Ag.) teilte in dem
Schreiben vom 11.1.1995 der ASt. mit, daß der
Prüfungsausschuß die Aufsichtsarbeiten - die
nicht mit einer Kennziffer, sondern mit Anschrift
und Unterschrift der ASt. versehen waren - mit

5,0,5,4 und 5,5 Punkten benotet habe.Aufgrund
der Gesamtnote von 5,0 habe die ASt. die Steu-

erberaterprüfung nicht bestanden und sei
gemäß S25 Abs. 2 der Verordnung zur Durch-

Berufsrecht
des Steuerberaters

1., ,i1.,tr:.l-rr i: :ti iii.l;'!,li]rr,'ir.
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führung der Vorschriften über Steuerberater,
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungs-
gesellschaften (DVSIB) von der mündlichen
Prüfung ausgeschlossen. Die ASt. hat gegen
den Bescheid vom 11.1.1995 Klage erhoben,
über die noch nicht entschieden ist.

lhren Antrag auf Erlaß einer einstweiligen An-
ordnung begründet die ASt. wie folgt: Sie, die
ASt., sei vorläufig zum mündlichen Teil der
Steuerberaterprüfung zuzulassen. Die Auf-
sichtsarbeiten seien unter Verstoß gegen den
G leich heitsg ru ndsatz gefertigt worden. Die Vor-
gabe des Ag,, daß Aufsichtsarbeiten mit Namen
und Adresse zu versehen seien, beinhalte eine
Schlechterstellung gegenüber Prüflingen aus
anderen Bundesländern. Dabei sei zu berück-
sichtigen, daß Mitarbeitern des Ag. der andau-
ernde Rechtsstreit zwischen ih6 der ASl., und
i h rem ehemal igen Arbeitgeber bekan nt sei. Tat-

sächlich seien die Prüfungsarbeiten vor allem
des ersten und dritten Tages nicht korrekt
bewertet worden.

Die weiteren Voraussetzungen des $114 FGO

seien ebenfalls erfüllt. Es sei davon auszuge-
hen, daß sich das Klageverfahren über längere
Zeil hinziehe. Ei n e Ve rsch i e bu n g d es Prüf u n gs-
termins führe zu einer erneuten Ungleichbe-
handlung. Auch würde eine effektive Vorberei-
tung auf die mündliche Prüfung erschwert.

Die Abweisung des Antrags führe zu einer
schweren Härte für die gesamte Familie, deren
Existenzg ru nd lage bed roht wü rde. Oh ne alsbal-
dige Teilnahme an der mündlichen Prüfung be-
ständen kaum Möglichkeiten, die derzeitige
Tätigkeit bei dem Steuerberater auszubauen
und effizient zu gestalten.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,
vorläufig zum mündlichen Teil der Steuerbera-
terprüfung zugelassen zu werden.

Der Antragsgegner beantragt,
den Antrag abzuweisen.

Die Antrag ist nicht begründet. Die Vorausset-
zungen des $114 FGO sind nicht erfüllt.

Es kann dahingestellt bleiben, inwieweit ein An-
ordnungsanspruch im Sinne von $1'14 Abs. 1

Salz2 FGO besteht. Jedenfalls hat die ASt. den
für eine Regelungsanordnung erforderlichen

Anordnungsgrund nicht glaubhaft gemacht

ß114 Abs. 3 FcO in Verbindung mit 5920
Abs. 2 Zivi I prozeßord n u ng)

Nach den zutreffenden Grundsätzen des Bun-
desfinanzhofs, denen der Senat sich anschließt,
sind einstweilige Anordnungen zur Regelung
eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein
streitiges Rechtsverhältnis nur zulässig, wenn
diese Regelung zur Abwendung wesenflicher
Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt
oder aus anderen Gründen notwendig er-
scheint. Damit nicht im Rahmen des einstweili-
gen Rechtsschutzes das Ergebnis des Haupt-
verfah rens vorweggenom men wi rd, besteht im
Regelfall iedoch kein Anspruch auf Erlaß
einer einstweiligen Anordnung gemäß gl14
Abs. 1 Satz 2 FGO, mit der die vortäufige
Zulassung zur Steuerberaterprüfung insge-
samt oder zu Teilen dieser Prüfung erstrit-
ten werden kann (ebenso: BFH, Beschl. vom
20.9.1988 - Vil B 129/88, BStBt il 1988, 956,
957 f; BFH, Beschl. v. 21.2.1984 - Vil B 78/BS,
BSfB/ ll 1984, 449, 450; Gräber/Koch, Sll4
Rdnr.66 m.w.N).

Sofern Regelungsanordnungen zur Gewäh-
rung eines effektiven Rechtsschutzes gleich-
wohl unumgänglich sind, ist ein solcher Aus-
nahmefall nur anzunehmen, wenn ein Anord-
nungsgrund von besonderer lntensität gege-
ben ist. lnsoweit genügen insbesondere nicht
die allgemeinen Nachteile, die aus einer Teil-
nahme an einer mündlichen Prüfung erst nach
Abschluß des Hauptverfahrens erwachsen kön-
nen. Gleichermaßen sind zusätzliche Kosten
oder Erschwernisse einer erneuten Prüfungs-
vorbereitung nicht als ausreichend anzusehen.
Die Annahme eines Anordnungsgrundes
kommt lediglich in Betracht, wenn die Vor-
aussetzungen einer Existenzgefährdung zu
bejahen sind. Hiernach muß die wirtschaft-
liche oder persönliche Lebensgrundlage
eines Antragstellers unmittelbar bedroht
setn (BFH, Beschl. v. 25.4.1989 - Vtt B 23/89,
BFH|NV 1989,740,742; BFH, Beschl. v. 20.9.1988,
a.a.O., S. 958 f; FG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.

21.3.1990 - 2 V 1201/90, EFG 1991, 49, 4gI

Die diesbezüglichen Voraussetzungen hat die
ASt. nicht in dem erforderlichen Maße (5920

beauftragte Steuerbevollmächtigte - oder auf
anderem Wege - von einem Regreßanspruch
gegen den Beklagten und der Verjährung
gemäß g68 StBerG erfahren haben, Die par-

teien haben dies bisher nicht behauptet; die
Revisionserwiderung vermutet dies mit Rück-
sicht auf das Schreiben des Beklagten an den
Vater der Kläger vom7.4.1989. Das Berufungs-
gericht meint vielmehri die Sekundärhaftung
eines Steuerberaters entfalle allein wegen der
Beauftragung eines weiteren Beraters (in die-
sem Sinne auch OLG Frankfurt Stbg 19gg, 43,
45; OLG Hamburg DSIR 1990, 182 18g; OLG
Hamm StB 1993, 2G4, 265; Kolbeck/peter/
Rawald, StBerG 2.Auft. 968 Rdnr. 109; Späth StB
1985, 323, 328). Dies ist jedoch in dieser Allge-
meinheit nicht richtig. Bei einem Anwaltswech-
sel hat der neue Rechtsanwalt seinen Auftrag-
geber vor einem Schaden infolge Verjährung
eines Regreßanspruchs gegen einen früheren
Anwalt zu schützen, weil dies zur primären,
umfassenden Vertragspflicht des neuen
Anwalts gehört (BGH, tJrt. u 1.2.1990 - lX ZR
82/gg, wM 1990, 915, glgl
Dieser Grundsatz darf nicht ohne weiteres auf
einen Steuerberaterwechsel übertragen wer-
den. Es gehört nämlich grundsätzlich nicht
zu den Aufgaben eines Steuerberaters, auf
mögliche Schadenersatzansprüöhe gegen
seinen Vorgänger hinzuweisen (BGH, IJrt. v.

7.5.1991 - lx zR lgg/90, DStz 1991, 632, 634 :
W M 1 991, 1 303 :G I 92, 223 ; O LGDüsse/dodSfB
1985, 14, 31). Die Vertragspflichten eines
Steuerberaters beschränken sich in der
Regelauf das Steuerrecht f$$7-3, 33 StBerG),
eine Besorgung anderer Rechtsangelegen-
heiten einschließlich der Rechtsberatung
ist ihm grundsätzlich unters agl (Art. / SS7, 4
Abs. 3 RBerG).ln diesem Bereich richten sich
die Aufgaben eines Steuerberaters nach lnhalt
und Umfang des Mandats; nur in den dadurch
gezogenen Grenzen hat der Steuerberater im
Rahmen seiner umfassenden steuerlichen Be-
ratungspflicht auch ungefragt über die bei der
Bearbeitung auftauchenden steuerlichen Fra-
gen zu belehren (BGH, Urt.v. 26.l.lgg\ - IXZR
1 0/94, NJW 1995, 958 :G t gS, OS, z.V.b. i n BG HZ).
Deswegen kann - entgegen der Ansicht von
Späth ( D i e ziv i I rechtl i ch e H aftu n g d es Ste u e r b e -

rate rs 4. Aufl. Rd n r. 459) - eine pf licht des neuen
Steuerberaters, auf einen möglichen Schaden-
ersatzanspruch gegen seinen Vorgänger und
die Verjährung hinzuweisen, nicht aus der
sekundären Hinweispflicht des -früheren - haft-
pflichtigen Steuerberaters abgeleitet werden;
ebensowenig darf dieser auf die Erfüllung sei-
ner Pflicht durch den neuen Berater vertrauen,
mit der Folge, daß ein Sekundäranspruch man-
gels eines Verschuldens entfiele,

Andererseits ist nicht ausgeschlossen, daß die
Eltern der Kläger durch ihre neue steuerliche
Beraterin über einen möglichen Regreßan-
spruch gegen den Beklagten in einer Weise
unterrichtet wurden, die ihnen die rechtzeitige
Klageerhebung ermöglicht hätte. ln diesem
Falle wäre die Primärverjährung nicht durch die
schuldhafte Verletzung der sekundären Hin-
weispflicht des Beklagten herbeigeführt wor-
den, sondern dadurch, daß die Mandanten von
der rechtzeitigen Verjährungsunterbrechung
abgesehen haben. lnsoweit ist also entschei-
dend, ob die neue Beraterin ihre Auftrag-
geber tatsächlich in der vorstehenden
Weise aufgeklärt hat oder nicht. Dies ist nicht
von vornherein auszuschließen. Die Steuer-
bevollmächtigte l. hatte nach dem vorgetrage-
nen Sachverhalt zu prüfen, ob die Anderungs-
bescheide zu Recht ergangen waren, und diese
anzufechten. Dieser Auftrag erstreckte sich auf
die Beantwortung der Frage, ob die Versagung
des Vorsteuerabzugs - gemäß der finanzamt-
lichen Begründung - auf der Einschaltung
eines ungeeigneten Zwischenmieters beruhte.
Da die neue Beraterin den tatsächlichen Hinter-
grund der Umsatzsteueroption spätestens aus
der ihr zugesandten Einspruchsentscheidung
vom 14.21989 erfahren hat,liegt es nahe, daß
sie erkannt oder zumindest für möglich
gehalten hat, daß die Schadenursache auf
einen Beratungsfehler des Beklagten zu-
rückzuführen war, und daß sie ihren Man-
danten eine entsprechende Mitteilung -
möglicherweise unter Hinweis auf die Ver-
jährung gemäB 568 StBerG - gemacht hat.
Es kann hier dahinstehen, ob die neue Beraterin
zu einer solchen Unterrichtung aufgrund des
Mandats verpflichtet war. Zumindest war sie
dazu befugt.
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226 : Gt 92, 29; BGH, lJrt. v' 7.5.1991 - lX ZR

188/90, WM 1991, 1303, 1305 : Gl 91, 223; v'

27.1.11994 - txzR 195/93,WM 1994, 503, 504 ff
:Gl 94,198;v. 8.12.1994 - IXZR 254/93, z'V'b')'

a) Die Primärveriährungsfrist lief nach

tatrichterlicher Feststellung seit Bekanntgabe

der. Steuerbescheide spätestens am

22.12.1987. Der Beklagte hatte begründeten

Anlaß, seinen Mandanten auf die Möglich-

keit einer eigenen Regreßhaftung und die

dafür maßgebliche Veriährungsregelung

hinzuweisen (vgl. dazu BGHI 83, 17, 24 : Gl

8/82 :Zl P 82, 451 m. An m' Gräfe; 11 4, 1 50, 1 59 :
Gt 91,171),als er nach Veriährungsbeginn für
seine Auftraggeber Einspruch gegen die

Bescheide einlegte; zu diesem Zeitpunkt

bestand das Mandat nach den tatrichterlichen

Feststellungen fort. Den geschuldeten Hinweis

hat der Beklagte unstreitig nicht erteilt' Es ist

davon auszugehen, daß dies auf einem Ver-

schulden beruht (5276 BGB), weil der

Beklagte entweder sein eigenes Verhalten

trotz begründeten Anlasses nicht überprüft

oder beieiner solchen Prüfung seinen Feh-

ler übersehen hat, obwohl ihn ein sorgfälti-
ger Steuerberater erkennen konnte und

mußte, oder weil et zwat eine Haftpflicht

erkannt, aber dennoch den gebotcnen Hin'

weis unterlassen hal (vgl' 8GH294,380,386
:G t 32/ 85 ; BG H, IJ rt. v. 3' 11. 1988 - IXZR 203/82

WM 1988,1856,1858). Der Steuerberater muß

darlegen und beweisen, daß ihn an der

obiektiven Verletzung seiner sekundären

Hinweispflicht kein Verschulden trilft (vgl'

BGH, Urt.v.18.9.1986- \XZR 204/85, NJW 1987,

326,327;v.8.12.1994 - IXZR 254/93, z.V'b')'

b) Entgegen der Ansicht des Berufungsge-

richts ist eine Sekundärhaftung des Beklagten

nicht allein deswegen entfallen, weil dessen

Auftraggeber im Jahre 1989 - also vor Voll-

endung der Primärverjährung Ende desJahres

1990 - die Steuerbevollmächtigte I' eingeschal-

tet haben.

lm Rahmen der Sekundärhaftung eines Steuer-

beraters, die derjenigen des Rechtsanwalts

nach gebi ld eI ist (BG HZ 1 1 4, 1 50, 1 57 f ), besteht

erne Pflicht, den Mandanten auf die eigene

Regreßpflicht und deren Veriährung hinzu-

weisen, nicht mehr, sobald dieser rechtzei-

tig vor Ablauf der Veriährung wegen der

Haftungsfrage anwaltlich beraten wird oder

auf anderem Wege von dem Schadenersatz-

anspruch und dessen Veriährung Kenntnis

erhäft (vgt. \GH, \Jrt. v. 14.11.1991 - IX ZR 31/91,

NJW 1992, 836, 837 : GI 92,71; v' 27.1'1994 -
IX ZR 1 

g 5 / 93, NJW 1 99 4, 1 405, 1 407 : G I I 4, 1 9 I ; v'

8.12.1994 - tXZR 254/93, z.V.b.)' ln einem sol-

chen Falle bedarf der Auftraggeber keiner wei-

teren Belehrung durch den haftpflichtigen

SteLrerherater; der Schaden in Gestalt der

Primärverjährung ist dann nicht durch eine

schuldhafte Verletzung der sekundären Hin-

weispflicht des Steuerberaters verursacht (vgl'

BGH, tJtt. v. 18.9.1986 - IXZR 204/85, a.a.O; v'

21.1.1988 - txzR 65/87,WM 1988,629,631 :Gl
88,226).Allerdings muß feststehen, daß der

Mandant über einen möglichen Regreßan-

spruch und dessen Veriährung rechtzeitig

unterrichtet wurde; die Hinweispflicht des

Steuerberaters entfällt nicht schon dann, wenn

dieser von einer solchen Aufklärung ausgeht,

dies aber nicht sicher weiß (vgl' BGH, Urt' v'

18.9.1986 - IXZR 204/85, a-a'.O-t. Der geschä-

digte Auftraggeber muß die anspruchsbe-
gründete Voraussetzung des Ursachenzu-

sammenhangs zwischen seinem Schaden

inGestalt der Primärveriährung und der

Pflichtverletzung seines steuerlichen Bera-

ters beweisen (vgl. BGHZ 123, 311 : NJW 1993,

3259; BGHZ 126, 217 :WM 1994, 2113 : Gl 94,

3). Die damit verbundene Darlegungs- und

Beweislastwird erleichtert durch 5287 ZPO (vgl'

dazu BGH, lJrt. v. 5.11.1992 - lX ZR 12/92, WM

lgg7, SB2 m.w.N.:Gl 93,98,); außerdem kann

insoweit zugunsten des geschädigten Mandan-

ten der Beweis des ersten Anscheins sprechen

(vgt. BGHZ 123, 311, 314 ff : Gl 94, 3; 126, 217,

222; BGH,lJr7.v. 27'5.1993 - IXZR 66/92,WM

1993, 1513, 1516 : Gl 94' 29).

Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungs-

gericht diesen Ursachenzusammenhang

rechtsfeh lerhaft vernei nt hat' Nach dem derzeiti-

gen Sach- und Streitstand waren die Eltern der

Kläger nicht vor Ablauf der Primärverjährungs-

frist in der Haftungsfrage anwaltlich beraten'

Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß

die Eltern der Kläger durch die im Jahre 1989

Abs.2 ZPO) glaubhaft gemacht. Die ASt' ist bei

einem Steuerberater und vereidigten Buch-

prüfer tätig, die Fortsetzung dieser Tätigkeit ist

durch eine Teilnahme an dem mündlichen Teil

der Steuerberaterprüfung erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt nicht gefährdet' Die Nachteile, die

mit einer derartigen späteren Prüfung verbun-

den sind, mögen vielfältigerArtsein und auch in

ihre Familiensituation hineinwirken' Derartige

Nachteile erreichen jedoch nicht das erforder-

liche Ausmaß der Existenzgefährdung' lnsbe-

sondere hat die ASt. nicht glaubhaft dargestellt,

daB im Vergleich iur derzeit bestehenden Sltua-

tion die alsbaldige (erfolgreiche) Teilnahme an

der mündlichen Prüfung die schwere Härte für

ihre gesamte Familie und die Bedrohung deren

Existenzgrundlage entfallen ließe' Soweit die

ASt. geltend macht, in Zeiten der Prüfungsvor-

bereitung könne sie - trotz ihrer Unterhaltsver-

pflichtung gegenüber ihrer Familie - kaum Ein-

kommen aus ihrer Tätigkeit erzielen, ist ent-

scheidend darauf abzustellen, daß allein das

Verschieben der Prüfungsvorbereitung auf

einen späteren Zeitpunkt lediglich zu einer

gewissen zeitlichen Verlagerung dieser vorge-

tragenen Probleme führt'

1. Langenfeld legt Gestaltungs- und Beratungs-

empfehlungen für GmbH-Verträge vor'

Formulierungsvorschläge werden gepaart mit

ausführlichen Erläuterungen und Beratungs-

hinweisen.
Das gesamte GmbH-Recht wird von der Grün-

dung bis zur Liquidation vorgestellt' Das neue

Umwandlungsrecht und die Anstellung des

Geschäftsführers ergänzen den Vertragsteil

und werden Praxisnah erläutert.

Die Neuerscheinung wendet sich in erster Linie

an Notare und Rechtsanwälte. Steuerberater

und Wirtschaftsprüfer erhalten aber sicherlich

i nteressante Beratun gshi nweise'

Das Buch enthälteine Diskette mit denVertrags-

mustern (Langenfeld, GmbH-Vertragsprakti-

kum, 2. Aufl. 1995, Verlag Dr' Otto Schmidt KG,

257 Seiten + Diskette, broschiert DM 78,-,

tsBN 3-504-32605-0).

2. Schuhmann untersucht in einem Aufsatz

,,Beschlagnahme von Mandantenunterlagen

bei den Angehörigen der rechts- und steuer-

beratenden Berufe" in Wistra 1995, 50, die

Frage, ob die beim Rechtsanwalt oder Steuer-

berater vorhandenen Mandantenunterlagen

stets dem Beschlagnahmeverbot des $97 SIPO

unterliegen. Er bejaht dieses, weist aber gleich-

zeitig auch darauf hin, daß es um den Rechts-

schutz gegen Verstöße nicht gut bestellt ist.

(Heft 1- 8, 1995)
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Schrifttum nur in dem Sinne abgestellt wor-
den, daß die Verjährungsfrist des S6g
StBerG spätestens zu diesem Zeitpunkt zu
laufen beginne (BGHZ 114,150,152 ff :Gl gl,
171; OLG Sch/eswg- Hotstein DS1R tgg4, 665,
666; OLG Celte Vers? tggt,7g4;LG Kasse/ StB
1985, 224; Mutze StB 1977, l4g, 1SI ; Grosselang_
horst/Kahler StB I)BS, 321, 322 f; woht auch
Wolf NJW 1994,563, 564).Bei der gebotenen
wertenden Betrachtung tritt der Schaden,
der - aufgrund einer schuldhaften pflicht-
verletzung des Steuerberaters - den Ersatz-
anspruch des Auftraggebers und damit den
Veriährungsbeginn gemäß g6g StBerG aus-
löst, jedoch nicht erst dann ein, wenn der
belastende Steuerbescheid gemäß SS1Z2
bis 177 AO bestandskräftig oder unanfecht-
bar wird, weil kein Rechtsbehelf gemäß
SS347 ff AO eingelegt oder nach einem
erfolglosen Vorverfahren nicht oder vergeb_
lich Klage gemäß SS40 ff FGO erhoben wird.
Die Vermögenslage des Mandanten ver_
schlechtert sich infolge der Fehlberatung gegen_
über seinem früheren Vermögensstand, indem
die Finanzbehörde mit dem Erlaß des Steuer_
bescheids ihren hauptsächlichen Entschei-
dungsprozeB zu Ungunsten des Steuer-
pflichtigen abschlieBt, den öffenflich-recht-
lichen Steueranspruch konkretisiert (gg3Z
Abs.1,38,155 Abs. t AOl und - gemäß S2jg
Abs. 1 AO - die Grundlage für die Verwirklichung
dieses Anspruchs schafft (vgt. BGH, tJrt. v.

26.5.1994 - tX ZR 57/93, a.a.O.1849 f; Gräfe/
Lenzen/Rainer, Steuerberaterhaftung 2. Auft.
Rdnr. 877,905,906; prütting WM 197g,1,30,132;
Prütting/Bern StVj lgg2, 224, 230; Stoecker,
Die Verjährungsprobtematik der vertragtichen
Haftu ng des Rechfs anwaltesund des Ste uerbe_
raters 1992 5.72) Daran ändert nichts, daß ein
solcher Steuerbescheid noch geändert oder
aufgehoben werden kann;dies kann auch noch
nach Eintritt der Bestandskraft gemäß SS172 ff
AO und der Unanfechtbarkeit nach S110 Abs. 2
FGO geschehen. Ein Schaden ist auch dann
entstanden, wenn noch nicht feststeht, ob er
bestehenbleibt und damit endgültig wird
(BGHZ 119, 69, 7l m.w.N.). Der bekanntgege_
bene Steuerbescheid gibt dem Mandanten in
der Regel Anlaß zur prüfung, ob der Steuer_

nachteil auf einem Beratungsfehler seines
Steuerberaters beruht. Von diesem Zeitpunkt an
ist dem Auftraggeber zuzumulen, einen Ersatz_
anspruch gegen den Steuerberater im Wege
der Klage geltend zu machen (vgt. BGH, urt. v.

I 0. 1 2. 1 992 - \XZR 54/92, NJW 1993, 11 3Z 11 38 f :
Gl 93, 187; v. 26.5.1994 - tX ZR 57/93, a.a.O.
1850). Ein Hinausschieben des VerjährurlQS:
beginns auf den Eintritt der Bestandskraft oder
der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids
wäre mit dem Sinn und Zweck des g6g StBerG
(vgL dazu - in Anlehnung an die für die Anwalts_
haftung geltende Verjährungsvorschrift des
S57 BBAO o.F.:Sltb BRAO n.F. - BGHZ 83,
17, 22,26:Gl B/82:Zlp 82,451 m. Anm. Gräfe),
die steuerlichen Berater davor zu schützen,
durch die Folgen berufstypischer Risiken in
u n ü berseh barer Weise auf lan ge Zeit wi rtschaft_
lich bedrohtzu werden, unvereinbar (vgl. Spless
DSIR 1993,35,36;Späth DSfB 799A 624,626
und Vers? 1994,790,791 f).

c) Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch
zum Senatsurteil vom 9.7.1992 (tX ZR 50/gI,
NJW 1992, 2828, 2829); danach ist ein Scha-
den eines fehlerhaften prozeßverhaltens
eines Rechtsanwalts regelmäßig nicht schon
mit einer nachteiligen gerichilichen Ent-
scheidung entstanden, solange nicht auszu_
schlieBen ist, daß diese in einem weiteren
Rechtszug zugunsten des Mandanten geän_
dert wird. Daraus kann nicht - mit Späth (DSfB
1993, 624, 626) - gefolgert werden, ein Verjäh_
rungsbeginn gemäß 968 StBerG hänge von
der Bestandskraft oder Unanfechtbarkeit des
Steuerbescheids ab. Diese Entscheidung
könnte allenfalls auf ein Fehlverhalten eines
Steuerberaters oder -bevollmächtigten als
Vertreterdes Mandanten in einem Finanzge-
richtsverfahren (962 FGOI übertragen wer-
den (vgL Schultz Vers? lgg4, 142, l4B).

2, Mit Erfolg beanstandet die Revision jedoch,
daß das Berufungsgericht einen Sekundäran-
spruch verneint hat, der den Steuerberater
gemäß S249 BGB verpflichtet, seinen Auftrag_
geber so zu stellen, als wäre die (primär-)Ver_
jährung des Regreßanspruchs nach S6g
StBerG nicht eingetreten (vgt. BGHZ g3, IZ 22 ff
:Gl 8/82:ZlP 82, 451 m. Anm. Gräfe; l1S, 213,
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Das Beruf ungsgericht hat dahingestellt sein las-

sen, ob der Beklagte durch eine schuldhafte
Pf lichtverletzu n g den geltend gemachten Scha-

den verursacht hat, weil ein Ersatzanspruch
gemäß 568 StBerG verjährt sei. Dazu hat es

ausgeführt:

Ein Schaden aus einem Beratungsfehler des

Beklagten sei entstanden, als die Umsatzsteuer-

bescheide vom 24.11. und 14.12.1987 am

22.12.1987 zugegangen seien, so daß Ver-
jährung am 22.12.1990 eingetreten sei. Die

Verjährungsfrist habe nicht erst mit dem

Absch I u ß des Fi nanzgerichtsverfah rens zu lau-
fen begonnen. Eine Sekundärhaftung des

Beklagten entfalle, weil die Eltern der Kläger

bereits während des Einspruchsverfahrens im

Jahre 1989 durch die Steuerbevollmächtigte l.

beraten und vertreten worden seien.

Eiese Ausführungen halten einer rechtlichen
Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen

die Ansicht des Berufungsgerichts, die Verjäh-

rung habe nicht erst mit Rechtskraft des Urteils

des Finanzgerichts von November 1990 be-
gonnen.

a) lm Einklang mit der inzwischen festen
Rechtsprechung des Senats (BG HZ 119, 69 :
Gl 92, 311 : EW\R 1993; 79 [Gräfe]; BGH, Urt. v.

26.5.1994 - IXZR 57/93,WM 1994,1848 m.w.N.
: Gl 94, 259, zustimmend Welf Müller LM
StBerG $68 Nr 53,) ist das Berufungsgericht
davon ausgegangen, daß die Veriährung
eines Ersatzanspruchs gegen einen Steuer-
berater, der steuerliche Nachteile seines
Mandanten verschuldet hat, in der Regel
frühestens beginnt, sobald diesem der bela-
stende Steuerbescheid gemäß $$122 Abs. 1,

155 Abs.l Satz 2 AO bekanntgegeben wird;
erst dann ist grundsätzlich ein Schaden infolge
eines Beratungsfehlers und damit ein Ersatz-

anspruch des Mandanten entstanden ($ 798

BGB), so daß die Verjährungsfrist des $68
StBerG in Lauf gesetzt wird. Entgegen der
Ansicht der Revisionserwiderung wird der
Klageanspruch nicht auf die Empfehlung einer
von vornherein nachteiligen Vermögensanlage

gestützt, die einen Schaden und damit einen

Verjährungsbeginn schon mit der rechtlichen
Bindung an das Beteiligungsobjekt auslösen
kann (BG H, U rt.v. 26. 5. 1 99 4 - lX ZR 57/93, a.a.O.

1 849 m.w. N..). Viel meh r wi rd d ie Klageforderu n g

mit einem fehlerhaften Rat in einer Steuersache

begründet. Dem Beklagten wird vorgeworfen,
er hätte den Eltern der Kläger nicht empfehlen
dürfen, die A. als gewerbliche Zwischenmieterin
einzuschalten, weil dies wegen der Beteiligung
des Vaters der Kläger an der A, als Gestaltungs-

mißbrauch gemäß S42 AO habe bewertet wer-

den konnen. DasVorbringen der Kläger, sie hät-

ten bei ordnungsmäßiger Beratung einen

anderen Zwischenmieter gewählt und, falls ein

solcher nicht zur Verfügung gestanden hätte,

sich an dem Objekt nicht beteiligt, bezieht sich

auf den Ursachenzusammenhang zwischen

Pflichtverletzung und Schaden, nicht aber auf

die Art des Beratungsfehlers,

b) Der Senat hat bisher offengelassen, ob
Schadenentstehung und Veriährungsbe-
ginn im Sinne des $68 StBerG erst mit der
Bestandskraft des Steuerbescheids (55172
4 4 t- ü 

^ 
r -L-_ -_ ^=-J /h^l t= 44  

^Ail, alt u ffv) anzunenmen stnq lDwnL I tY, (JY,

74 :Gl 92, 311 :EW\R 1993, 79 [Gräfe]; BGH, Urt.

v. 1 0. 7 2. 1992 - IXZR 54/92, WM I 993, 703, 704 ; v.

29. 4. 1993 - \XZR 1 01 /92, W M 1993, 1 508, 1 51 0 :
G193,187).Diese Frage ist im vorliegenden Falle

entscheidungserheblich. Die ursprüngliche,
unter Vorbehalt der Nachprüfung gewährte

Steuervergünstigung durfte aufgehoben wer-

den und war deswegen nicht bestandskräftig
(SS 764, 172 AO). Die Anderungsbescheide sind
mit Rechtskraft des Urteils des Finanzgerichts
von November 1990 unanfechtbar geworden
(SS34Z ff AO,110 Abs.l FGO). Wäre erst zu die-
sem Zeitpunkt die Verjährungsfrist in Lauf
gesetztworden, so hätte die Klageerhebung die
Verjährung unterbrochen ($209 Abs.1, 2 Nr.1

BGB).

Der Senat stimmt der Ansicht des Berufungs-
gerichts zu, daß die Verjährung eines Schaden-
ersatzanspruchs gemäß S68 StBerG nicht erst
mit der Unanfechtbarkeit der Bescheide begon-
nen hat. Auf den Eintritt der Bestandskraft
oder Unanfechtbarkeit eines Steuerbe-
scheids ist in der Rechtsprechung und im

Mitverschulden
- fehlerhaftes Kassenbuch

- Zeitablauf
- Zurechnung d. Verschuldens d. zweiten RA

Nachbesserung
- Recht d. StB

- nach Wechsel d. StB

Nichtzulassungsbeschwerde
- durch Steuerberatungs-GmbH

Notar
- Amtspflicht
: zukünftiger Erbe

- Belehrungspflichten
: Erschließungskosten

- Rechtsmittel, unterlassenes
: Erinnerungen, Mahnungen

- Schutzbereich des/$19 BNotO

- Tätigwerden, unverzögertes

Parteiverrat, S356 SIGB
- Sozietät, Mandatsbesch ränkung

- Strafsache

- Vollmacht, Auslegung d. -
Praxiswert
- Nutzungsdauer

- Sozietätsgründung
- Übertragung des -
PraxisveräuBerung
- weitere Mitarbeit

Prozeßkostenhilfe
- Unterschrift

Prozessuale Fragen
- Vertagungsantrag, Atlest
h----o.----l^!-Lr r vaEurEf !tr9r9rr
- Widerruf
- Wiedereinsetzung?

ProzeBvollmacht
- Widerruf, Vertretungsbef ugnis

Prüfungspflicht
- ungefragte -: Auftragsinhalt

Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Beseitigung d. Erbrechts, S1933 BGB
: Erbvertrag, Rücktritt vom -: Verjährungsprüfung
: Werkvertrag, Nichterf üllung

- Urkundenprozeß
: Beschleunigungsinteresse

Rechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Geschäftsmäßigkeit
- durch Verbandsvertreter, Amtsgericht

Rechtsmittelauftrag
- Erfolgsaussichten

Schaden
- nach Fristversäumnis
- Kalkulationsschaden, USt

- Pachtnebenkosten, USt

- unrechtmäßiger Vermögensvorteil

- Zinsschaden/abstrakte Berechnung

Schuldnerverzeichnis
- d. stB

Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildung

Steuerberatungsgesetz
- $46 Abs, 3 Nr, 2

Vermögensverfall

- Buchhalter

- Betriebswirt
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- Nachbesserungsrecht
- Pflicht z. Steuerzahlung?

Steuergesetze
- Verfassungswidrigkeit

Steuerhaftung
- d. Gmbl'l-Geschäftsf ührers

Steuerhinterziehung
- Körperschaftsteuer
- Vorsatz

Steuerschuld
- Zahlung d. -: Verantwortungsbereich d. StB?

Steuerzahlung
- durch Steuerberater?

Telefax
- Ausdruck im Empfangsgerät
- Fristlöschung
- Zugangsnachweis
: OK-Vermerk, Sendebericht

Treuhänder
- Haftungsbegrenzung
: unmittelbarer Schaden

- Verjährung von Regreßansprüchen

Umsatzsteuer
- Optionsschaden
- Pachtumlagen, Schaden
- Rechnungsberichtigung

- Steuerausweis, unberechtigter $14 Abs. 3

- tatsächliche Verständigung

Unterschrift
- PKH-Antrag

Urkundenproze8
* Aktenbeiziehung
- Beschleunigungsinteresse

Verdeckte Gewinnausschüttung
- Fehlbuchungen, Scheckverwendung
- Selbstkontrahierungsverbot

Verfassungsmäßigkeit
- d. Steuergesetze

Vergleichsverwalter
- Honorarschuldner f. Bilanz?

Verjährung (S5l BRAO)

- Sekundäranspruch
: neuer RA

- Verjährungsbeginn
: Fristablauf
: Kosten d. Vorprozesses
: Wiedereinsetzung
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Verjährung (S68 StBerG, S51a WPO)

- Baulreuhänder
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

u nd Verjäh rungsvorschrift , Sekundäranspruch
: Anlaß für -: Mandatsende, neuer Sleuerberater

- Verjährungsbeginn
: Bekanntgabe d. Steuerbescheides
: Bestandskraft d. Steuerbescheides
: Betriebsaufgabe, verzögerte
: Fristablauf
: Prozeßfehler

Verletzung d. allgem. Persönlichkeitsrechts
- Bilanzveröffentlichung

Verschwiegenheit
- Ablretung d. Honorarforderung

- Einsicht in Geschäftsbücher

Versicherungsschutz
- Bindungswirkung d. Haftpflichturteils
: sog. Voraussetzu ngs-ldentität

- Konkursverwalter

- wissentliche Pf lichtverletzung
: Darlegungslast
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: geringfügige Beschäftigung
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Neue
BG H-Rechtsprechung

- Verjährungsbeginn

- Bekanntgabb des Steuerbescheids
- Bestandskraft des Steuerbescheids?
- Anmerkung
(BGH, Urt.v. 11.5.1995 - lX ZR 140/94)

Leitsatz:

Die Veriährung eanes yertraglichen
Ersatzanspruchs gegen einen Steuerbe-
rater, der steuerliche Nachteile seines
Mandanten verschuldet hatn beginnt
regelmä8ig mit Bekanntgabe des bela-
stenden Steuerbescheids; dessen Be'
standskraft oder Unanfechtbarkeit ist
für den Veriährungsbeginn nicht erfor-
derlich.
(Ergänzung zu BGHZ 1',9, 69 = Gl 92, 311
: Hllifl 1993,79 - Gräfe)

Die Sekundärhaftung eines Steuerbera-
ters entfällt nicht allein wegen der Beauf-
tragung eines weiteren steuerlichen
Beraters.

Tatbestand:

Die Kläger verlangen vom beklagten Steuerbe-
rater Ersatz eines Schadens, der ihren Eltern

aus dem Scheitern einer Umsatzsteueroption
anläßlich des Erwerbs eines Hauses im Bau-
herrenmodell entstanden sein soll.

lm Dezemberl981 beteiligten sich die Eltern der
Kläger an einer Bauherrengemeinschaft. Dabei
schlossen sie mit dem Beklagten, der,,steuerli-
ch er Be rater" des Vorhabens war, ei n en,,Steuer-
beratungsvertrag"; darin wurde der Beklagte
beauftragt, die Bauherren ,,bei der Durchset-
zung (der) mit der Baumaßnahme zusammen-
hängenden steuerlichen Ziel zu vertreten und
zu unterstützen':

Auf Rat des Beklagten vermieteten die Eltern der
Kläger im Juni 1983 ihr Haus an die A. Vermie-
tungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH

(fortan: A.) als gewerbliche Zwischenmiete-
rin und -vermieterin, damit ihnen - nach Ver-

zicht auf die Steuerfreiheit der Mietumsätze -
die Vorsteuer auf Bau- und Nebenkosten erstat-
tet wurde. Damals war der Vater der Kläger
Alleingesellschafter und -geschäftsführer der
im Jahre 1980 gegründeten A., die das Haus der
Eltern weitervermietete. Das zu diesem Zeit-
punkt zuständige Finanzamt erkannte den Vor-

steuerabzug unter Vorbehalt der Nachprüfung
an und erstattete Vorsteuern von 2.069 DM für
1981,von 13.755 DM für1982 und von 22.326DM
für 1983.

Nach einem Wohnsitzwechsel der Eltern der
Kläger versagte das nunmehr zuständige
Finanzamt mit Bescheiden vom 24.11. und
14.12.1987 den Vorsteuerabzug, weil es die
Zwischenvermietung wegen der Beteiligung
des Vaters der Kläger an der A. als Gestal-
tungsmißbrauch gemäß S42 AO wertete. Die

Einsprüche des Beklagten vom 22.12.1987 wies
das Finanzamt mit Bescheid vom 14.7.1989

zurück; dieser wurde der Steuerbevollmächtig-
ten L zugesandt, die inzwischen von den Eltern

der Kläger beauftragt worden war. Deren

Anfechtungsklage wurde durch Urteil vom
19. 11. 1990 abgewiesen.

Auf den am 8.12.1992 bei Gericht eingegange-
nen Antrag wurde dem Beklagten am 22J1993
ein Mahnbescheid über 45.224,58 DM nebst
Zinsen zugestellt; damit wurde Ersatz der ent-
gangenen Vorsteuerbeträge für 198'1 bis 1983,

der vom Finanzamt festgesetzten Aussetzungs-
zinsen von 3.600 DM und der Kosten des
Fi n anzg e richtsverfah re ns gefordert. De r i m J u n i

1993 verstorbene Vater der Kläger wurde von
deren Mutter beerbt; diese ist im September
1994 verstorben und wurde von den Klägern

beerbt. Das Landgericht hat der Klage stattge-
geben, das Oberlandesgericht hat sie wegen
Verjährung abgewiesen. Mit der - zugelasse-
nen - Revision begehren die Kläger, das Urteil

des Landgerichts wiederherzustellen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und Zurückverweisung der Sache.

Gr- B/95
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Gr-8/95

Die Tätigkeit als lnsolvenzveruralter gehört nur

dann zu den freiberuflichen Einkünften eines

Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters, wenn

sie isoliert die Voraussetzungen erfüllt, die an

eine sonstige selbständige Tätigkeit gestellt

werden.
(BFH-lJrt.v. 11. 8.1994 - lV R 126/91 - StBg 1995, 36

Lexinform 019854 - Steuer-Telex 4515)

lst der Schuldner verurteilt, einem Wirtschafts-
prüfer oder vereid i gte n B uch sachve rständ i g en

Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren,

so muß er grundsätzlich auch dulden, daß der

Wirtschaftsprüfer oder Buchsachverständige

Mitarbeiter als Hilfspersonen hinzuzieht.

(O LG Düssel d orf , Besch l.v. 1 1. 1 0. 1994

- 17 W 63/94 - Sfbg 1995, 217)

Berät der Veräußerer einer freiberuflichen Prais

nach der Veräußerung frühere Mitarbeiter auf
n-.^L^..-^ ,,^l :6 Nl^n.^^ .l^^ Enrrnrharö onnuullllullg ullu llll l\alllttll \lvo Lrvvvrvvror ev

steht das der Anwendung der SS18 Abs. 3'

34 ESIG auf den Veräußerungsvorgang nicht

entgegen. Entscheidend ist, daß der Veräußerer

die wesentlichen wirtschaftlichen Grundlagen

der Praxis ei nschließlich des Mandantenstam ms

zivilrechtlich und wirtschaftlich auf den Erwer-

ber überträgt.
(BFH-lJrt.v.18.5.1994 - t R 109/93 - SfBg 1995, 36

Lexinform 0103850 - Steuer-Telex 4514)

Die innere Tatseite der Steuerhinterziehung

setzt voraus, daß der Täter den angegriffenen

Steueranspruch dem Grunde und der Höhe

nach kennt. Tuminclest muB er die Höhe des

verkürzten Anspruchs für möglich halten. Dies

erfordert aber nicht, daß dem Täter die Grund-

sätze des körperschaftsteuerlichen Anrech-

nungsverfahrens gem. SS27 ff. KSIG und die

sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die

Höhe der Körperschaftsteuer und damit auf die
jeweiligen Steuerhinterziehungsbeträge be-

kannt sind.
(BGH, urt.v.9.2.1995 - 5 SfR 722/94

-Wistra 1995,191)

ÜOt der lnhaber einer Steuerberaterpraxis

neben seiner freiberuflichen auch eine gewerb-

liche Tätigkeit aus, und ist an seiner Praxis ein

Steuerberater atypisch still beteiligt, so sind

gem. S.15 Abs.3 Nr.1 ESIG 1986 sämtliche Ein-

künfte der Mitunternehmerschaft gewerblich'

(BFH-Urt.v. 10. 8.1994 - I R 133/93 -
Lexinform 0126038 - SteuenTelex 5012)
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